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Allgemeine Bestimmungen 

Verfassungsbestimmung Verfassungsbestimmung 
§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und 

Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz ent-
halten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich 
derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen versehen werden. 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und 
Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz ent-
halten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich 
derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen versehen werden. 

Geltungsbereich Geltungsbereich 
§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz regelt 

 1. die Nachweise über die Herkunft elektrischer Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern; 

 2. die Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus einem ande-
ren EU-Mitgliedstaat, einem EWR-Vertragsstaat oder einem 
Drittstaat; 

 3. Abnahme- und Vergütungspflichten; 
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 4. die Voraussetzungen für und die Förderung der Erzeugung 
elektrischer Energie aus erneuerbaren Energieträgern; 

 5. die bundesweit gleichmäßige Verteilung der durch die Förde-
rung der Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren 
Energieträgern entstehenden Aufwendungen;  

 6. die bundesweit gleichmäßige Verteilung der durch die Förde-
rung der Erzeugung elektrischer Energie in Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen entstehenden Aufwendungen. 

(2) Gegenstand der Förderung sind folgende Bereiche: 
 1. Förderung durch Mindestpreise und Abnahmepflicht von 

Strom, der auf Basis von erneuerbaren Energieträgern erzeugt 
wird, nicht jedoch Strom, der auf Basis von Wasserkraftwer-
ken mit einer Engpassleistung von mehr als 10 MW, Tier-
mehl, Ablauge, Klärschlamm oder Abfällen, ausgenommen 
Abfall mit hohem biogenen Anteil, erzeugt wird; 

 2. Förderung durch Vergütung eines Teils der Aufwendungen 
für den Betrieb von bestehenden und modernisierten Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen zur öffentlichen Fernwärmever-
sorgung; 

 3. Förderung durch Investitionszuschüsse für mittlere Wasser-
kraftanlagen; 

(2) Gegenstand der Förderung sind folgende Bereiche: 
 1. Förderung durch Mindestpreise und Kontrahierungspflicht 

für Strom, der auf Basis von erneuerbaren Energieträgern 
erzeugt wird, nicht jedoch Strom, der auf Basis von Wasser-
kraftwerken mit einer Engpassleistung von mehr als 10 MW, 
Tiermehl, Ablauge, Klärschlamm oder Abfällen, ausge-
nommen Abfall mit hohem biogenen Anteil, erzeugt wird; 

 2. Förderung durch Vergütung eines Teils der Aufwendungen 
für den Betrieb von bestehenden und modernisierten Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen zur öffentlichen Fernwärmever-
sorgung; 

 3. Förderung durch Investitionszuschüsse für mittlere Wasser-
kraftanlagen sowie Kleinwasserkraft; 

4. Förderung durch Investitionszuschüsse für neue KWK-
Anlagen. 

 4. Förderung durch Investitionszuschüsse für neue KWK-
Anlagen; 

 5. Förderung durch Investitionszuschüsse für die neue Erzeu-
gung von Ökostrom aus Ablauge; 

 6. Sonderunterstützung zur Erhaltung der Lebensfähigkeit von 
Ökostromanlagen auf Basis von flüssiger Biomasse oder 
Biogas. 

Umsetzung von EU-Recht  
§ 3. Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie 2001/77/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 27.September 2001 
betreffend Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie-
trägern im Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 283 vom 27.10.2001; S. 
33) umgesetzt. 
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Ziele  
§ 4. (1) Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, im Interesse des Kli-

ma- und Umweltschutzes  
 1. den Anteil der Erzeugung von elektrischer Energie in Anla-

gen auf Basis erneuerbarer Energieträger in einem Ausmaß zu 
erhöhen, dass im Jahr 2010 der in der Richtlinie 2001/77/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Septem-
ber 2001 betreffend Förderung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energieträgern im Elektrizitätsbinnenmarkt als 
Referenzwert angegebene Zielwert von 78,1% erreicht wird; 

 2. die Mittel zur Förderung von erneuerbaren Energieträgern 
effizient einzusetzen; 

 3. eine technologiepolitische Schwerpunktsetzung im Hinblick 
auf die Erreichung der Marktreife neuer Technologien vorzu-
nehmen; 

 4. durch die Unterstützung von bestehenden Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen zur öffentlichen Fernwärmeversorgung de-
ren weiteren Betrieb sicherzustellen und deren Modernisie-
rung zu fördern;   

 5. eine Anhebung des Anteils der Stromerzeugung durch Was-
serkraftwerke mit einer Engpassleistung bis einschließlich 10 
MW, für die eine Abnahme- und Vergütungspflicht festgelegt 
ist, bis zum Jahr 2008, auf zumindest 9 % zu erreichen; 

§ 4. (1) Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, im Interesse des Kli-
ma- und Umweltschutzes  
 1. den Anteil der Erzeugung von elektrischer Energie in Anla-

gen auf Basis erneuerbarer Energieträger in einem Ausmaß 
zu erhöhen, dass im Jahr 2010 der in der Richtlinie 
2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. September 2001 betreffend Förderung der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Elektrizitäts-
binnenmarkt als Referenzwert angegebene Zielwert von 
78,1% erreicht wird; 

 2. die Mittel zur Förderung von erneuerbaren Energieträgern 
effizient einzusetzen; 

 3. eine technologiepolitische Schwerpunktsetzung im Hinblick 
auf die Erreichung der Marktreife neuer Technologien vor-
zunehmen; 

 4. durch die Unterstützung von bestehenden Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen zur öffentlichen Fernwärmeversorgung 
deren weiteren Betrieb sicherzustellen und deren Moderni-
sierung zu fördern; 

   

 6. die Investitionssicherheit für bestehende und zukünftige An-
lagen zu gewährleisten; 

 5. die Investitionssicherheit für bestehende und zukünftige An-
lagen zu gewährleisten; 

 7. einen bundesweiten Ausgleich der Lasten der Förderung von 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und Kraft-
Wärme-Kopplung zu schaffen; 

 8. die Erzeugung von elektrischer Energie aus erneuerbaren E-
nergieträgern gemäß den Grundsätzen des europäischen Ge-
meinschaftsrechts, insbesondere der Richtlinie 96/92/EG vom 
19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame Vorschriften für 
den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. Nr. L 27 vom 30.01.1997 
S. 20; Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie) und der Richtlinie 
2001/77/EG betreffend die Förderung der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energieträger im Elektrizitätsbinnenmarkt 

 6. einen bundesweiten Ausgleich der Lasten der Förderung von 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und Kraft-
Wärme-Kopplung zu schaffen; 

 7. die Erzeugung von elektrischer Energie aus erneuerbaren 
Energieträgern gemäß den Grundsätzen des europäischen 
Gemeinschaftsrechts, insbesondere der Richtlinie 
2003/54/EG vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschrif-
ten für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 96/92/EG (ABl. Nr. L 176 vom 15.07.2003 S. 37) 
und der Richtlinie 2001/77/EG betreffend die Förderung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträger im Elektri-
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zu fördern zitätsbinnenmarkt zu fördern. 
(2) Zur Anhebung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-

gieträgern ist bis zum Jahr 2010 der Abschluss von Verträgen über 
die Abnahme von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energieträ-
gern, mit Ausnahme von Wasserkraft, durch die Ökostromabwick-
lungsstelle in einem Ausmaß anzustreben, dass der daraus resultie-
rende Anteil 10%, gemessen an der gesamten jährlichen Stromabga-
be aller Netzbetreiber Österreichs an die an öffentliche Netze ange-
schlossenen Endverbraucher beträgt. Stromerzeugung auf Basis von 
Tiermehl, Ablauge, Klärschlamm oder Abfällen, ausgenommen Ab-
fälle mit hohem biogenen Anteil, ist in den vorgenannten Zielwert 
von 10% nicht einzurechnen. 

(2) Bis zum Jahr 2015 ist die Neuerrichtung und Erweiterung 
von Ökostromanlagen in einem solchen Ausmaß zu unterstützen, 
dass durch diese neu errichteten und erweiterten Ökostromanlagen 
ein Anteil von 15% gemessen an der Abgabemenge an Endverbrau-
cher aus öffentlichen Netzen erzeugt wird. In diesem Zielwert ist 
die Neuerrichtung und Erweiterung von Kleinwasserkraftanlagen 
seit Inkrafttreten des Ökostromgesetzes enthalten, nicht jedoch die 
Neuerrichtung und Erweiterung von Wasserkraftanlagen mit einer 
Engpassleistung von mehr als 10 MW. 

 (3) Zur Anhebung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gieträgern ist von 2008 bis zum Jahr 2015 die mengenmäßig wirk-
same Errichtung von zusätzlich 700 MW Wasserkraft (mit einer auf 
das Regeljahr bezogenen zusätzlichen Ökostromerzeugung in Höhe 
von 3 500 GWh, inklusive den Effekten von Revitalisierungsmaß-
nahmen und Erweiterungen bestehender Anlagen), die Errichtung 
von 700 MW Windkraft (mit einer auf ein Durchschnittsjahr bezo-
genen zusätzlichen Ökostromerzeugung von 1 500 GWh) sowie, 
bei nachweislicher Rohstoffverfügbarkeit, die Errichtung von 
100 MW Biomasse (mit einer auf ein Durchschnittsjahr bezogenen 
zusätzlichen Ökostromerzeugung von 600 GWh) anzustreben. 

Begriffsbestimmungen  
§ 5. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Aus-

druck  

 1. „Abfall mit hohem biogenen Anteil“ die in der Anlage 1 an-
geführten Abfälle aus Industrie, Gewerbe und Haushalten, de-
finiert durch die zugeordnete 5-stellige Schlüsselnummer ge-
mäß Anlage 5 Abfallverzeichnis der Abfallverzeichnis-
verordnung, BGBl. II Nr. 570/2003, in der Fassung der Ver-
ordnung BGBl. II Nr. 89/2005; 

 2. „Altanlage“ eine Ökostromanlage, für die vor dem 1. Jänner 
2003 die für die Errichtung notwendigen Genehmigungen 
vorliegen; 

 3. „bestehende Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zur öffentli-

 1. „Abfall mit hohem biogenen Anteil“ die in der Anlage 1 
angeführten Abfälle, definiert durch die zugeordnete 5-
stellige Schlüsselnummer gemäß Anlage 5 des Abfallver-
zeichnisses der Abfallverzeichnisverordnung, BGBl. II 
Nr. 570/2003, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 89/2005; 
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chen Fernwärmeversorgung“ jene Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, für die vor dem 1. Jänner 2003 die für die 
Errichtung notwendigen Genehmigungen erteilt wurden; 

 4. „Biomasse“ den biologisch abbaubaren Anteil von Erzeugnis-
sen, Abfällen und Rückständen der Landwirtschaft (ein-
schließlich pflanzlicher und tierischer Stoffe), der Forstwirt-
schaft und damit verbundener Industriezweige; 

 5. „Brennstoffnutzungsgrad“ die Summe aus Stromerzeugung 
und genutzter Wärmeerzeugung, geteilt durch den Energiein-
halt des eingesetzten Energieträgers; 

 6. „Errichter“ eine juristische oder natürliche Person, welche die 
wirtschaftliche Verantwortung für die Errichtung einer Anla-
ge innehat; 

 7. „Eigenbedarf“ jene Energiemenge, die für den Betrieb der 
Ökostromanlage erforderlich ist, 

 8. „Eigenverbrauch“ ist die für den Bedarf des Inhabers aus ei-
ner Ökostromanlage anfallende elektrische Energie, die nicht 
in das öffentliche Netz eingespeist wird; 

 4. „Biomasse“ den biologisch abbaubaren Anteil von Erzeug-
nissen, Abfällen und Rückständen der Landwirtschaft (ein-
schließlich pflanzlicher und tierischer Stoffe), der Forstwirt-
schaft und damit verbundener Industriezweige, ausgenom-
men Abfall mit hohem biogenen Anteil im Sinne von Z 1; 

9.„Einspeisetarifvolumen“, die über die gesetzliche oder vertragliche 
Dauer der Abnahmeverpflichtung akkumulierten prognosti-
zierten Aufwendungen für den Kauf von Ökostrom  zu den 
durch Verordnung  bestimmten Preisen 

 a) „jährliches Einspeisetarifvolumen“, den sich aus dem Un-
terstützungsvolumen ergebenden Betrag, der für die Ab-
nahme von Ökostrom in einem Kalenderjahr zur Verfügung 
steht; 

 b) „kontrahierbares Einspeisetarifvolumen“, das für den Neu-
abschluss von Verträgen über die Abnahme von Ökostrom 
in einem Kalenderjahr zur Verfügung stehende Einspeiseta-
rifvolumen (§ 21a in Verbindung mit § 21 und § 22a Abs. 
2); 

 10. „Engpassleistung“ die durch den leistungsschwächsten Teil 
begrenzte, höchstmögliche elektrische Dauerleistung der ge-
samten Erzeugungsanlage mit allen Maschinensätzen; 

 11. „erneuerbare Energieträger“ erneuerbare, nichtfossile Ener-
gieträger (Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen- und Gezeiten-

 9. „Einspeisetarifvolumen“, die über die gesetzliche oder ver-
tragliche Dauer der Kontrahierungspflicht akkumulierten 
prognostizierten Aufwendungen für den Kauf von Ökostrom 
zu den durch Verordnung bestimmten Preisen; 

 a) „jährliches Einspeisetarifvolumen“, den sich aus dem Un-
terstützungsvolumen ergebenden Betrag, der für die Ab-
nahme von Ökostrom in einem Kalenderjahr zur Verfü-
gung steht; 

 b) „kontrahierbares Einspeisetarifvolumen“, das für den 
Neuabschluss von Verträgen über die Abnahme von Öko-
strom in einem Kalenderjahr zur Verfügung stehende Ein-
speisetarifvolumen (§ 21a); 
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energie, Wasserkraft, Biomasse, Abfall mit hohem biogenen 
Anteil, Deponiegas, Klärgas und Biogas); 

 12.  „Feinstaub“ Partikel, die einen größenselektierenden Luftein-
lass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser 
von 10 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50% aufweist; 

 12a. „Förderbeitrag“ jenen Beitrag in Cent/kWh oder Euro pro 
Zählpunkt (Zählpunktpauschale), der in Summe zur Abde-
ckung der Mehraufwendungen der Ökostromabwicklungsstel-
le erforderlich ist; 

entfällt. 

 13. „Gesamtstromverbrauch“ die inländische Stromerzeugung, 
einschließlich Eigenerzeugung, zuzüglich Einfuhren, abzüg-
lich Ausfuhren (Bruttoinlandselektrizitätsverbrauch); 

 14. „Herkunftsnachweis“ jene Bescheinigung, die belegt, aus 
welcher Energiequelle die in das öffentliche Netz eingespeiste 
bzw. an Dritte gelieferte elektrische Energie erzeugt wurde; 

 15. „Hybridanlage“ eine Erzeugungsanlage, die in Kombination 
unterschiedliche Technologien bei der Umwandlung eines 
oder mehrerer Primärenergieträger in elektrische Energie 
verwendet; 

 16. „Kleinwasserkraftwerksanlage“ eine anerkannte Anlage auf 
Basis der erneuerbaren Energiequelle Wasserkraft mit einer 
Engpassleistung bis einschließlich 10 MW; 

 17. „KWK-Anlagen“ („Kraftwärmekopplungsanlagen“), Anlagen 
zur Erzeugung von elektrischer Energie, in denen aus Primär-
energieträgern gleichzeitig elektrische Energie und Nutzwär-
me erzeugt wird; 

 18. „KWK-Energie“ elektrische Energie, die unmittelbar und 
effizienzmaximiert als Koppelprodukt bei der Erzeugung von 
Nutzwärme hergestellt wird; 

 

 19. „Mischfeuerungsanlage“ eine thermische Erzeugungsanlage, 
in der zwei oder mehrere Brennstoffe als Primärenergieträger 
eingesetzt werden; 

 19. „Mischfeuerungsanlage“ eine thermische Erzeugungsanlage, 
in der zwei oder mehrere Brennstoffe als Primärenergieträ-
ger eingesetzt werden; Ökostromanlagen, die aus Biomasse 
Ökostrom erzeugen, gelten nicht als Mischfeuerungsanlage, 
sofern sie höchstens 3 vH Primärenergieträger einsetzt, die 
nicht Biomasse sind; 

 20. „Mittlere Wasserkraft“ eine anerkannte Anlage auf Basis der  
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erneuerbaren Energiequelle Wasserkraft mit einer Engpass-
leistung von über 10 MW bis einschließlich 20 MW; 

 21. „modernisierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen“ jene Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen, für die eine Inbetriebnahme nach 
dem 1. Oktober 2001 erfolgte, wenn die Kosten der Erneue-
rung mindestens 50% der Kosten einer Neuinvestition der 
Gesamtanlage (ohne Baukörper) betragen; 

 22. „Neuanlage“ eine Ökostromanlage, für die nach dem 31. De-
zember 2002 die für die Errichtung notwendigen 

 23. „neue Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen“ jene Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen mit Investitionszuschüssen, deren Baube-
ginn nach dem 1. Juli 2006 erfolgt, wenn die Kosten der Er-
neuerung mindestens 50% der Kosten einer Neuinvestition 
der Gesamtanlage (inklusive Baukörper) betragen und deren 
Abwärme in einem solchen Ausmaß für die Wärmeversor-
gung oder die Prozesswärmeerzeugung (wirtschaftlich) ge-
nutzt wird, dass das Effizienzkriterium (§ 13 Abs. 2) erfüllt 
wird; 

 24. „öffentliche Fernwärmeversorgung“ die entgeltliche Abgabe 
von Nutzwärme für Raumheizung und Warmwasser über ein 
Leitungsnetz in einem bestimmten Gebiet zu Allgemeinen 
Bedingungen an eine Mehrzahl von Kunden; 

 25. „öffentliches Netz“ ein konzessioniertes Verteilernetz oder 
ein Übertragungsnetz, das der Versorgung Dritter dient und 
zu dem Anspruch auf Netzzugang besteht; 

 26. „Ökostrom“  elektrische Energie aus erneuerbaren Energie-
trägern; 

 27. „Ökostromanlage“ eine Erzeugungsanlage, die aus erneuerba-
ren Energieträgern Ökostrom erzeugt und als solche aner-
kannt ist; Einrichtungen, die dem Zweck der Ökostromerzeu-
gung dienen und in einem örtlichen Zusammenhang stehen, 
sind als einheitliche Anlage zu behandeln; § 74 GewO ist 
sinngemäß anzuwenden; 

 28. „Regelarbeitsvermögen“ die sich aus der Wassermengendau-
erlinie für ein Regeljahr (arithmetische Mittelwerte einer zu-
sammenhängenden Reihe von möglichst vielen für die aktuel-
le Abflussbildung repräsentativen Jahre) ergebende Stromer-
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zeugungsmenge; 
 29. „Stand der Technik“ der auf den einschlägigen wissenschaft-

lichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fort-
schrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, 
deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der 
Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere jene 
vergleichbaren Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen 
heranzuziehen, welche am effizientesten zur Erreichung der 
im § 4 enthaltenen Ziele sind; 

 30. „Strom aus erneuerbaren Energieträgern“ elektrische Energie, 
die in Anlagen erzeugt wurde, die ausschließlich erneuerbare 
Energieträger nutzen, sowie den dem Anteil der Biomasse 
entsprechenden Teil elektrischer Energie aus Hybrid- oder 
Mischfeuerungsanlagen, die auch nicht erneuerbare (konven-
tionelle) Energieträger einsetzen, einschließlich Strom aus er-
neuerbaren Energieträgern, der zum Auffüllen von Speicher-
systemen genutzt wird; ausgenommen ist Strom, der als Er-
gebnis der Speicherung in Speichersystemen gewonnen wird; 

 31. „Unterstützungsvolumen“, die Mittel, die sich aus den För-
derbeiträgen zuzüglich der Differenz aus den Erlösen aus dem 
Verkauf von Ökostrom zum Verrechnungspreis und dem 
Marktwert des verkauften Ökostroms (Wert des Ökostroms 
zum durchschnittlichen Marktpreis des vorangegangenen Ka-
lenderjahres, der gemäß § 20 zu veröffentlichen ist) pro Ka-
lenderjahr ergeben; im Unterstützungsvolumen sind auch die 
der Ökostromabwicklungsstelle gemäß § 21 Z 2 und 3 abzu-
geltenden Aufwendungen sowie die an die Länder gemäß § 
22b Abs. 6 abzuführenden Mittel mit enthalten; 

 a) „zusätzliches Unterstützungsvolumen“, jenen Anteil am 
Unterstützungsvolumen, aus dem nach In-Kraft-Treten die-
ses Bundesgesetzes in der Fassung des BGBl. I Nr. 
105/2006 das für den Abschluss von Verträgen über die 
Abnahme von Ökostrom in einem Kalenderjahr zur Verfü-
gung stehende Einspeisetarifvolumen (kontrahierbares Ein-
speisetarifvolumen) abgeleitet wird; 

 31. „Unterstützungsvolumen“, die Mittel, die sich aus der Diffe-
renz aus den Erlösen aus dem Verkauf von Ökostrom zum 
Verrechnungspreis und dem Marktwert des verkauften Öko-
stroms (Wert des Ökostroms zum durchschnittlichen Markt-
preis des vorangegangenen Kalenderjahres, der gemäß § 20 
zu veröffentlichen ist) pro Kalenderjahr ergeben; im Unter-
stützungsvolumen sind auch alle sonstige an die Ökostrom-
abwicklungsstelle gemäß § 21 abzugeltenden Aufwendun-
gen, mit Ausnahme der gemäß § 21 Z 4 abzugeltenden Auf-
wendungen enthalten; 

 a) „zusätzliches Unterstützungsvolumen“, jenen Anteil am 
Unterstützungsvolumen, aus dem nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung des BGBl. I Nr. 105/2006 
das für den Abschluss von Verträgen über die Abnahme 
von Ökostrom in einem Kalenderjahr zur Verfügung ste-
hende Einspeisetarifvolumen (kontrahierbares Einspeise-
tarifvolumen) abgeleitet wird. In diesem zusätzlichen Un-
terstützungsvolumen sind nachstehende Aufwendungen 
der Ökostromabwicklungsstelle gemäß § 21 enthalten: 
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 aa. Differenzbeträge, die sich aus den Erlösen aus dem 
Verkauf von sonstigen Ökostromanlagen (§ 22b) und 
den sich aus den gemäß § 11 bestimmten Preisen erge-
ben; 

 bb. die Aufwendungen gemäß § 21 Z 2, 3, 6 und 8. 
 32. „Verrechnungspreis“ den Preis, zu dem Stromhändler ver-

pflichtet sind, den ihnen zugewiesenen Ökostrom zu kaufen; 
 33. „Volllaststunden“ den Quotienten aus erwarteter jährlicher 

Ökostromerzeugung dividiert durch die Engpassleistung der 
Ökostromanlage; 

 34. „Zählpunkt“ eine mit einer eindeutigen alphanumerischen 
Bezeichnung identifizierte Messstelle für elektrische Mess-
größen, über die ein Netzbetreiber alle zur Verrechnung rele-
vanten Messwerte zuordnet; 

  

  34a. „Zählpunktpauschale“ jenen Beitrag in Euro pro Zähl-
punkt, der von allen an das öffentliche Netz angeschlosse-
nen Verbrauchern zu leisten ist und der Aufbringung der 
Mehraufwendungen gemäß §§ 12, 13, 13a und 21 dient; 

 35. „Zertifikate“ jene Bescheinigungen, welche die Erzeugung 
und Einspeisung in das öffentliche Netz von elektrischer E-
nergie belegen und handelbar sind. 

(2) Im Übrigen gelten die Definitionen des Elektrizitätswirt-
schafts- und –organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1998 in der 
jeweils geltenden Fassung. 
(3) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische 

Bedeutung. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Per-
sonen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form anzuwen-
den. 

 

Anschlusspflicht  
§ 6. Im Rahmen ihrer Wettbewerbsaufsicht hat die Energie-

Control GmbH insbesondere darauf zu achten, dass der Netzbetrei-
ber alle Anschlusswerber gleich behandelt und transparent vorgeht. 
Zu diesem Zweck kann sie vom Netzbetreiber verlangen, seine Vor-
gehensweise bei Anfragen und Anträgen von Anschlusswerbern be-
kannt zu geben, beispielsweise wie und in welcher Frist auf Anfra-
gen und Anträge reagiert wird, welche Kriterien bei konkurrierenden 
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Netzzutrittbegehren angewandt werden und welche Maßnahmen 
unternommen werden, um die Gleichbehandlung der Anschlusswer-
ber sicher zu stellen. Wenn die bekannt gegebene oder tatsächliche 
Vorgangsweise nicht geeignet erscheint, einen fairen Wettbewerb zu 
sichern, kann die Energie-Control GmbH Maßnahmen gemäß § 9 
Energie-Regulierungsbehördengesetz (E-RBG), BGBl. I Nr. 
121/2000 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002, 
ergreifen. Die Zuständigkeiten der Landesbehörden in Streitigkeiten 
über den Netzanschluss bleiben hievon unberührt. 

Anerkennung von Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträ-
ger 

 

§ 7. (1) Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, die aus-
schließlich auf Basis erneuerbarer Energieträger betrieben werden, 
sind über Antrag der Betreiber vom Landeshauptmann des Landes, 
in dem sich die Anlage befindet, mit Bescheid als Ökostromanlagen 
anzuerkennen. Dem Antrag sind Unterlagen über den rechtmäßigen 
Betrieb der Anlage, die eingesetzten Primärenergieträger – jeweils 
gesondert entsprechend ihres Anteils am Gesamteinsatz (Heizwert) – 
anzugeben, die technischen Größen (wie Engpassleistung) und Aus-
führung der Anlage (wie eingesetzte Technologie), die eindeutige 
Bezeichnung des Zählpunktes, über den die erzeugte Strommenge 
physikalisch in ein öffentliches Netz eingespeist wird, sowie Name 
und Adresse des Netzbetreibers, an dessen Netz die Anlage ange-
schlossen ist, in zweifacher Ausfertigung anzuschließen. Werden als 
erneuerbare Energieträger auch Tiermehl, Ablauge oder Klär-
schlamm eingesetzt, sind diese gesondert entsprechend ihrem Anteil 
am Gesamteinsatz (Heizwert) anzugeben. 

§ 7. (1) Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, die aus-
schließlich auf Basis erneuerbarer Energieträger betrieben werden, 
sind über Antrag der Betreiber vom Landeshauptmann des Landes, 
in dem sich die Anlage befindet, mit Bescheid als Ökostromanlagen 
anzuerkennen. Dem Antrag sind Unterlagen über den rechtmäßigen 
Betrieb der Anlage, die eingesetzten Primärenergieträger – jeweils 
gesondert entsprechend ihres Anteils am Gesamteinsatz (Heizwert) 
– anzugeben, die technischen Größen (wie Engpassleistung) und 
Ausführung der Anlage (wie eingesetzte Technologie), die eindeu-
tige Bezeichnung des Zählpunktes, über den die erzeugte Strom-
menge physikalisch in ein öffentliches Netz eingespeist wird, sowie 
Name und Adresse des Netzbetreibers, an dessen Netz die Anlage 
angeschlossen ist, in zweifacher Ausfertigung anzuschließen. Der 
Anerkennungsbescheid für Anlagen auf Basis von fester oder flüs-
siger Biomasse, von Abfall mit hohem biogenen Anteil oder auf 
Basis von Biogas hat Angaben zu enthalten, ob ein Brennstoffnut-
zungsgrad von mindestens 60 vH erreicht wird. Bei Ökostromanla-
gen, die auf Basis von fester oder flüssiger Biomasse betrieben 
werden, hat der Anerkennungsbescheid weiters zu enthalten, ob der 
Betrieb der Anlage mit diesen Energieträgern für die gesamte Lauf-
zeit der Kontrahierungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle 
nachweislich gesichert ist. Der Nachweis ist durch Vorlage eines 
oder mehrer Lieferverträge anlässlich der Antragstellung zu erbrin-
gen. Erfolgt die Aufbringung der Biomasse aus eigener Produktion, 
hat der Antragsteller nachzuweisen, dass die Deckung der für den 
Betrieb der Anlage erforderlichen Menge an Energieholz aus eige-
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ner land- und forstwirtschaftlicher Produktion erfolgen kann. Wer-
den als erneuerbare Energieträger auch Tiermehl, Ablauge oder 
Klärschlamm eingesetzt, sind diese im Anerkennungsbescheid ge-
sondert entsprechend ihrem Anteil am Gesamteinsatz (Heizwert) 
anzugeben. 

(2) Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, die auf Basis 
der erneuerbaren Energieträger Biomasse, Abfall mit hohem bioge-
nen Anteil, Deponiegas, Klärgas und Biogas betrieben werden, in 
denen auch fossile Energieträger verwendet werden, sind als Hybrid-
anlagen oder als Mischfeuerungsanlagen über Antrag der Betreiber 
vom Landeshauptmann mit Bescheid anzuerkennen. Der Anteil der 
eingesetzten erneuerbaren Energieträger muss im Beobachtungszeit-
raum mindestens 3% des Primärenergieeinsatzes betragen. Der Beo-
bachtungszeitraum beträgt mindestens ein Kalenderjahr. Dem Antrag 
sind Unterlagen über den rechtmäßigen Betrieb der Anlage, die ein-
gesetzten Primärenergieträger, die technischen Größen und Ausfüh-
rung der Anlage sowie Name und Adresse des Netzbetreibers, an 
dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, in zweifacher Ausferti-
gung anzuschließen. Werden als erneuerbare Energieträger auch 
Tiermehl, Ablauge oder Klärschlamm eingesetzt, sind diese geson-
dert entsprechend ihrem Anteil am Gesamteinsatz (Heizwert) an-
zugeben. 

(2) Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, die auf Basis 
der erneuerbaren Energieträger Biomasse, Abfall mit hohem bioge-
nen Anteil, Deponiegas, Klärgas und Biogas betrieben werden, in 
denen auch fossile Energieträger verwendet werden, sind über An-
trag der Betreiber vom Landeshauptmann mit Bescheid als Hybrid-
anlagen oder als Mischfeuerungsanlagen anzuerkennen. Dem An-
trag sind Unterlagen über den rechtmäßigen Betrieb der Anlage, die 
eingesetzten Primärenergieträger, die technischen Größen und Aus-
führung der Anlage sowie Name und Adresse des Netzbetreibers, 
an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, in zweifacher Ausfer-
tigung anzuschließen. Der Anteil der eingesetzten erneuerbaren 
Energieträger muss im Beobachtungszeitraum mindestens 3 vH des 
Primärenergieeinsatzes betragen. Der Beobachtungszeitraum be-
trägt mindestens ein Kalenderjahr. Der Anerkennungsbescheid für 
Anlagen mit Nutzung von fester oder flüssiger Biomasse, von Ab-
fall mit hohem biogenen Anteil oder von Biogas hat Angaben zu 
enthalten, ob ein Brennstoffnutzungsgrad von mindestens 60 vH 
erreicht wird. Bei Hybridanlagen oder Mischfeuerungsanlagen, die 
mit Nutzung von fester oder flüssiger Biomasse betrieben werden, 
hat der Anerkennungsbescheid weiters zu enthalten, ob der Betrieb 
der Anlage mit diesen Energieträgern für die gesamte Laufzeit der 
Kontrahierungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle nachweislich 
gesichert ist. Der Nachweis ist durch Vorlage eines oder mehrer 
Lieferverträge anlässlich der Antragstellung zu erbringen. Erfolgt 
die Aufbringung der Biomasse aus eigener Produktion, hat der An-
tragsteller nachzuweisen, dass die Deckung der für den Betrieb der 
Anlage erforderlichen Menge an Energieholz aus eigener land- und 
forstwirtschaftlicher Produktion erfolgen kann. Werden als erneu-
erbare Energieträger auch Tiermehl, Ablauge oder Klärschlamm 
eingesetzt, sind diese gesondert entsprechend ihrem Anteil am Ge-
samteinsatz (Heizwert) anzugeben. 

(3) Bescheide gemäß Abs. 1 und 2 haben jedenfalls die zum Ein- (3) Bescheide gemäß Abs. 1 und 2 haben jedenfalls zu enthal-
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satz gelangenden Energieträger, die Engpassleistung, Namen und 
Anschrift des Netzbetreibers, in dessen Netz eingespeist wird, den 
Prozentsatz der einzelnen Energieträger bezogen auf ein Kalender-
jahr, die genaue Bezeichnung des Zählpunktes, über den die erzeugte 
Strommenge tatsächlich physikalisch in ein öffentliches Netz einge-
speist wird, sowie einen Hinweis auf die gemäß Abs. 4 zu erstellende 
Dokumentation zu enthalten. Werden als erneuerbare Energieträger 
auch Tiermehl, Ablauge oder Klärschlamm eingesetzt, sind diese 
gesondert entsprechend ihrem Anteil am Gesamteinsatz (Heizwert) 
anzugeben. In den Bescheiden sind jedenfalls Auflagen betreffend 
besondere Nachweispflichten über die eingesetzten Primärenergie-
träger zu erteilen. Bescheiden betreffend Anlagen, in denen auch 
Abfälle mit hohem biogenen Anteil eingesetzt werden, ist die Anlage 
zu diesem Bundesgesetz anzuschließen. Eine Kopie des Bescheides 
ist der  Energie-Control GmbH, dem Netzbetreiber und der Öko-
stromabwicklungsstelle in elektronischer Form zu übermitteln. 

ten: 
 1. die zum Einsatz gelangenden Energieträger; 
 2. die Engpassleistung; 
 3. Namen und Anschrift des Netzbetreibers, in dessen Netz 

eingespeist wird; 
 4. den Prozentsatz der einzelnen Energieträger bezogen auf ein 

Kalenderjahr; 
 5. die genaue Bezeichnung des Zählpunktes, über den die er-

zeugte Strommenge tatsächlich physikalisch in ein öffentli-
ches Netz eingespeist wird; 

 6. einen Hinweis auf die gemäß Abs. 5 zu erstellende Doku-
mentation; 

 7. bei Anlagen auf Basis von fester oder flüssiger Biomasse 
oder Abfall mit hohem biogenen Anteil, auf Basis von Bio-
gas sowie bei Mischfeuerungsanlagen die Höhe des Brenn-
stoffnutzungsgrades; 

 8. bei Anlagen auf Basis von fester Biomasse die Feststellung, 
dass für die gesamte Laufzeit der Kontrahierungs- und Ver-
gütungspflicht durch die Ökostromabwicklungsstelle der Be-
trieb der Anlage mit Energieholz gewährleistet ist; weiters 
sind bei diesen Anlagen auch die Maßnahmen zur Vermei-
dung von Feinstaub anzuführen; 

 9.  bei Anlagen auf Basis von Abfälle mit hohem biogenen An-
teil (§ 5 Abs. 1 Z 1) die der jeweiligen Anlage zuzuordnende 
5-stellige Schlüsselnummer gemäß Anlage 5 Abfallver-
zeichnis der Abfallverzeichnisverordnung, BGBl. II 
Nr. 570/2003, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 89/2005. 

Werden als erneuerbare Energieträger auch Tiermehl, Ablauge oder 
Klärschlamm eingesetzt, sind diese gesondert entsprechend ihrem 
Anteil am Gesamteinsatz (Heizwert) anzugeben. In den Bescheiden 
sind jedenfalls Auflagen betreffend besondere Nachweispflichten 
über die eingesetzten Primärenergieträger zu erteilen. Bescheiden 
betreffend Anlagen, in denen auch Abfälle mit hohem biogenen 
Anteil eingesetzt werden, ist die Anlage zu diesem Bundesgesetz 
anzuschließen. Eine Kopie des Bescheides ist der Energie-Control 
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GmbH, dem Netzbetreiber und der Ökostromabwicklungsstelle in 
elektronischer Form zu übermitteln. Die Ökostromabwicklungsstel-
le hat für die Tarifeinstufung auf die Angaben in den Bescheiden 
gemäß Abs. 1 und 2 und die Verständigungen des Landeshaupt-
manns gemäß § 11 Abs. 4 abzustellen. 

(4) Betreiber von Mischfeuerungsanlagen oder Hybridanlagen 
haben die zum Einsatz gelangenden Brennstoffe laufend zu doku-
mentieren und einmal jährlich den Nachweis zu erbringen, dass die 
zum Einsatz gelangten erneuerbaren Energieträger eines Kalender-
jahres mindestens den in Abs. 2 bestimmten Anteil erreichen. Der 
Nachweis ist durch die Auswertung der Dokumentation zu erbringen 
und bis spätestens 31. März des Folgejahres dem Landeshauptmann 
vorzulegen. Die dem Nachweis zugrundeliegende Aufstellung der 
zum Einsatz gelangten Brennstoffe ist von einem Wirtschaftsprüfer, 
einem Ziviltechniker oder einem gerichtlich beeideten Sachverstän-
digen oder einem technischen Büro aus den Fachgebieten Elektro-
technik, Maschinenbau, Feuerungstechnik oder Chemie zu prüfen. 

(4) Der Landeshauptmann hat über Antrag des Anlagenbetrei-
bers nach Durchführung von Verbesserungen gemäß § 11b festzu-
stellen, dass eine Anlage gemäß § 11b verbessert worden ist. Abs. 3 
findet mit der Maßgabe sinngemäß Anwendung, dass in diesem 
Bescheid auch die durch die Verbesserung bewirkte Erhöhung des 
Brennstoffwirkungsgrades festzustellen ist. 
 

(5) Betreiber von gemäß Abs. 1 und 2 anerkannten Anlagen sind 
verpflichtet, dem Landeshauptmann den Wegfall einer Vorausset-
zung für die Anerkennung mitzuteilen. Hat der Netzbetreiber, an 
dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, Grund zur Annahme, dass 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht oder nicht mehr vor-
liegen, hat er dies dem Landeshauptmann anzuzeigen. 

(5) Betreiber von Mischfeuerungsanlagen oder Hybridanlagen 
haben die zum Einsatz gelangenden Brennstoffe laufend zu doku-
mentieren und einmal jährlich den Nachweis zu erbringen, dass die 
zum Einsatz gelangten erneuerbaren Energieträger eines Kalender-
jahres mindestens den in Abs. 2 bestimmten Anteil erreichen. Der 
Nachweis ist durch die Auswertung der Dokumentation zu erbrin-
gen und bis spätestens 31. März des Folgejahres dem Landes-
hauptmann vorzulegen. Die dem Nachweis zugrunde liegende Auf-
stellung der zum Einsatz gelangten Brennstoffe ist von einem Wirt-
schaftsprüfer, einem Ziviltechniker oder einem gerichtlich beeide-
ten Sachverständigen oder einem technischen Büro aus den Fach-
gebieten Elektrotechnik, Maschinenbau, Feuerungstechnik oder 
Chemie zu prüfen. Der Landeshauptmann hat diese Nachweise zu 
prüfen und bei Vorliegen der gesetzlichen Erfordernisse der Öko-
stromabwicklungsstelle mit einer Bestätigung zu übermitteln, die 
erforderlichenfalls die Vergütung der betroffenen Anlage anzupas-
sen hat (§ 11 Abs. 4). 

(6) Bestehen Zweifel über gemäß Abs. 1 oder 2 dem Antrag bei-
gelegte Unterlagen, ist auf Verlangen des Landeshauptmannes vom 
Betreiber nachzuweisen, dass die Anlage mit den angegebenen Pri-
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märenergieträgern und deren jeweiligen Mengen betrieben werden 
kann und dass die Anlage die angegebene Engpassleistung aufweist. 
Hat die Energie-Control GmbH Bedenken gegen die Qualifikation 
einer Anlage als Kleinwasserkraftwerk, so hat sie diese Bedenken 
dem zuständigen Landeshauptmann anzuzeigen, der die Anlage ge-
mäß Abs. 1 als Wasserkraftanlage mit weniger als 10 MW Engpass-
leistung anerkannt hat.  Dieser hat ein Verfahren gemäß § 68 AVG 
einzuleiten. Darüber hinaus hat die Energie-Control GmbH diese 
Bedenken im Bericht gemäß § 25 zu vermerken. 

(7) Der Landeshauptmann hat die Anerkennung zu widerrufen, 
wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr vorlie-
gen oder wenn trotz Aufforderung die geprüfte Dokumentation nicht 
vorgelegt wird. Der Landeshauptmann hat die Energie-Control 
GmbH, den Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen 
ist, und der Ökostromabwicklungsstelle unverzüglich vom Widerruf 
der Anerkennung zu verständigen. 

 

Herkunftsnachweis Herkunftsnachweise für Ökostromanlagen 
§ 8. (1) Die Netzbetreiber, an deren Netzen anerkannte Anlagen 

zur Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energieträger oder 
KWK-Anlagen angeschlossen sind, haben über die aus diesen Anla-
gen in ihr Netz eingespeisten Mengen an elektrischer Energie dem 
Anlagenbetreiber auf dessen Verlangen eine Bescheinigung auszu-
stellen. Die Ausstellung kann mittels automationsunterstützter Da-
tenverarbeitung erfolgen. 

§ 8. (1) Die Netzbetreiber, an deren Netzen anerkannte Anlagen 
zur Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energieträger ange-
schlossen sind, haben über die aus diesen Anlagen in ihr Netz ein-
gespeisten Mengen an elektrischer Energie dem Anlagenbetreiber 
auf dessen Verlangen eine Bescheinigung auszustellen. Die Aus-
stellung kann mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung 
erfolgen. 

(2) Die Bescheinigung gemäß Abs. 1 hat zu umfassen:  
 1. die Menge der erzeugten elektrischen Energie; 
 2. die Art und die Engpassleistung der Erzeugungsanlage; 
 3. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung; 
 4. die eingesetzten Energieträger. 

(2) Die Bescheinigung gemäß Abs. 1 hat zu umfassen:  
 1. die Menge der erzeugten elektrischen Energie; 
 2. die Art und die Engpassleistung der Erzeugungsanlage; 
 3. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung; 
 4. die eingesetzten Energieträger. 

(3) Der Landeshauptmann hat die Ausstellung der Herkunfts-
nachweise regelmäßig zu überwachen. 

(3) Der Landeshauptmann hat die Ausstellung der Herkunfts-
nachweise regelmäßig zu überwachen. 

(4) Die Betreiber der Ökostromanlagen und von KWK-Anlagen 
sowie die Stromhändler, die elektrische Energie aus Ökostromanla-
gen als Ökoenergie oder als elektrische Energie aus KWK-Anlagen 
einem anderen Stromhändler oder der Ökostromabwicklungsstelle 

(4) Die Betreiber der Ökostromanlagen sowie die Stromhänd-
ler, die elektrische Energie aus Ökostromanlagen als Ökoenergie 
einem anderen Stromhändler oder der Ökostromabwicklungsstelle 
veräußern, sind über Verlangen des Käufers verpflichtet, die der 
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veräußern, sind über Verlangen des Käufers verpflichtet, die der ver-
kauften Menge entsprechenden Herkunftsnachweise (mittels automa-
tionsunterstützter Datenverarbeitung) kostenlos und nachweislich 
diesem Käufer zu überlassen. 

verkauften Menge entsprechenden Herkunftsnachweise (mittels 
automationsunterstützter Datenverarbeitung) kostenlos und nach-
weislich diesem Käufer zu überlassen. 

(5) Für anerkannte Anlagen zur Stromerzeugung auf Basis er-
neuerbarer Energieträger, die an Leitungsanlagen der Vorarlberger 
Illwerke AG angeschlossen sind, ist die Bescheinigung gemäß Abs. 
1 von der VKW-Übertragungsnetz AG auszustellen. 

(5) Für anerkannte Anlagen zur Stromerzeugung auf Basis er-
neuerbarer Energieträger, die an Leitungsanlagen der Vorarlberger 
Illwerke AG angeschlossen sind, ist die Bescheinigung gemäß 
Abs. 1 von der VKW-Übertragungsnetz AG auszustellen. 

Anerkennung der Herkunftsnachweise aus anderen Staaten Anerkennung der Herkunftsnachweise für Ökostrom aus ande-
ren Staaten 

§ 9. (1) Herkunftsnachweise über elektrische Energie aus Anla-
gen mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem EWR-
Vertragsstaat oder in einem Drittstaat gelten als Herkunftsnachweise 
im Sinne diese Bundesgesetzes, wenn sie zumindest den Anforde-
rungen des Art. 5 der Richtlinie betreffend Förderung der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Elektrizitätsbinnen-
markt entsprechen. 

§ 9. (1) Herkunftsnachweise über elektrische Energie aus Anla-
gen mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem EWR-
Vertragsstaat oder in einem Drittstaat gelten als Herkunftsnachwei-
se im Sinne diese Bundesgesetzes, wenn sie zumindest den Anfor-
derungen des Art. 5 der Richtlinie betreffend Förderung der Stro-
merzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Elektrizitätsbin-
nenmarkt entsprechen.  

(2) Im Zweifelsfalle hat die Energie-Control GmbH über Antrag 
oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die Vorausset-
zungen für die Anerkennung vorliegen. 

(2) Im Zweifelsfalle hat die Energie-Control GmbH über An-
trag oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die Vor-
aussetzungen für die Anerkennung vorliegen. 

(3) Die Energie-Control GmbH kann durch Verordnung Staaten 
benennen, in denen Herkunftsnachweise über Ökoenergie die Vor-
aussetzungen gemäß Abs. 1 erfüllen. 

(3) Die Energie-Control GmbH kann durch Verordnung Staaten 
benennen, in denen Herkunftsnachweise über Ökoenergie die Vor-
aussetzungen gemäß Abs. 1 erfüllen. 

2. Teil 
 

Förderung von erneuerbarer Energie und Energieerzeugung aus 
KWK-Anlagen 

 

1. Abschnitt  

Förderung von Ökoenergie  
Abnahme- und Vergütungspflicht Kontrahierungs- und Vergütungspflicht 

§ 10. Die Ökostromabwicklungsstelle ist verpflichtet, nach Maß-
gabe der zur Verfügung stehenden Fördermittel für Ökostromanla-

§ 10. Die Ökostromabwicklungsstelle ist verpflichtet, nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Fördermittel für Ökostrom-
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gen, die ihr angebotene elektrische Energie aus Ökostromanlagen zu 
den gemäß § 18 genehmigten Allgemeinen Bedingungen und zu 
nachstehenden Preisen abzunehmen: 

anlagen, die ihr angebotene elektrische Energie aus Ökostromanla-
gen durch Abschluss von Verträgen über die Abnahme und Vergü-
tung von Ökostrom zu den gemäß § 18 genehmigten Allgemeinen 
Bedingungen und zu nachstehenden Preisen abzunehmen: 

 1. aus Kleinwasserkraftanlagen, die vor dem 1. Jänner 2008 neu 
errichtet oder revitalisiert werden, zu den durch die Verord-
nung BGBl. II Nr. 508/2002 idF der Verordnung BGBl. II Nr. 
254/2005 bestimmten Preisen, unbeschadet der Bestimmun-
gen des § 10a. Die Abnahmepflicht bei Kleinwasserkraftanla-
gen mit einer Engpassleistung bis einschließlich 1MW, die 
vor dem 1. Jänner 2008 neu errichtet oder revitalisiert wur-
den, besteht nach Ablauf der in der Verordnung BGBl. II 
Nr. 508/2002 idF der Verordnung BGBl. II Nr. 254/2005 
festgelegten Fristen für einen nachfolgenden Zeitraum von 12 
Jahren zu den gemäß § 20 festgestellten Marktpreis abzüglich 
der durchschnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie 
der Ökostromabwicklungsstelle im jeweils letzten Kalender-
jahr für Kleinwasserkraftanlagen und sonstige Ökostromanla-
gen (ausgenommen der Aufwendungen für Windkraftanlagen 
gemäß § 15 Abs. 4) je kWh. Die Abnahmepflicht für alle 
Kleinwasserkraftanlagen mit einer Engpassleistung bis ein-
schließlich 1 MW, denen vor dem ersten Jänner 2003 die für 
die Errichtung erforderlichen Genehmigungen erteilt worden 
sind und die nicht innerhalb der in der Verordnung BGBl. II 
Nr. 508/2002 idF der Verordnung BGBl. II Nr. 254/2005 
festgelegten Fristen revitalisiert wurden, besteht ab dem 1. 
Jänner 2009 für einen nachfolgenden Zeitraum von 12 Jahren 
nur mehr zu den gemäß § 20 veröffentlichten Marktpreisen 
abzüglich der durchschnittlichen Aufwendungen für Aus-
gleichsenergie der Ökostromabwicklungsstelle im jeweils 
letzten Kalenderjahr für Kleinwasserkraftanlagen und sonsti-
ge Ökostromanlagen (ausgenommen der Aufwendungen für 
Windkraftanlagen gemäß § 15 Abs. 4) je kWh. Die Abnah-
mepflicht für alle anderen Kleinwasserkraftanlagen, denen 
vor dem 1. Jänner 2003 die für die Errichtung notwendigen 
Genehmigungen erteilt worden sind, endet mit 31. Dezember 
2008; 

 

 2. aus sonstigen Ökostromanlagen, die nach dem 31. Dezember  
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2002 und bis zum 31. Dezember 2004  in erster Instanz  ge-
nehmigt wurden, zu den durch die Verordnung BGBl. II 
Nr. 508/2002 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 
254/2005, bestimmten Fristen und Preisen, unbeschadet der 
Bestimmungen des § 10a. Ab dem 14. Jahr nach Inbetrieb-
nahme der Anlage besteht für elektrische Energie aus Wind-
kraftanlagen eine Abnahmepflicht bis einschließlich dem 25. 
Jahr nach Inbetriebnahme zu dem gemäß § 20 veröffentlich-
ten Marktpreis abzüglich der durchschnittlichen Aufwendun-
gen für Ausgleichsenergie der Ökostromabwicklungsstelle im 
jeweils letzten Kalenderjahr für Windkraftanlagen (§ 15 Abs. 
4) je kWh. Für alle anderen sonstigen Ökostromanlagen be-
steht eine Abnahmeverpflichtung ab dem 14. Jahr nach Inbe-
triebnahme der Anlage bis einschließlich dem 25. Jahr nach 
Inbetriebnahme der Anlage zu dem gemäß § 20 veröffentlich-
ten Marktpreis abzüglich der durchschnittlichen Aufwendun-
gen für Ausgleichsenergie der Ökostromabwicklungsstelle im 
jeweils letzten Kalenderjahr für Kleinwasserkraftanlagen und 
sonstige Ökostromanlagen (ausgenommen der Aufwendungen 
für Windkraftanlagen gemäß § 15 Abs. 4) je kWh; 

 3. aus Kleinwasserkraftanlagen, die nach dem 1. Jänner 2008 in 
Betrieb gegangen oder nach dem 1. Jänner 2008 revitalisiert 
worden sind, zu den Preisen, die durch Verordnung gemäß § 
11 Abs. 1 bestimmt werden; die Abnahmeverpflichtung zu 
diesen Preisen besteht für eine Dauer von mindestens 10 Jah-
ren ab der Inbetriebnahme der Anlage unbeschadet der Be-
stimmung des § 10a. Die Abnahmepflicht für Kleinwasser-
kraftanlagen mit einer Engpassleistung bis einschließlich 1 
MW besteht nach Ablauf der in der Verordnung bestimmten 
Frist für einen nachfolgenden Zeitraum von 12 Jahren nur 
mehr zu den gemäß § 20 festgestellten Marktpreisen abzüg-
lich der durchschnittlichen Aufwendungen für Ausgleichs-
energie der Ökostromabwicklungsstelle im jeweils letzten Ka-
lenderjahr für Kleinwasserkraftanlagen und sonstige Öko-
stromanlagen (ausgenommen der Aufwendungen für Wind-
kraftanlagen gemäß § 15 Abs. 4) je kWh. Die Abnahme-
pflicht für alle anderen Kleinwasserkraftanlagen endet mit der 
in der Verordnung festgelegten Frist; 

3. aus Kleinwasserkraftanlagen, die nach dem 1. Jänner 2008 
in Betrieb gegangen oder nach dem 1. Jänner 2008 revitalisiert 
worden sind und für die kein Anspruch auf Investitionszuschuss 
gemäß § 12a besteht, zu den Preisen, die durch Verordnung gemäß 
§ 11 Abs. 1 bestimmt werden; die Kontrahierungs- und Vergü-
tungspflicht zu diesen Preisen besteht für eine Dauer von mindes-
tens 10 Jahren ab der Inbetriebnahme der Anlage unbeschadet der 
Bestimmung des § 10a. Die Kontrahierungs- und Vergütungspflicht 
für Kleinwasserkraftanlagen mit einer Engpassleistung bis ein-
schließlich 1 MW besteht nach Ablauf der in der Verordnung be-
stimmten Frist für einen nachfolgenden Zeitraum von 12 Jahren nur 
mehr zu den gemäß § 20 festgestellten Marktpreisen abzüglich der 
durchschnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie der Öko-
stromabwicklungsstelle im jeweils letzten Kalenderjahr für Klein-
wasserkraftanlagen und sonstige Ökostromanlagen (ausgenommen 
der Aufwendungen für Windkraftanlagen gemäß § 15 Abs. 4) je 
kWh. Die Kontrahierungs- und Vergütungspflicht für alle anderen 
Kleinwasserkraftanlagen endet mit der in der Verordnung festge-
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legten Frist. Für neue oder revitalisierte Kleinwasserkraftanlagen 
bis einschließlich 1 MW, die einen Anspruch auf Investitionszu-
schuss gemäß §12a  haben, besteht eine Kontrahierungspflicht zu 
den gemäß § 20 festgestellten Marktpreisen abzüglich der durch-
schnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie der Ökostrom-
abwicklungsstelle im jeweils letzten Kalenderjahr.  

 4. aus sonstigen Ökostromanlagen, die nach dem 31. Dezember 
2004  genehmigt wurden oder die nach den in der Verordnung 
BGBl. II Nr. 508/2002 idF BGBl. II Nr. 254/2005 bestimmten 
Fristen in Betrieb gehen und für die bis spätestens 31. De-
zember 2011 ein Vertragsabschluss über die Abnahme von 
Ökostrom durch die Ökostromabwicklungsstelle erfolgt, zu 
den Preisen, die durch Verordnung (§ 11 Abs. 1) bestimmt 
werden. Die Abnahmeverpflichtung zu diesen Preisen besteht 
für einen Zeitraum von 10 Jahren, gerechnet ab Inbetrieb-
nahme der Anlage; im 11. Jahr des Betriebs besteht ein An-
spruch auf Bezahlung von 75 vH dieses Preises; im 12. Jahr 
besteht ein Anspruch auf Bezahlung von 50 vH dieses Prei-
ses, unbeschadet der Bestimmung des § 10a. Sollte der so für 
das 11. und 12. Jahr gekürzte Preis niedriger als der gemäß § 
20 veröffentlichte Marktpreis sein, besteht ein Anspruch des 
Anlagenbetreibers auf Entgelt in der Höhe des Marktpreises 
gem. § 20. Ab dem 13. Jahr besteht für Windkraftanlagen ei-
ne Abnahmeverpflichtung bis einschließlich dem 24. Jahr zu 
dem gemäß § 20 veröffentlichten Marktpreis abzüglich der 
durchschnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie der 
Ökostromabwicklungsstelle im jeweils letzten Kalenderjahr 
für Windkraftanlagen (§ 15 Abs. 4) je kWh. Für alle anderen 
sonstigen Ökostromanlagen besteht eine Abnahmeverpflich-
tung ab dem 13. bis einschließlich dem 24. Jahr zu dem ge-
mäß § 20 veröffentlichten Marktpreis abzüglich der durch-
schnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie der Öko-
stromabwicklungsstelle im jeweils letzten Kalenderjahr für 
Kleinwasserkraftanlagen und sonstige Ökostromanlagen 
(ausgenommen der Aufwendungen für Windkraftanlagen ge-
mäß § 15 Abs. 4) je kWh; 

 4. aus sonstigen Ökostromanlagen, die nach dem 31. Dezember 
2004 genehmigt wurden oder die nach den in der Verord-
nung BGBl. II Nr. 508/2002 idF BGBl. II Nr. 254/2005 be-
stimmten Fristen in Betrieb gehen und für die bis spätestens 
31. Dezember 2011 ein Vertragsabschluss über die Abnah-
me von Ökostrom durch die Ökostromabwicklungsstelle er-
folgt, zu den Preisen, die durch Verordnung (§ 11 Abs. 1) 
bestimmt werden. Die Kontrahierungs- und Vergütungs-
pflicht zu diesen Preisen besteht für Anlagen im Anwen-
dungsbereich der Ökostromverordnung 2006 BGBl. II Nr. 
401/2006 für die darin festgelegte Geltungsdauer der Preise 
und für die weiteren sonstigen Ökosromanlagen für die 
durch Verordnung gemäß § 11 Abs. 2a festgelegte Gel-
tungsdauer der Preise. Nach der Kontrahierungspflicht zu 
den durch Gesetz oder Verordnung bestimmten Preisen be-
steht für Windkraftanlagen eine Kontrahierungspflicht zu 
dem gemäß § 20 veröffentlichten Marktpreis abzüglich der 
durchschnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie der 
Ökostromabwicklungsstelle im jeweils letzten Kalenderjahr 
für Windkraftanlagen (§ 15 Abs. 4) je kWh. Für alle anderen 
sonstigen Ökostromanlagen besteht, soweit keine Unterstüt-
zung gemäß § 11b erfolgt, eine Kontrahierungspflicht zu 
dem gemäß § 20 veröffentlichten Marktpreis abzüglich der 
durchschnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie der 
Ökostromabwicklungsstelle im jeweils letzten Kalenderjahr 
für Kleinwasserkraftanlagen und sonstige Ökostromanlagen 
(ausgenommen der Aufwendungen für Windkraftanlagen 
gemäß § 15 Abs. 4) je kWh. Die Kontrahierungspflicht en-
det bei allen Anlagen 24 Jahre nach Inbetriebnahme der An-
lage. 

 5. aus Ökostromanlagen, die nicht unter die Z 1 bis 4 und 6 fal-
len, ausgenommen Wasserkraftanlagen mit mehr als 10 MW 
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Engpassleistung sowie Stromerzeugungsanlagen auf Basis 
von Tiermehl, Ablauge, Klärschlamm, zu dem gemäß § 20 
veröffentlichten Marktpreis, bei Windkraftanlagen abzüglich 
der durchschnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie 
der Ökostromabwicklungsstelle im jeweils letzten Kalender-
jahr für Windkraftanlagen (§ 15 Abs. 4) je kWh, bei allen an-
deren Ökostromanlagen abzüglich der durchschnittlichen 
Aufwendungen für Ausgleichsenergie der Ökostromabwick-
lungsstelle im jeweils letzten Kalenderjahr für Kleinwasser-
kraftanlagen und sonstige Ökostromanlagen ausgenommen 
der Aufwendungen für Windkraftanlagen (§ 15 Abs. 4) je 
kWh, sofern kein Preis gemäß § 11 festgelegt ist. Die Ab-
nahmeverpflichtung endet bei allen Ökostromanlagen, 
24 Jahre nach Inbetriebnahme der Ökostromanlage; 

 6. aus sonstigen Ökostromanlagen, für die noch eine Abnahme-
pflicht gemäß § 30 Abs. 3 besteht (Altanlagen), zu den in § 30 
Abs. 3 bestimmten Bestimmungen. Nach Ablauf der Befris-
tungen gemäß § 30 Abs. 3 für die Gewährung der Einspeista-
rife besteht für weitere 12 Jahre eine Abnahmeverpflichtung 
zum Marktpreis gemäß § 20 abzüglich der jeweiligen Auf-
wendungen für Ausgleichsenergie im Sinne der Z 2 und 4; 

 

 7. die Ökostromabwicklungsstelle hat den Ökostromanlagen-
betreibern, die Förderungen gemäß diesem Bundesgesetz er-
halten, mindestens drei Monate vor Auslaufen der Förderung 
gemäß der Verordnung BGBl. II Nr. 508/2002 idF der Ver-
ordnung BGBl. II Nr. 254/2005, gemäß § 30 Abs. 3 oder den 
gemäß § 11 Abs. 1 zu erlassenden Verordnungen ein Angebot 
zur unmittelbar fortgesetzten weiteren Abnahme über die in 
Z 1 bis Z 4 und 6 bestimmten Zeiträume zum Marktpreis ge-
mäß § 20 abzüglich der jeweiligen Aufwendungen für Aus-
gleichsenergie zu unterbreiten. Bei Annahme des Angebotes 
durch den Ökostromanlagenbetreiber hat die Ökostromab-
wicklungsstelle einen entsprechenden Vertrag über die Ab-
nahme abzuschließen. 

 

Einschränkungen der Abnahmepflicht Einschränkungen der Kontrahierungspflicht 
§ 10a. (1) Von der Abnahmepflicht gemäß § 10 ist elektrische 

Energie ausgenommen, die mit Ablauge, Tiermehl, Klärschlamm 
§ 10a. (1) Von der Kontrahierungs- und Vergütungspflicht ge-

mäß § 10 ist elektrische Energie ausgenommen, die mit Ablauge, 
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oder durch Wasserkraftanlagen mit einer Engpassleistung von mehr 
als 10 MW erzeugt wird oder für die ein Kostenersatz gemäß § 13 in 
Anspruch genommen wird. Weiters besteht keine Abnahmepflicht 
von Anlagen gemäß § 10 Z 4 auf Basis von fester Biomasse, die kei-
ne Maßnahmen zur Vermeidung von Feinstaub aufweisen. Für elekt-
rische Energie aus Photovoltaikanlagen besteht eine Abnahmepflicht 
gemäß § 10 Z 2 nur bis zum bundesweiten Gesamtausmaß von 15 
MW. Über dieses Ausmaß hinaus besteht eine Abnahmepflicht von 
elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen nur dann zu den ver-
ordneten Preisen, wenn diese den Merkmalen des § 10 Z 4 entspre-
chen und die im Abs. 9 umschriebenen Voraussetzungen vorliegen. 
Bei Hybrid- oder Mischfeuerungsanlagen ist die Abnahmepflicht auf 
den Anteil der eingesetzten erneuerbaren Energieträger einge-
schränkt, der dem im Anerkennungsbescheid festgelegten Prozent-
satz für Ökostrom entspricht. 

Tiermehl, Klärschlamm oder durch Wasserkraftanlagen mit einer 
Engpassleistung von mehr als 10 MW erzeugt wird oder für die ein 
Kostenersatz gemäß § 13 in Anspruch genommen wird. Weiters 
besteht keine Kontrahierungs- und Vergütungspflicht von Anlagen 
gemäß § 10 Z 4 auf Basis von fester Biomasse, die keine Maßnah-
men zur Vermeidung von Feinstaub aufweisen. Für elektrische E-
nergie aus Photovoltaikanlagen besteht eine Kontrahierungs- und 
Vergütungspflicht gemäß § 10 Z 2 nur bis zum bundesweiten Ge-
samtausmaß von 16 MW. Über dieses Ausmaß hinaus besteht eine 
Kontrahierungs- und Vergütungspflicht von elektrischer Energie 
aus Photovoltaikanlagen nur dann zu den verordneten Preisen, 
wenn diese den Merkmalen des § 10 Z 4 entsprechen und die im 
Abs. 9 umschriebenen Voraussetzungen vorliegen. Bei Hybrid- 
oder Mischfeuerungsanlagen ist die Kontrahierungs- und Vergü-
tungspflicht auf den Anteil der eingesetzten erneuerbaren Energie-
träger eingeschränkt, der dem im Anerkennungsbescheid festgeleg-
ten Prozentsatz für Ökostrom entspricht. Eine Kontrahierungs- und 
Vergütungspflicht besteht nicht für Anlagen, die auf Basis von fes-
ter oder flüssiger Biomasse, Abfall mit hohem biogenen Anteil oder 
von Biogas betrieben werden und nach Ablauf des Geltungsbe-
reichs der Ökostromverordnung, BGBl. II Nr. 508/2002 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. II Nr. 254/2005, genehmigt wur-
den oder in Betrieb gegangen sind, und einen Brennstoffnutzungs-
grad von mindestens 60 vH nicht erreichen oder keinen Nachweis 
über die Rohstoffversorgung über die gesamte Laufzeit der Kontra-
hierungs- und Vergütungspflicht erbringen. 

(2) Die Abnahmepflicht gemäß § 10 ist nur gegeben, wenn die 
gesamte aus einer Ökostromanlage in das öffentliche Netz abgege-
bene elektrische Energie in einem, mindestens 12 Kalendermonate 
dauernden Zeitraum an die Ökostromabwicklungsstelle abgegeben 
wird und der Betreiber dieser Anlage Mitglied der Ökobilanzgruppe 
gemäß § 16 Abs. 1 ist, wobei der Eigenverbrauch in Abzug zu brin-
gen ist. Hinsichtlich Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Ener-
gie aus Photovoltaik, die im Zusammenhang mit Gebäuden errichtet 
werden und eine installierte Leistung von 20 kW nicht übersteigen, 
besteht eine Pflicht zur Abnahme auch dann, wenn das gemäß Abs. 1 
bestimmte bundesweite Gesamtausmaß überschritten wurde oder die 
im Abs. 9 umschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. In die-
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sen Fällen finden jedoch die durch Verordnung bestimmten Preisan-
sätze keine Anwendung, sofern nicht eine Förderung gemäß § 30 
Abs. 4 erfolgt. 

(3) Erfolgt die Abgabe elektrischer Energie in das öffentliche 
Netz aus mehreren Anlagen, für die verschiedene Preisansätze zur 
Anwendung gelangen, über nur einen Übergabepunkt (Zählpunkt), 
so ist von einer Zusammensetzung der Einspeisung entsprechend 
dem Anteil jeder Anlage an der Gesamterzeugung des Kalendermo-
nats auszugehen, es sei denn, der Betreiber dieser Anlagen weist die 
Herkunft der Energie aus einer bestimmten Anlage explizit nach, 
beispielsweise durch Stillstandsprotokolle einzelner Anlagen oder 
Schaltzustände dieser Anlagen. 

 

(4) Die Kontrahierungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle 
gemäß § 10 Z 4 besteht für neu in Betrieb gehende Ökostromanlagen 
nur in jenem Ausmaß, als das kontrahierbare Einspeisetarifvolumen 
nicht überschritten wird. Wurde das kontrahierbare Einspeisetarifvo-
lumen nicht ausgeschöpft, sind für jede Anlagenkategorie (§ 21b) 
Rückstellungen zu bilden, die im darauf folgenden Kalenderjahr dem 
kontrahierbaren Einspeisetarifvolumen der einzelnen Anlagenkate-
gorien entsprechend dem Verhältnis der im § 21b angeführten Pro-
zentsätze zuzurechnen sind. 

(4) Die Kontrahierungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle 
gemäß § 10 Z 4 besteht für neu in Betrieb gehende Ökostromanla-
gen nur in jenem Ausmaß, als das kontrahierbare Einspeisetarifvo-
lumen nicht überschritten wird. Wurde das kontrahierbare Einspei-
setarifvolumen nicht ausgeschöpft, sind die verbliebenen Mittel im 
folgenden Kalenderjahr zuzurechnen, wobei für Photovoltaikanla-
gen der in § §21b festgelegte Prozentsatz zuzurechnen ist. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Preise für die Abnahme von 
Ökostrom bestimmen sich für Ökostromanlagen nach den im Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses verordneten Preisen. Im Übrigen gel-
ten die genehmigten Allgemeinen Bedingungen. Kann mit dem kont-
rahierbaren Einspeisetarifvolumen nicht das Auslangen gefunden 
werden, so ist die Ökostromabwicklungsstelle zur Abnahme von 
Ökostrom nur aus jenen Ökostromanlagen verpflichtet, für die ihr 
vor Ausschöpfung des kontrahierbaren Einspeisetarifvolumens ein 
Antrag (Anbot) auf Vertragsabschluss über die Abnahme von Öko-
strom zugegangen ist. Der Antrag (das Anbot) auf Vertragsabschluss 
über die Abnahme von Ökostrom hat zu den gemäß § 18 genehmig-
ten Allgemeinen Bedingungen zu erfolgen. In den Allgemeinen Be-
dingungen kann vorgesehen werden, dass Anträge (Anbote) unter 
Zuhilfenahme automationsunterstützter Datenverarbeitung einzu-
bringen und zu bearbeiten sind. Dem Antrag sind der auf die Anlage 
Bezug habende Bescheid gemäß § 7 sowie der Nachweis über alle 
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für die Errichtung der Anlage notwendigen Genehmigungen oder 
Anzeigen anzuschließen. Unvollständige Anträge sind unter Rang-
verlust nicht zu berücksichtigen, wobei der Antragssteller von die-
sem Umstand schriftlich in Kenntnis zu setzen ist. Anträge auf Ver-
tragsabschluss, deren Annahme eine Überschreitung des kontrahier-
baren Einspeisevolumens zur Folge hätte, sind nicht anzunehmen. 
Überschreiten gleichzeitig einlangende Anträge insgesamt die durch 
das kontrahierbare Einspeisetarifvolumen vorgegebene Grenze, so 
entscheidet das Los. Wird eine Anlage nicht innerhalb von 24 Mona-
ten nach Annahme des Antrags in Betrieb genommen, gilt der Ver-
trag über die Abnahme von Ökoenergie als aufgelöst, sofern der An-
tragsteller nicht glaubhaft macht, dass die Ursachen dafür nicht in 
seinem Einflussbereich liegen. Das aus der Auflösung dieses Vertra-
ges frei werdende kontrahierbare Einspeisetarifvolumen ist dem 
kontrahierbaren Einspeisetarifvolumen der jeweiligen Kategorie im 
laufenden Kalenderjahr zuzurechnen. 

(6) Die für die Bestimmung des Unterstützungsvolumens maß-
geblichen Mengen bestimmen sich durch Multiplikation der im An-
erkennungsbescheid enthaltenen Engpassleistung mit der für die Ö-
kostromanlage geltenden durchschnittlichen jährlichen Anzahl von 
Volllaststunden. Diese werden für 
 1. Biogasanlagen mit 6 500 Volllaststunden; 
 2. Ökostromanlagen auf Basis von fester oder flüssiger Biomas-

se mit 6 000 Volllaststunden; 
 3. Windkraftanlagen mit 2 300 Volllaststunden; 
 4. Photovoltaikanlagen mit 1 000 Volllaststunden sowie für 
 5. andere Ökostromanlagen mit 7 250 Volllaststunden 

bestimmt. 

 

(7) Konnte mit einem Betreiber einer Ökostromanlage gemäß 
Abs. 6 Z 1 bis 5 infolge der Erschöpfung des kontrahierbaren Ein-
speisetarifvolumens kein Vertrag über die Abnahme von Ökostrom 
abgeschlossen werden, so ist mit dem Antragsteller im darauf fol-
genden Kalenderjahr unter Berücksichtigung des aus dem Zeitpunkt 
der Antragstellung ergebenden Ranges ein Vertrag über die Abnah-
me von Ökostrom abzuschließen, wobei dem Vertrag die Preise und 
sonstigen allgemeinen Bedingungen des Ökobilanzgruppenverant-
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wortlichen zum Zeitpunkt der Annahme dieses Antrages (Vertrags-
abschluss) durch den Ökobilanzgruppenverantwortlichen zu Grunde 
zu legen sind. Dem Betreiber steht es in diesem Falle frei, seinen 
Antrag zurück zu ziehen. Der Antrag erlischt jedenfalls nach Ablauf 
des Folgejahres. Ein Anspruch auf Vertragsabschluss über die Ab-
nahme von Ökostrom besteht jedenfalls nicht mehr ab jenem Zeit-
punkt, zu dem das sich bis 2011 ergebende Einspeisetarifvolumen 
für neu in Betrieb gehende Anlagen erschöpft ist. 

(8) Die Ökostromabwicklungsstelle ist verpflichtet, das noch zur 
Verfügung stehende, kontrahierbare Einspeisetarifvolumen differen-
ziert nach Anlagenkategorien gemäß § 21b zu verzeichnen und lau-
fend (tagesaktuell) zu veröffentlichen. 

 

(9) (Verfassungsbestimmung) Die Verpflichtung zur Abnahme 
von elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen gemäß § 10 Z 4 
hat zur Voraussetzung, dass 50 vH der für die Abnahme von elektri-
scher Energie erforderlichen Aufwendungen aus Mitteln des Landes 
getragen wird, in dem die Photovoltaikanlage errichtet worden ist. 

 

 (10) Für elektrische Energie aus Ökostromanlagen gemäß § 10 
Z 1 bis 7, die Anspruch auf Vergütungen durch die gemäß § 11 
erlassenen Verordnungen oder Anspruch auf die in § 30 Abs. 3 oder 
4 festgesetzten Tarife haben, besteht für das gesamte folgende Ka-
lenderjahr keine Kontrahierungspflicht der Ökostromabwicklungs-
stelle, wenn der Anlagenbetreiber bis spätestens 31. August der 
Ökostromabwicklungsstelle in schriftlicher Form bekanntgibt, auf 
die Kontrahierungs- und Vergütungspflicht durch die Ökostromab-
wicklungsstelle im gesamten folgenden Kalenderjahr zu verzichten. 
Für die in das öffentliche Netz eingespeisten Mengen an Ökostrom 
besteht Anspruch auf einen Unterstützungstarif in Höhe des jewei-
ligen Preises gemäß Z 1 bis 7 zuzüglich der durchschnittlichen 
Aufwendungen für Ausgleichsenergie der Ökostromabwicklungs-
stelle im jeweils letzten Kalenderjahr für die jeweilige Technologie 
(Durchschnittswert der Ausgleichsenergieaufwendungen für Wind-
kraftanlagen gemäß § 15 Abs. 4 bzw. Durchschnittswert der Aus-
gleichsenergieaufwendungen für Kleinwasserkraft und sonstigen 
Ökostrom ausgenommen Windkraftanlagen) abzüglich dem gemäß 
§ 20 veröffentlichten Marktpreis (Durchschnittswert der vier veröf-
fentlichten Werte des dem Kalenderjahr vorangegangenen Jahres) 
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je kWh. Für den Fall, dass die Unterstützung gemäß Satz 1 unter-
jährig endet, endet der Anspruch auf die Unterstützung gemäß 
Satz 2 zu diesem Zeitpunkt. Die Ausnahme von der Kontrahie-
rungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle gemäß dieser Bestim-
mung verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern bis zum 
31. August des jeweiligen Jahres, in welchem keine Kontrahie-
rungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle gemäß dieser Bestim-
mung besteht, keine gegenteilige schriftliche Erklärung des Anla-
genbetreibers bei der Ökostromabwicklungsstelle einlangt. 

 (11) Wird eine Ökostromanlage erweitert, dann sind auf den 
gesamten erweiterten Teil der Ökostromanlage die Regelungen und 
Preisansätze für Ökostromanlagen gemäß § 10 Z 4 und § 10a sinn-
gemäß anzuwenden. Der Betreiber einer erweiterten Anlage hat 
insbesondere einen Antrag gemäß § 10a Abs. 5 für den erweiterten 
Teil der Ökostromanlage zu stellen. Auf den ursprünglichen Anla-
genbestand vor Erweiterung sind die ursprünglichen Regelungen 
und Preisansätze weiterhin anzuwenden und auf den erweiterten 
Anlagenteil der der Leistung der Gesamtanlage entsprechende 
Preisansatz zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit der Öko-
stromabwicklungsstelle für die erweiterte Ökostromanlage. 

Vergütungen  
§ 11. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat im 

Einvernehmen mit den Bundesministern für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz, durch Verordnung Preise pro 
kWh für die Abnahme von elektrischer Energie aus Kleinwasser-
kraftwerksanlagen und sonstigen Ökostromanlagen  für die eine Ab-
nahme- und Vergütungspflicht gemäß § 10 Z 3 und 4 besteht, festzu-
setzen. Die Preise haben sich an den durchschnittlichen Produktions-
kosten von kosteneffizienten Anlagen, die dem Stand der Technik 
entsprechen, zu orientieren. Zwischen Neu- und Altanlagen ist dann 
zu unterscheiden, wenn unterschiedliche Kosten vorliegen oder öf-
fentliche Förderungen gewährt wurden. Die Preise sind in Abhän-
gigkeit von den verschiedenen Primärenergieträgern festzulegen, 
wobei die technische und wirtschaftliche Effizienz zu berücksichti-
gen ist. Durch die Preisbestimmung ist weiters sicher zu stellen, dass 
die Förderungen den Projekten an den effizientesten Standorten zu 

§ 11. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat im 
Einvernehmen mit den Bundesministern für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz, durch Verordnung Preise 
pro kWh für die Abnahme von elektrischer Energie aus Kleinwas-
serkraftwerksanlagen und sonstigen Ökostromanlagen für die eine 
Kontrahierungs- und Vergütungspflicht gemäß § 10 Z 3 und 4 be-
steht, festzusetzen. Die Preise haben sich an den durchschnittlichen 
Produktionskosten von kosteneffizienten Anlagen, die dem Stand 
der Technik entsprechen, zu orientieren. Zwischen Neu- und Altan-
lagen ist dann zu unterscheiden, wenn unterschiedliche Kosten vor-
liegen oder öffentliche Förderungen gewährt wurden. Die Preise 
sind in Abhängigkeit von den verschiedenen Primärenergieträgern 
festzulegen, wobei die technische und wirtschaftliche Effizienz zu 
berücksichtigen ist. Bei der Festlegung der Preise dürfen Rohstoff-
preise (Energieträger für Biomasse- bzw. Biogasanlagen) höchstens 
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Gute kommen. Sie können weitere Differenzierungen, etwa nach 
Engpassleistung oder Jahresstromproduktion, enthalten. Eine zeitli-
che Unterscheidung nach Tag/Nacht und Sommer/Winter im Sinne 
des § 25 ElWOG ist zulässig. Eine Differenzierung nach der Eng-
passleistung der Ökostromanlagen und innerhalb der Anlagenkatego-
rien auf Basis von Biomasse oder Abfall mit hohem biogenen Anteil 
sowie auf Basis von Biogas  nach Energieträgern und Substraten, 
sowie nach anderen besonderen technischen Spezifikationen ist zu-
lässig. In der Verordnung können auch Mindestanforderungen hin-
sichtlich der zum Einsatz gelangenden Technologien vorgesehen 
werden, wobei die Mindestanforderungen dem Stand der Technik zu 
entsprechen haben. Bei Anlagen auf Basis von fester oder flüssiger 
Biomasse oder Abfall mit hohem biogenen Anteil, auf Basis von 
Biogas sowie bei Mischfeuerungsanlagen ist in der Verordnung je-
denfalls ein Brennstoffnutzungsgrad von mindestens 60 % vorzuse-
hen. In der Verordnung können höhere Brennstoffnutzungsgrade 
bestimmt werden, wenn dies auf Grund der Beschaffenheit des An-
lagentyps unter Bedachtnahme auf den Stand der Technik und die 
optimale Nutzung der eingesetzten Primärenergie (energetischer 
Nutzungsgrad) wirtschaftlich zumutbar ist. Für das Kalenderjahr 
2006 sind die Preise neu zu bestimmen, für die nachfolgenden Ka-
lenderjahre ist in Bezug auf die jeweiligen Vorjahreswerte ein Ab-
schlag vorzusehen, der jährlich neu zu bestimmen ist (jährliche De-
gression). In der Verordnung ist für Ökostromanlagen auf Basis von 
fester Biomasse, für die ein Einspeisetarif gemäß der Verordnung 
BGBl. II Nr. 508/2002 gewährt wird, überdies eine kombinierte Un-
terstützung für elektrische Energie und Wärme vorzusehen, wenn 
das bisherige maximale Förderausmaß  nicht überschritten wird. Das 
maximale Förderausmaß bestimmt sich aus dem Produkt aus der 
Einspeisemenge an elektrischer Energie der ersten zwölf Monate 
nachdem der Vollbetrieb aufgenommen wurde und dem gewährten 
Einspeisetarif abzüglich des Marktpreises. § 20 ist sinngemäß anzu-
wenden. Das maximale Förderausmaß ist unter Zugrundelegung die-
ser Berechnung weiters mit einer Volllaststundenzahl in Höhe von 
6 000 Stunden begrenzt.  Der Unterstützungstarif für die Wärme ist 
je Leistungsklasse mit der Formel zu berechnen 

WT=ET/4,4 – WP 
WT - Unterstützungstarif für Wärme in Cent/kWh 

in einem solchen Ausmaß berücksichtigt werden, dass diese Kosten 
die Strommarkterlöse gemessen an den gemäß § 20 zuletzt veröf-
fentlichten Marktpreisen nicht übersteigen. Die Preisfestlegung darf 
nicht in einer solchen Form erfolgen, dass Biomasse ihrer stoffli-
chen Nutzung entzogen wird bzw. Nahrungsmittel- und Futtermittel 
ihrem ursprünglichen Verwendungszweck entzogen werden. Durch 
die Preisbestimmung ist weiters sicher zu stellen, dass die Förde-
rungen den Projekten an den effizientesten Standorten zu Gute 
kommen. Sie können weitere Differenzierungen, etwa nach Eng-
passleistung oder Jahresstromproduktion, enthalten. Eine zeitliche 
Unterscheidung nach Tag/Nacht und Sommer/Winter im Sinne des 
§ 25 ElWOG ist zulässig. Eine Differenzierung nach der Engpass-
leistung der Ökostromanlagen und innerhalb der Anlagenkategorien 
auf Basis von Biomasse oder Abfall mit hohem biogenen Anteil 
sowie auf Basis von Biogas nach Energieträgern und Substraten, 
sowie nach anderen besonderen technischen Spezifikationen ist 
zulässig. In der Verordnung können auch Mindestanforderungen 
hinsichtlich der zum Einsatz gelangenden Technologien vorgesehen 
werden, wobei die Mindestanforderungen dem Stand der Technik 
zu entsprechen haben. Bei Anlagen auf Basis von fester oder flüssi-
ger Biomasse oder Abfall mit hohem biogenen Anteil, auf Basis 
von Biogas, bei Mischfeuerungsanlagen sowie bei Geothermieanla-
gen ist in der Verordnung jedenfalls ein Brennstoffnutzungsgrad 
(bzw. bei Geothermieanlagen gesamtenergetischer Nutzungsgrad) 
von mindestens 60 vH vorzusehen. In der Verordnung können hö-
here Brennstoffnutzungsgrade bestimmt werden, wenn dies auf 
Grund der Beschaffenheit des Anlagentyps unter Bedachtnahme auf 
den Stand der Technik und die optimale Nutzung der eingesetzten 
Primärenergie (energetischer Nutzungsgrad) wirtschaftlich zumut-
bar ist. Für das Kalenderjahr 2006 sind die Preise neu zu bestim-
men, für die nachfolgenden Kalenderjahre ist in Bezug auf die je-
weiligen Vorjahreswerte ein Abschlag für die technologiebezoge-
nen Kosten, nicht jedoch für die Brennstoff-Kostenkomponente 
vorzusehen, der jährlich neu zu bestimmen ist (jährliche Degressi-
on). In der Verordnung ist für Ökostromanlagen auf Basis von fes-
ter Biomasse, für die ein Einspeisetarif gemäß der Verordnung 
BGBl. II Nr. 508/2002 gewährt wird, überdies eine kombinierte 
Unterstützung für elektrische Energie und Wärme vorzusehen, 
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ET - gewährter Einspeisetarif in Cent/kWh 
WP - Wärmepreis in Cent/kWh. 

wenn das bisherige maximale Förderausmaß nicht überschritten 
wird. Das maximale Förderausmaß bestimmt sich aus dem Produkt 
aus der Einspeisemenge an elektrischer Energie der ersten zwölf 
Monate nachdem der Vollbetrieb aufgenommen wurde und dem 
gewährten Einspeisetarif abzüglich des Marktpreises. § 20 ist sinn-
gemäß anzuwenden. Das maximale Förderausmaß ist unter 
Zugrundelegung dieser Berechnung weiters mit einer Volllaststun-
denzahl in Höhe von 6 000 Stunden begrenzt. Der Unterstützungs-
tarif für die Wärme ist je Leistungsklasse mit der Formel zu be-
rechnen 

WT=ET/4,4 – WP 
WT - Unterstützungstarif für Wärme in Cent/kWh 
ET - gewährter Einspeisetarif in Cent/kWh 
WP - Wärmepreis in Cent/kWh. 

(1a) Kann in einem Kalenderjahr mit der in § 22b Abs. 5 für 
Kleinwasserkraftwerksanlagen enthaltenen Höchstgrenze der durch-
schnittlichen Gesamtkostenbelastung nicht das Auslangen gefunden 
werden, sind im darauf folgenden Kalenderjahr die in der jeweils 
anzuwendenden Verordnung festgelegten Preise für Kleinwasser-
kraftanlagen, denen vor dem 1. Jänner 2003 die für die Errichtung 
erforderliche Genehmigung erteilt worden ist und hinsichtlich derer 
nach diesem Zeitpunkt keine Investitionsmaßnahmen mit einer zu-
mindest 15%igen Stromertragssteigerung gesetzt worden sind, zu 
kürzen, wobei der sich aus den Preisen abzüglich des Marktpreises 
ergebende Differenzbetrag im selben Verhältnis zu kürzen ist. 

 

(2) Die Preise sind entsprechend den Zielen dieses Bundesgeset-
zes so zu gestalten, dass kontinuierlich eine Steigerung der Produkti-
on von elektrischer Energie aus Ökostromanlagen  erfolgt. Um In-
vestitionssicherheit zu gewährleisten, ist als Mindestzeitraum, für 
den die festgesetzten Tarife ab Inbetriebnahme der jeweiligen Öko-
stromanlage zu gelten haben, zehn Jahre vorzusehen. 

(2) Die Preise sind entsprechend den Zielen dieses Bundesge-
setzes so zu gestalten, dass kontinuierlich eine Steigerung der Pro-
duktion von elektrischer Energie aus Ökostromanlagen erfolgt, wo-
bei eine Steigerung der Produktion von elektrischer Energie aus 
rohstoffabhängigen Ökostromanlagen (Biomasse und Biogas) nur 
bei nachweislich gesicherter Rohstoffversorgung anzustreben ist. 
Um Investitionssicherheit zu gewährleisten, ist als Mindestzeit-
raum, für den die festgesetzten Tarife ab Inbetriebnahme der jewei-
ligen Ökostromanlage zu gelten haben, zehn Jahre vorzusehen. 

 (2a) Für die Kontrahierungspflicht zu den durch Verordnung 
gemäß Abs. 1 bestimmten Preisen kann der Bundesminister für 

148/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

29 von 76



Wirtschaft und Arbeit für Anlagen gemäß § 10 Z 4 durch Verord-
nung für einzelne oder alle der im § 21b angeführten Anlagekatego-
rien unterschiedliche Fristen bestimmen. Die abweichend bestimm-
ten Laufzeiten können für rohstoffabhängige Technologien (feste 
und flüssige Biomasse, Biogas) bis zu 15 Jahre und für alle anderen 
Ökostromtechnologien bis zu 13 Jahre ab Inbetriebnahme betragen. 
Die Laufzeit ist so zu bemessen, dass die Investitionssicherheit ge-
währleistet ist. Weiters ist bei der Bemessung der Laufzeit auf die 
Kostenstruktur Bedacht zu nehmen. 

(3) Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Produktionskosten 
ist auf ein rationell geführtes Unternehmen abzustellen, welches die 
Anlage zu Finanzmarktbedingungen finanziert. Zu berücksichtigen 
sind die Lebensdauer, die Investitionskosten, die Betriebskosten, die 
angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals und die jährlich  
erzeugten Mengen an elektrischer Energie. Bei der Erhebung dieser 
Kosten sind nationale sowie internationale Erfahrungen zu berück-
sichtigen. Das Vertrauen der Investoren in geltende Tarife ist bei 
Neufestlegungen der Tarife entsprechend zu berücksichtigen. Reak-
tivierte oder erneuerte Ökostromanlagen gelten als Neuanlagen, 
wenn die Anlagen in wesentlichen Teilen erneuert worden sind. Eine 
wesentliche Erneuerung liegt vor, wenn die Kosten der Erneuerung 
mindestens 50% der Kosten einer Neuinvestition der Gesamtanlage 
betragen. 

 

(4) Ökostrom aus Hybrid- oder Mischfeuerungsanlagen ist ent-
sprechend den im Anerkennungsbescheid festgesetzten Prozentsät-
zen abzunehmen und zu vergüten. Werden die im Anerkennungsbe-
scheid festgesetzten Prozentsätze nach der erstellten Dokumentation 
nicht eingehalten, hat die Ökostromabwicklungsstelle nach Verstän-
digung durch den Landeshauptmann die Vergütung für das vergan-
gene Jahr aufzurollen und entsprechend der Dokumentation zu ver-
güten. Differenzen sind mit den nächstfolgenden Vergütungen aus-
zugleichen. Ist ein Ausgleich nicht möglich, hat der Landeshaupt-
mann den Betreiber mit Bescheid zur Herausgabe der Mehrerlöse zu 
verpflichten. Die Mehrerlöse ergeben sich aus der Differenz zwi-
schen den festgesetzten Preisen und dem im Zeitpunkt der Entschei-
dung zuletzt von der Energie-Control GmbH veröffentlichten Markt-
preis gemäß § 20. Die Mehrerlöse sind auf das Konto gemäß § 23 
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einzubringen. 
(5) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann zur Fest-

stellung des für die Bestimmung der Preise und Vergütungen maß-
geblichen Sachverhalts insbesondere auch Sachverständige beizie-
hen, die dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit sowie der 
Energie-Control GmbH zur Verfügung stehen. 

 

 Sonderunterstützung zur Erhaltung der Lebensfähigkeit von 
Ökostromanlagen auf Basis von flüssiger Biomasse oder von 

Biogas 
 § 11a. (1) Liegen hinsichtlich eines Betreibers einer Ökostrom-

anlage, die auf Basis von flüssiger Biomasse oder von Biogas aus 
nachwachsenden Rohstoffen elektrische Energie erzeugt die Vor-
aussetzungen für die Einleitung eines Reorganisationsverfahrens 
gemäß URG vor, kann die Energie-Control GmbH über Antrag des 
Betreibers dieser Ökostromanlage bescheidmäßig eine von dem 
gemäß § 11 Abs. 1 bestimmten Preis höheren Vergütung höchstens 
bis zu dem in Abs. 3 bestimmten Ausmaß und längstens für einen 
Zeitraum von zwei Jahren festzusetzen, wenn damit die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Betreibers soweit verbessert 
wird, dass ein Insolvenzverfahren vermieden werden kann. Voraus-
setzung für die Gewährung einer höheren Vergütung ist, dass kein 
Verschulden des Anlagenbetreibers vorliegt und dass die Voraus-
setzungen für die Einleitung eines Reorganisationsverfahrens maß-
geblichen Umstände ausschließlich durch außergewöhnliche Preis-
steigerungen der für die Erzeugung von Ökostrom in dieser Anlage 
erforderlichen Primärenergieträger bewirkt werden. Ausgenommen 
von den erhöhten Vergütungen sind 
 1. Anlagen, die nach Inkrafttreten dieser Bestimmung in Be-

trieb genommen werden, 
 2. Mischfeuerungsanlagen, Hybridanlagen sowie 
 3. Anlagen, für die keine Kontrahierungs- und Vergütungs-

pflicht der Ökostromabwicklungsstelle besteht oder diese 
Pflicht auf den Marktpreis, abzüglich der Aufwendungen für 
Ausgleichsenergie, beschränkt ist. 

Auf die Zuerkennung einer Sonderunterstützung besteht kein 
Rechtsanspruch. 
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 (2) Dem Antrag sind alle für die Beurteilung der Voraussetzun-
gen für die Gewährung einer höheren Vergütung erforderlichen 
Unterlagen anzuschließen. Insbesondere ist ein Nachweis beizu-
bringen, dass das Unternehmen einer Reorganisation bedarf. Der 
Antrag kann frühestens am 1. Jänner des dem Kalenderjahr, für das 
die Sonderunterstützung beantragt wird, folgenden Jahres gestellt 
werden und hat, bei sonstiger Nichtigkeit, bis spätestens 31. März 
jenes Jahres bei der Energie-Control GmbH einzulangen. 

 (3) Der Erhöhung der Vergütungen sind die jeweiligen Diffe-
renzbeträge zwischen dem Marktpreis des für die Ökostromerzeu-
gung eingesetzten günstigsten Primärenergieträgers und den für die 
Gestaltung der Einspeisetarife maßgeblichen Rohstoffkosten zu 
Jahresbeginn 2007 zugrunde zu legen. Die Bemessung der Zu-
schläge hat in einer Höhe zu erfolgen, dass dadurch höchstens die 
Hälfte dieser Preissteigerungen zu Jahresbeginn 2007 abgedeckt 
wird. Die erhöhten Vergütungen sind pro kWh zu bestimmen und 
und dürfen das Ausmaß von 3 Cent pro erzeugter kWh für Biogas 
und 3 Cent pro erzeugter kWh für flüssige Biomasse nicht über-
schreiten. 

 (4) Unbeschadet der Abs. 1 bis 3 kann der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit für die Kalenderjahre 2007 und 2008 zur 
Erhaltung der Lebensfähigkeit von Ökostromanlagen, ausgenom-
men Anlagen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3, die auf Basis von flüssiger 
Biomasse oder von Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen elektri-
sche Energie erzeugen, durch Verordnung Rohstoffzuschläge 
bestimmen. Diese Zuschläge sind den Betreibern dieser Anlagen 
zusätzlich zu dem durch Verordnung gemäß § 11 bestimmten Prei-
sen zu gewähren. Die Anträge auf Gewährung dieser Zuschläge 
sind bis 31. März des jeweiligen Folgejahres an die Ökostromab-
wicklungsstelle zu richten. Der Erhöhung der Vergütungen sind die 
jeweiligen Differenzbeträge zwischen dem Marktpreis des für die 
Ökostromerzeugung eingesetzten günstigsten Primärenergieträgers 
und den für die Gestaltung der Einspeisetarife gemäß Ökostrom-
verordnung BGBl. II Nr. 401/2006 maßgeblichen kalkulatorischen 
Kosten zugrunde zu legen. Die Bemessung der Zuschläge hat in 
einer Höhe zu erfolgen, dass dadurch höchstens die Hälfte dieser 
Preissteigerungen abgedeckt wird. Rohstoffzuschläge, die durch 
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Bescheid der Energie-Control GmbH gemäß Abs. 1 bis 3 zum Zeit-
punkt der Erlassung der Verordnung gemäß Abs. 4 rechtskräftig 
zuerkannt wurden, sind auf die durch die Verordnung gemäß Abs. 4 
festgelegten Rohstoffzuschläge anzurechnen. 

 (5) Für Anlagen, für die ein Rohstoffzuschlag gemäß Abs. 4 
gewährt wird, ist die Zuerkennung eines Rohstoffzuschlags ge-
mäß. Abs. 1 bis 3 unzulässig. 

 (6) Die höheren Vergütungen sind durch die Ökostromabwick-
lungsstelle auszubezahlen. Die Aufbringung der Mittel zur Finan-
zierung hat aus den gemäß § 23 zur Verfügung stehenden Förder-
mitteln zu erfolgen. Diese Mittel sind auf das zusätzliche jährliche 
Unterstützungsvolumen (§ 21a) anzurechnen.  

 (7) Für Sonderunterstützungen gemäß dieser Bestimmung ste-
hen höchstens jene zusätzlichen Unterstützungsvolumina zur Ver-
fügung, die in den Jahren 2006 und 2007 gemäß § 21a zur Verfü-
gung standen, aber nicht für Vertragsabschlüsse gemäß § 10 Z 4 
genutzt wurden. Kann mit den durch Verordnung gemäß Abs. 4 
bestimmten Rohstoffzuschläge nicht das Auslangen gefunden wer-
den, ist eine aliquote Kürzung der Rohstoffzuschläge vorzunehmen. 

 Unterstützungsmöglichkeit für rohstoffabhängige Anlagen nach 
Ablauf der Kontrahierungs- und Vergütungspflicht 

 § 11b. Für rohstoffabhängige Ökostromanlagen, die in das öf-
fentliche Netz einspeisen, können auch nach Ende der Kontrahie-
rungs- und Vergütungspflicht (§ 10) Einspeisetarife gewährt wer-
den, wenn ein Brennstoffnutzungsgrad von mindestens 60 vH er-
reicht wird. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann für 
diese Anlagen durch Verordnung Preise bestimmen, die sich an den 
laufenden Kosten orientieren, die für den Betrieb dieser Anlagen 
Verwendung finden, wobei Abschreibungen und Verzinsungen für 
die Investition nicht zu berücksichtigen sind. Der Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit hat bei der Bestimmung der Preise die im 
§ 11 Abs. 1 angeführten Kriterien sinngemäß anzuwenden. 
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2. Abschnitt 
 

Elektrische Energie aus KWK-Anlagen und mittleren Wasserkraft-
werken 

Elektrische Energie aus KWK-Anlagen und Klein- sowie mittleren 
Wasserkraftanlagen 

Förderung der KWK-Energie  
§ 12. (1) Eine Förderung der Erzeugung von elektrischer Ener-

gie, die unmittelbar und effizienzmaximiert als Koppelprodukt bei 
der Erzeugung von Fernwärme hergestellt wird, aus bestehenden 
oder modernisierten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (§ 13) ist nur 
unter der Voraussetzung zulässig, dass 
 1. deren Betrieb der öffentlichen Fernwärmeversorgung dient 

und 
 2. eine Einsparung des Primärenergieträgereinsatzes und der 

CO2-Emissionen im Vergleich zu getrennter Strom- und 
Wärmeerzeugung erzielt wird. 

 

(2) Bei neuen KWK-Anlagen mit einer Engpassleistung über 2 
MW ist eine Förderung auch dann zulässig, wenn sie der Erzeugung 
von Prozesswärme dienen, die sonstigen im Abs. 1 enthaltenen Vor-
aussetzungen zutreffen und die im § 13 Abs. 2 enthaltenen Effi-
zienzkriterien erfüllt werden. Eine Förderung neuer KWK-Anlagen 
ist auch dann zulässig, wenn die Energieträger Abfall, Klärschlamm 
oder Ablauge zumindest teilweise eingesetzt werden. Die Einrech-
nung von Raumwärme ist zulässig, sofern die öffentliche Fernwär-
meversorgung oder Erzeugung von Prozesswärme überwiegt. Durch 
diese Förderung soll die Errichtung von neuen KWK-Anlagen im 
Ausmaß von 2000 MW (elektrisch) bis zum Jahre 2014 unterstützt 
werden. 

 

(3) Die Förderung neuer KWK-Anlagen, für die bis zum 30. 
September 2012 alle für die Errichtung erforderlichen Genehmigun-
gen in erster Instanz vorliegen und die bis spätestens 31. Dezember 
2014 in Betrieb gehen, erfolgt in Form von Investitionszuschüssen. 
Auf Antrag des Anlagenbetreibers einer neuen KWK-Anlage sind 
nach Maßgabe der verfügbaren Mittel maximal 10% des unmittelbar 
für die Errichtung der KWK-Anlage erforderlichen Investitionsvo-
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lumens (exklusive Grundstückskosten) als Investitionszuschuss zu 
gewähren, maximal jedoch bei KWK-Anlagen 
 1. bis zu einer Engpassleistung von 100 MW ein Investitionszu-

schuss in Höhe von 100 Euro/kW Engpassleistung, 
 2.  ab einer Engpassleistung von mehr als 100 MW bis 400 MW 

in Höhe von 60 Euro/kW Engpassleistung und 
 3. ab einer Engpassleistung von 400 MW in Höhe von maximal 

40 Euro/kW Engpassleistung, 
wobei das Investitionsvolumen sowie der durch den Investitions-

zuschuss abzudeckende Förderbedarf der Abwicklungsstelle für In-
vestitionszuschüsse (§ 13c) nachzuweisen ist. Der Ermittlung der 
Höhe des Förderbedarfs sind die für die Errichtung und Betriebsfüh-
rung erforderlichen Aufwendungen sowie die Erlöse zugrunde zu 
legen, die bei einer wirtschaftlichen Betriebsführung zu erwarten 
sind. Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß Abs. 6 ist von 
einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von sechs Pro-
zent auszugehen. Bei der Ermittlung der zu erwartenden Erlöse ist 
der Durchschnittswert der letztverfügbaren EEX-Forwardpreise 
(falls diese nicht mehr verfügbar sind, möglichst ähnliche Werte) für 
die drei Kalenderjahre ab Erstellung des Gutachtens heranzuziehen. 
Weiters sind auch tatsächliche Wärmeerlöse zu berücksichtigen. 

 (3a) Für KWK-Anlagen, die auf Basis von Ablauge betrieben 
werden und die nach dem 1. Jänner 2008 errichtet werden verdop-
peln sich die im Abs. 3 vorgesehenen maximalen Investitionszu-
schüsse. 

(4) Die Gewährung des Investitionszuschusses hat zur Voraus-
setzung, dass zur Errichtung und für den Betrieb der KWK-Anlage 
keine weiteren Förderungen in Anspruch genommen werden. Hat die 
Kommission harmonisierte Wirkungsgrad - Referenzwerte gemäß 
Artikel 1 der Richtlinie zur 2004/8/EG über die Förderung einer am 
Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung festgelegt, ist 
die Einhaltung dieser Kriterien eine weitere Voraussetzung zur Ge-
währung von Investitionszuschüssen. Zusagen für Investitionszu-
schüsse haben nach Maßgabe und unter der Voraussetzung der vor-
handenen Fördermittel (Abs. 5) zu erfolgen. Der Investitionszu-
schuss ist mit der Vollinbetriebnahme der Anlage und der erfolgten 
Prüfung der vorgelegten Endabrechnungsunterlagen auszubezahlen. 

(4) Die Gewährung des Investitionszuschusses hat zur Voraus-
setzung, dass zur Errichtung und für den Betrieb der KWK-Anlage 
keine weiteren Förderungen in Anspruch genommen werden. Hat 
die Kommission harmonisierte Wirkungsgrad - Referenzwerte ge-
mäß Art. 4 der Richtlinie zur 2004/8/EG über die Förderung einer 
am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung festge-
legt, ist die Einhaltung dieser Kriterien eine weitere Voraussetzung 
zur Gewährung von Investitionszuschüssen. Zusagen für Investiti-
onszuschüsse haben nach Maßgabe und unter der Voraussetzung 
der vorhandenen Fördermittel (Abs. 5) zu erfolgen. Der Investiti-
onszuschuss ist mit der Vollinbetriebnahme der Anlage und der 
erfolgten Prüfung der vorgelegten Endabrechnungsunterlagen aus-
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Die Endabrechnung ist durch einen Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. zubezahlen. Die Endabrechnung ist durch einen Wirtschaftsprüfer 
zu bestätigen. 

(5) Die für die Gewährung von Investitionszuschüssen durch 
KWK-Zuschläge aufzubringenden Fördermittel sind für die Jahre 
2006 bis 2012 mit insgesamt 60 Millionen Euro begrenzt. Von die-
sen Mitteln sind 30% für die Förderung von KWK-Anlagen zu ver-
wenden, die industriell verwendet werden, und 70% für die Förde-
rung von KWK-Anlagen zu verwenden, die nicht industriell verwen-
det werden. Sofern mit den zur Förderung bestehender KWK-
Anlagen für die Kalenderjahre 2003 bis 2005 vereinnahmten Mittel, 
die nicht zur Abdeckung der Mehraufwendungen der Betreiber von 
KWK-Anlagen gemäß § 13 erforderlich waren, nicht das Auslangen 
gefunden werden kann, ist in den gemäß § 13 Abs. 10 vorgesehenen 
Zuschlägen bzw. Zählpunktpauschalen ein Anteil vorzusehen, der 
zur Abdeckung der für die Investitionszuschüsse erforderlichen Mit-
teln bestimmt ist. Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüs-
sen sind nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens zu reihen und in der 
Reihenfolge ihres Einlangens zu behandeln. 

(5) Die für die Gewährung von Investitionszuschüssen aufzu-
bringenden Fördermittel sind für die Jahre 2007 bis einschließlich 
2012 mit insgesamt 65 Mio. Euro begrenzt. Diese Mittel sind auf-
geteilt auf die Jahre 2007 bis einschließlich 2012 im gleichen Ver-
hältnis durch den Verrechnungspreis für sonstigen Ökostrom auf-
zubringen. Von diesen Mitteln sind 35% für die Förderung von 
KWK-Anlagen zu verwenden, die industriell verwendet werden, 
und 65% für die Förderung von KWK-Anlagen zu verwenden, die 
nicht industriell verwendet werden. Sofern mit den zur Förderung 
bestehender KWK-Anlagen für die Kalenderjahre 2003 bis 2005 
vereinnahmten Mittel, die nicht zur Abdeckung der Mehraufwen-
dungen der Betreiber von KWK-Anlagen gemäß § 13 erforderlich 
waren, nicht das Auslangen gefunden werden kann, ist in den ge-
mäß § 13 Abs. 10 vorgesehenen Zuschlägen bzw. Zählpunktpau-
schalen ein Anteil vorzusehen, der zur Abdeckung der für die In-
vestitionszuschüsse erforderlichen Mitteln bestimmt ist. Anträge 
auf Gewährung von Investitionszuschüssen sind nach dem Zeit-
punkt ihres Einlangens zu reihen und in der Reihenfolge ihres Ein-
langens zu behandeln. Nach dem 30. September 2012 sind Anträge 
auf Gewährung von Investitionszuschüssen für neue Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen unzulässig. 

(6) Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüssen sind 
zwischen dem 1. Jänner 2007 und dem 30. September 2012 schrift-
lich bei der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse einzubrin-
gen. Zusicherungen hinsichtlich der Gewährung von Investitionszu-
schüssen können unter Beachtung der Bestimmungen der Abs. 4 und 
5 bis 31. Dezember 2012 erfolgen. Den Anträgen sind die für die 
Errichtung der Anlagen maßgeblichen, einer Vollziehung zugängli-
chen, Genehmigungen oder Bewilligungen, eine Zusammenstellung 
der Investitionskosten sowie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung ent-
sprechend der dynamisierten Kapitalwertmethode anzuschließen. In 
der Wirtschaftlichkeitsrechnung ist der für eine Verzinsung gemäß 
Abs. 3 erforderliche Investitionszuschuss auszuweisen. Bei der Wirt-
schaftlichkeitsrechnung zur Ermittlung des maximal möglichen In-
vestitionszuschusses ist von einer Lebensdauer der Anlage von 15 
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Jahren auszugehen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen und unter 
Bedachtnahme auf die Empfehlung des Beirates hat der Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit den Investitionszuschuss unter Ab-
schluss eines Vertrages zuzusichern. Die Wirtschaftlichkeitsrech-
nung mit Angabe des Investitionszuschussbedarfs ist nach Vorlage 
der Endabrechnungsunterlagen über die Investitionshöhe zu aktuali-
sieren und - ebenfalls von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt - der 
Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse schriftlich vorzulegen. 
Irreführende Angaben führen zu einem Verlust des Anspruchs auf 
Investitionszuschuss. Sind die für die Gewährung von Investitions-
zuschüssen vorgesehenen Mittel (Abs. 5) erschöpft, kann ein Investi-
tionszuschuss nicht gewährt werden. 

 Investitionszuschüsse für Kleinwasserkraftanlagen 
 § 12a. (1) Für die Neuerrichtung sowie die Revitalisierung von 

Kleinwasserkraftanlagen, deren Errichtung oder Revitalisierung 
nach dem 31. Dezember 2007 abgeschlossen wurde und die keinen 
Anspruch auf Preise einer Verordnung gemäß § 11 haben, die vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes kundgemacht wurde,  sind nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel Investitionszuschüsse 
zu gewähren. Die Zuzählung des Investitionszuschusses erfolgt 
durch die Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse. Für die von 
Anlagen mit einer Engpassleistung bis einschließlich 1 MW produ-
zierten Strommengen besteht eine Kontrahierungs- und Vergü-
tungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle zu dem gemäß § 20 
veröffentlichten Marktpreis abzüglich der durchschnittlichen Auf-
wendungen für Ausgleichsenergie der Ökostromabwicklungsstelle 
im jeweils letzten Kalenderjahr für Kleinwasserkraftanlagen und 
sonstige Ökostromanlagen ausgenommen der Aufwendungen für 
Windkraftanlagen (§ 15 Abs. 4) je kWh. Der Anlagenbetreiber hat 
den Antrag auf Gewährung der Förderung vor Inangriffnahme der 
Errichtung bei der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse 
einzubringen. Wird die Errichtung nicht innerhalb einer Frist von 
24 Monaten nach Anzeige abgeschlossen, gilt der Antrag auf Inves-
titionszuschuss als zurückgezogen. Die Inbetriebnahme ist durch 
Vorlage des Ökostrombescheides gemäß § 7 Abs. 3a sowie einer 
Bestätigung des Netzbetreibers der Abwicklungsstelle für Investiti-
onszuschüsse nachzuweisen.  
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 (2) Errichter (Neuerrichtung oder Revitalisierung) von Klein-
wasserkraftanlagen gemäß Abs. 1, deren Fertigstellung und Inbe-
triebnahme bis spätestens 31. Dezember 2014 erfolgt, erhalten über 
schriftlichen Antrag an die Abwicklungsstelle für Investitionszu-
schüsse nach Maßgabe der verfügbaren Mittel einen Investitionszu-
schuss von maximal 15% des unmittelbar für die Errichtung oder 
Revitalisierung der Anlage erforderlichen Investitionsvolumens 
(exklusive Grundstückskosten), maximal jedoch einen Investitions-
zuschuss in Höhe von 500 Euro/kW Engpassleistung sowie insge-
samt maximal 3 Mio. Euro für eine Kleinwasserkraftanlage. Das 
Investitionsvolumen der Anlage, für die ein Investitionszuschuss 
beantragt wird, sowie der Förderbedarf sind durch ein Gutachten 
eines unabhängigen Sachverständigen nachzuweisen, der vom Lan-
deshauptmann zu bestimmen ist. Die Bestimmungen des § 12 
Abs. 6 betreffend die Antragstellung bei der Abwicklungsstelle für 
Investitionszuschüsse sind sinngemäß mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass bei Kleinwasserkraftanlagen bei elektrotechnischen Anla-
genteilen von einer Lebensdauer von 25 Jahren, bei den übrigen 
Anlagenteilen von einer Lebensdauer von 50 Jahren auszugehen ist, 
für Investitionszuschüsse ein akkumuliertes Volumen von höchs-
tens 75 Mio. Euro zur Verfügung steht und die Anträge auf Gewäh-
rung von Investitionszuschüssen nach dem Zeitpunkt ihres Einlan-
gens zu reihen und zu behandeln sind. Die Gewährung des Investi-
tionszuschusses hat zur Voraussetzung, dass zur Errichtung und 
zum Betrieb des Kleinwasserkraftwerkes – mit Ausnahme von Zu-
schüssen aus dem Katastrophenfonds – keine weiteren Förderungen 
in Anspruch genommen werden. Der Ermittlung der Höhe des För-
derbedarfs sind die für die Errichtung und Betriebsführung erfor-
derlichen Aufwendungen sowie die Erlöse zugrunde zu legen, die 
bei einer wirtschaftlichen Betriebsführung zu erwarten sind. Dabei 
ist von einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von 
sechs Prozent auszugehen. Bei der Ermittlung der zu erwartenden 
Erlöse ist der Durchschnittswert der letztverfügbaren EEX-
Forwardpreise (falls diese nicht mehr verfügbar sind, möglichst 
ähnliche Werte) für die drei Kalenderjahre ab Erstellung des Gut-
achtens heranzuziehen. Die zur Gewährung des Investitionszu-
schusses erforderlichen Mittel sind aus den durch die Einhebung 
des Verrechnungspreises durch Kleinwasserkraft sowie sonstigen 
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Ökostrom aufgebrachten Beträgen aufzubringen, wobei in den Jah-
ren 2009 bis 2014 jeweils 12,5 Mio. Euro pro Kalenderjahr einzu-
heben sind. Der Investitionszuschuss ist mit der Vollinbetriebnah-
me der Anlage und der erfolgten Prüfung der vorgelegten Endab-
rechnungsunterlagen auszubezahlen. Die Endabrechnung ist durch 
einen Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. Ist das für Investitionszu-
schüsse akkumulierte Volumen ausgeschöpft, werden weitere In-
vestitionszuschüsse nicht gewährt. 

 (3) Anträge gemäß Abs. 2 sind bis längstens ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes einzubringen. Die von der Abwicklungsstelle ge-
mäß § 13c Abs. 1 zu leistenden Zahlungen an die Errichter (Neuer-
richtung oder Revitalisierung) der in Abs. 1 bezeichneten Anlagen 
werden vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für die je-
weilige Anlage bei Vorliegen der Voraussetzungen und unter Be-
dachtnahme auf die Empfehlung des Beirates gemäß § 13b unter 
Abschluss eines Vertrages zugesichert. Den Anträgen auf Gewäh-
rung des Investitionszuschusses sind alle relevanten Daten und Un-
terlagen, die zur Beurteilung des Sachverhaltes erforderlich sind, 
beizuschließen, wobei insbesondere die in das öffentliche Netz ein-
gespeisten Strommengen, der Zeitpunkt der Inangriffnahme der 
Errichtung und der Zeitpunkt der Inbetriebnahme durch eine ent-
sprechende Dokumentation nachzuweisen sind. 

Kostenersatz für KWK-Energie  
§ 13. (1) Betreibern von bestehenden und modernisierten Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen werden unter Berücksichtigung der 
Strom- und Fernwärmeerlöse die für die Aufrechterhaltung des Be-
triebes erforderlichen Kosten in einem jährlich durch den Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit zu ermittelnden Betrag in Cent pro 
kWh Stromerzeugung (Unterstützungstarif für KWK-Strom) durch 
die Energie-Control GmbH abgegolten. Diese Kosten bestehen aus 
den Kostenkomponenten Brennstoffkosten, Kosten der Instandhal-
tung und Betriebskosten; ausgenommen sind bei bestehenden KWK-
Anlagen die Kosten für eine angemessene Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals, Pensionszahlungen, Verwaltungskosten und Steuern. 
Bei modernisierten KWK-Anlagen werden die Kosten für eine an-
gemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals berücksichtigt. Für 
die Strommengen, die nicht unmittelbar und effizienzmaximiert als 
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Koppelprodukt bei der Erzeugung von Fernwärme hergestellt wer-
den, werden keine Kostenabgeltungen gewährt. Der Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit kann zur Feststellung des für die Bestim-
mung des Unterstützungstarifes maßgeblichen Sachverhaltes unab-
hängige Sachverständige beiziehen. 

(2) Eine im Vergleich zu modernen kalorischen Kraftwerksanla-
gen ohne Wärmenutzung wesentliche Einsparung des Primärenergie-
trägereinsatzes von KWK-Anlagen liegt dann vor, wenn im Betrach-
tungszeitraum folgende Relation für die Anlage erfüllt ist: 

2/3*W/B + E/B ≥ 0,6 
W = Wärmemenge (kWh), die an das öffentliche Fernwärmenetz 
abgegeben oder als Prozesswärme wirtschaftlich genutzt wird 
B = Gesamter Brennstoffeinsatz in kWh 
E = Elektrische Energie (kWh), die an das öffentliche Elektrizitäts-
netz abgegeben oder an der Generatorklemme gemessen wird. 

Die Berechnung des Effizienzkriteriums hat auf monatlicher Ba-
sis pro Anlage oder pro Betreiber zu erfolgen. Auf ein Gesamtopti-
mum hinsichtlich Treibhausgasminderungen ist Bedacht zu nehmen. 

 

(3) Den Betreibern von bestehenden oder modernisierten KWK-
Anlagen, die mehr als 10% des Heizwertes des eingesetzten Brenn-
stoffs als Fernwärmeenergie zur öffentlichen Fernwärmeversorgung 
nutzen, wird für die Jahre 2003 und 2004 ein Unterstützungstarif von 
1,5 Cent/kWh KWK-Strom in jenem Umfang gewährt, als deren 
Anlagen die im Abs. 2 bestimmte Relation erfüllen. Die Förderung 
ab dem Jahre 2005 wird unter Anwendung der Bestimmungen ge-
mäß Abs. 1 und 2 bestimmt.  

 

(4) Für Anlagen, die die im Abs. 2 bestimmte Relation nicht er-
füllen oder die nur 3% bis 10% des eingesetzten Heizwertes des ein-
gesetzten Brennstoffs zur öffentlichen Fernwärmeversorgung nutzen, 
beträgt der Unterstützungstarif für die Jahre 2003 und 2004 höchs-
tens 1,25 Cent/kWh. Die Förderung ab dem Jahre 2005 wird unter 
Anwendung der Bestimmungen gemäß Abs. 1 und 2 bestimmt.  

 

(5) Die Förderung von bestehenden Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen ist bis 31. Dezember 2008 begrenzt. Für moderni-
sierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen endet diese Frist mit Ablauf 
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des 31. Dezember 2010. 
(6) Die Betreiber der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen haben mit 

dem Antrag auf Prüfung des Mehraufwandes alle erforderlichen Un-
terlagen beizulegen und auf Verlangen des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit die Unterlagen entsprechend zu ergänzen. 
Dies gilt ebenfalls für Überprüfungen seitens des Bundesministers 
für Wirtschaft und Arbeit. Dem Antrag sind alle relevanten Daten 
und Unterlagen, die zur Beurteilung des Sachverhaltes notwendig 
sind, beizuschließen. Zu diesen Daten und Unterlagen zählen insbe-
sondere die Aufstellung aller Kosten der Erzeugungsanlagen, die 
Darstellung der Marktpreisentwicklung und Abschätzungen für die 
beantragte Zeit der Abnahme, die Erlöse aus dem Verkauf der Fern-
wärme samt den Verträgen zur Lieferung von Fernwärme, die Eigen-
tums- und Vertragsverhältnisse, die fernwärmerelevanten Teile der 
Erzeugungsanlage betreffend, Anlagengenehmigungsbescheide und 
sonstige Bescheide die Anlage betreffend, in der Vergangenheit ab-
geschlossene Stromlieferungsverträge sowie aktuelle Stromliefe-
rungsverträge, Verträge über Brennstoffbezug, Produktionsmengen 
von Fernwärme und elektrischer Energie in den letzten 10 Jahren 
und deren zeitliche Aufschlüsselung (monatlich), alle aktuellen 
Stromlieferungsverträge von allen Anlagen des Betreibers sowie 
Anteil der Fernwärmeproduktion der Anlage an der gesamten Auf-
bringung von Fernwärme im Fernwärmenetz. 

 

(7) Der  abzugeltende Mehraufwand (KWK-Unterstützungstarif) 
pro kWh für den gleichzeitig mit Fernwärme erzeugten Strom wird 
vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für jeweils ein Ka-
lenderjahr im Voraus für die jeweilige Anlage bestimmt. Die Betrei-
ber von KWK-Anlagen haben ihre Anlagen so einzusetzen, dass ein 
möglichst effizienter Betrieb sichergestellt wird. 

 

(8) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist jederzeit 
berechtigt, amtswegig eine Überprüfung vorzunehmen, ob die tat-
sächliche Entwicklung der Kostenstrukturen und des Betriebes der 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage den bei der Festlegung des Mehr-
aufwandes zugrunde gelegten Annahmen entspricht. Der Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit kann zur Feststellung dieses Sach-
verhalts auch unabhängige Sachverständige beiziehen. Sollten die 
bei der Festlegung des Mehraufwandes zugrunde gelegten Annah-
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men nicht zutreffen, hat der Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit den abzugeltenden Mehraufwand neu zu bestimmen. 

(9) Bei Lieferungen und Leistungen von Unternehmen, die mit 
dem Eigentümer oder Betreiber der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 
eigentumsrechtlich verbunden sind, ist die Angemessenheit der Prei-
se durch eine Dokumentation der verbindlichen Preisangebote von 
Unternehmen, die nicht mit dem Eigentümer oder Betreiber der 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage eigentumsrechtlich verbunden sind, 
darzulegen. 

 

(10) (Verfassungsbestimmung) Die Finanzierung des Mehrauf-
wandes für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erfolgt ab dem in § 32a 
Abs 4 genannten Zeitpunkt durch die Zählpunktpauschale gemäß § 
22a. Davon sind Mittel in Höhe von 60 Millionen Euro für die Ge-
währung von Investitionszuschüssen gemäß § 12 Abs. 3 zur Verfü-
gung zu stellen. Von diesen Mitteln sind 30% für die Förderung von 
KWK-Anlagen zu verwenden, die industriell verwendet werden und 
70% für die Förderung von KWK-Anlagen zu verwenden, die nicht 
industriell verwendet werden. In den Jahren 2003 und 2004 darf der 
KWK Zuschlag höchstens 0,15 Cent/kWh und in den Jahren 2005 
und 2006 höchstens 0,13 Cent/kWh betragen. In den Jahren 2007 
und 2008 dürfen höchstens jeweils 54,5 Mio. Euro und in den Jahren 
2009 und 2010 höchstens jeweils 28 Mio Euro über die Zählpunkt-
pauschale gemäß § 22a für die Unterstützung von KWK Anlagen 
bereitgestellt werden. Ab dem in § 32a Abs. 4 genannten Zeitpunkt 
ist die Einhebung eines KWK Zuschlages in Cent/kWh unzulässig. 
Nach dem 31. Dezember 2008 erfolgt keine Unterstützung bestehen-
der und nach dem 31. Dezember 2010 keine Unterstützung moderni-
sierter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Nach dem 30. September 
2012 können keine Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüs-
sen für neue Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gestellt werden. Kann 
mit den Zuschlägen bzw. mit den aus den Zählpunktpauschalen auf-
zubringenden Mitteln nicht das Auslangen gefunden werden, sind 
die Unterstützungen gemäß Abs. 1 für alle bestehenden und moder-
nisierten Anlagen anteilsmäßig zu kürzen: 

(10) (Verfassungsbestimmung) Die Finanzierung des Mehr-
aufwandes für bestehende und modernisierte Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen erfolgt ab dem in § 32c Abs. 2 genannten Zeit-
punkt durch den Verrechnungspreis für sonstigen Ökostrom gemäß 
§ 22b. In den Jahren 2003 und 2004 darf der KWK-Zuschlag 
höchstens 0,15 Cent/kWh und in den Jahren 2005 und 2006 höchs-
tens 0,13 Cent/kWh betragen. In den Jahren 2007 und 2008 dürfen 
höchstens jeweils 54,5 Mio. Euro und in den Jahren 2009 und 2010 
höchstens jeweils 28 Mio. Euro für die Unterstützung von KWK-
Anlagen bereitgestellt werden. Ab dem in § 32a Abs. 4 genannten 
Zeitpunkt ist die Einhebung eines KWK-Zuschlages in Cent/kWh 
unzulässig. Nach dem 31. Dezember 2008 erfolgt keine Unterstüt-
zung bestehender und nach dem 31. Dezember 2010 keine Unter-
stützung modernisierter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Kann mit 
den angeführten Mitteln nicht das Auslangen gefunden werden, 
sind die Unterstützungen gemäß Abs. 1 für alle bestehenden und 
modernisierten Anlagen anteilsmäßig zu kürzen. 

(11) Die Energie-Control GmbH hat im Rahmen der gemäß § 
22a bereitgestellten Mittel die Abwicklung des Kostenersatzes für 
KWK-Energie durchzuführen. 
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(12) Zur Bestimmung der Stromerlöse gemäß Abs. 1 ist ein ge-
wichteter Marktpreis anzuwenden. Dieser errechnet sich aus den an 
der EEX oder, sofern keine entsprechenden Daten bei der EEX mehr 
vorliegen, einer anderen repräsentativen Strombörse, an den Han-
delstagen der Monate Juli, August und September des laufenden Jah-
res notierenden gemittelten Preisen für Base- und Peakquartalfutures 
für das jeweils folgende Jahr. Zur Berücksichtigung der tageszeitli-
chen und saisonalen Einsatzcharakteristik ist ein Baseanteil von 95% 
und Peakanteil von 5% anzusetzen sowie eine Quartals-Future-
Gewichtung von 37% für das erste Quartal, 17% für das 2. Quartal, 
10% für das 3. Quartal und 36 % für das 4. Quartal zugrunde zu le-
gen.  

 

Investitionszuschüsse für elektrische Energie aus mittleren Was-
serkraftanlagen 

 

§ 13a. (1) Errichter von mittleren Wasserkraftanlagen, deren 
Baubeginn zwischen 1. Juli 2006 und 31. Dezember 2013 und deren 
Inbetriebnahme bis spätestens 31. Dezember 2014 erfolgt, erhalten 
über schriftlichen Antrag an die Abwicklungsstelle für Investitions-
zuschüsse nach Maßgabe der verfügbaren Mittel einen Investitions-
zuschuss von maximal 10 % des unmittelbar für die Errichtung der 
Anlage erforderlichen Investitionsvolumens (exklusive Grund-
stückskosten), maximal jedoch einen Investitionszuschuss in Höhe 
von 400 Euro/kW Engpassleistung sowie insgesamt maximal 
6 Millionen Euro für eine mittlere Wasserkraftwerksanlage. Das In-
vestitionsvolumen der Anlage, für die ein Investitionszuschuss bean-
tragt wird, sowie der Förderbedarf sind durch ein Gutachten eines 
unabhängigen Sachverständigen nachzuweisen, der vom Landes-
hauptmann zu bestimmen ist. Die Bestimmungen des § 12 Abs. 6 
betreffend die Antragstellung bei der Abwicklungsstelle für Investi-
tionszuschüsse sind sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
bei mittleren Wasserkraftwerken bei elektrotechnischen Anlagentei-
len von einer Lebensdauer von 25 Jahren, bei den übrigen Anlagen-
teilen von einer Lebensdauer von 50 Jahren auszugehen ist, für In-
vestitionszuschüsse für die Jahre 2006 bis 2012 ein akkumuliertes 
Volumen von höchstens 50 Millionen Euro zur Verfügung steht und 
die Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüssen nach dem 
Zeitpunkt ihres Einlangens zu reihen und zu behandeln sind. Die 

§ 13a. (1) Errichter von mittleren Wasserkraftanlagen, deren 
Baubeginn zwischen 1. Juli 2006 und 31. Dezember 2013 und de-
ren Inbetriebnahme bis spätestens 31. Dezember 2014 erfolgt, er-
halten über schriftlichen Antrag an die Abwicklungsstelle für Inves-
titionszuschüsse nach Maßgabe der verfügbaren Mittel einen Inves-
titionszuschuss von maximal 10% des unmittelbar für die Errich-
tung der Anlage erforderlichen Investitionsvolumens (exklusive 
Grundstückskosten), maximal jedoch einen Investitionszuschuss in 
Höhe von 400 Euro/kW Engpassleistung sowie insgesamt maximal 
6 Mio. Euro für eine mittlere Wasserkraftwerksanlage. Das Investi-
tionsvolumen der Anlage, für die ein Investitionszuschuss beantragt 
wird, sowie der Förderbedarf sind durch ein Gutachten eines unab-
hängigen Sachverständigen nachzuweisen, der vom Landeshaupt-
mann zu bestimmen ist. Die Bestimmungen des § 12 Abs. 6 betref-
fend die Antragstellung bei der Abwicklungsstelle für Investitions-
zuschüsse sind sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei 
mittleren Wasserkraftwerken bei elektrotechnischen Anlagenteilen 
von einer Lebensdauer von 25 Jahren, bei den übrigen Anlagentei-
len von einer Lebensdauer von 50 Jahren auszugehen ist, für Inves-
titionszuschüsse für die Jahre 2006 bis 2012 ein akkumuliertes Vo-
lumen von höchstens 50 Mio. Euro zur Verfügung steht und die 
Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüssen nach dem 
Zeitpunkt ihres Einlangens zu reihen und zu behandeln sind. Die 
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Gewährung des Investitionszuschusses hat zur Voraussetzung, dass 
zur Errichtung und zum Betrieb des Wasserkraftwerkes – mit Aus-
nahme von Zuschüssen aus dem Katastrophenfonds – keine weiteren 
Förderungen in Anspruch genommen werden. Der Ermittlung der 
Höhe des Förderbedarfs sind die für die Errichtung und Betriebsfüh-
rung erforderlichen Aufwendungen sowie die Erlöse zugrunde zu 
legen, die bei einer wirtschaftlichen Betriebsführung zu erwarten 
sind. Dabei ist von einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals in 
Höhe von sechs Prozent auszugehen. Bei der Ermittlung der zu er-
wartenden Erlöse ist der Durchschnittswert der letztverfügbaren 
EEX-Forwardpreise (falls diese nicht mehr verfügbar sind, möglichst 
ähnliche Werte) für die drei Kalenderjahre ab Erstellung des Gutach-
tens heranzuziehen. Durch diese Förderung soll die Errichtung von 
neuen Wasserkraftwerken im Ausmaß von 150 MW bis zum Jahr 
2014 unterstützt werden. Die zur Gewährung des Investitionszu-
schusses erforderlichen Mittel sind aus den durch die Einhebung der  
Zählpunktpauschale aufgebrachten Beträgen  aufzubringen, wobei 
nur ein Höchstbetrag von Euro 10 Mio. pro Kalenderjahr zulässig ist.  
Der Investitionszuschuss ist mit der Vollinbetriebnahme der Anlage 
und der erfolgten Prüfung der vorgelegten Endabrechnungsunterla-
gen auszubezahlen. Die Endabrechnung ist durch einen Wirtschafts-
prüfer zu bestätigen. Ist das für Investitionszuschüsse akkumulierte 
Volumen ausgeschöpft, werden weitere Investitionszuschüsse nicht 
gewährt. 

Gewährung des Investitionszuschusses hat zur Voraussetzung, dass 
zur Errichtung und zum Betrieb des Wasserkraftwerkes – mit Aus-
nahme von Zuschüssen aus dem Katastrophenfonds – keine weite-
ren Förderungen in Anspruch genommen werden. Der Ermittlung 
der Höhe des Förderbedarfs sind die für die Errichtung und Be-
triebsführung erforderlichen Aufwendungen sowie die Erlöse 
zugrunde zu legen, die bei einer wirtschaftlichen Betriebsführung 
zu erwarten sind. Dabei ist von einer Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals in Höhe von sechs Prozent auszugehen. Bei der Ermittlung 
der zu erwartenden Erlöse ist der Durchschnittswert der letztver-
fügbaren EEX-Forwardpreise (falls diese nicht mehr verfügbar 
sind, möglichst ähnliche Werte) für die drei Kalenderjahre ab Er-
stellung des Gutachtens heranzuziehen. Durch diese Förderung soll 
die Errichtung von neuen Wasserkraftwerken im Ausmaß von 
150 MW bis zum Jahr 2014 unterstützt werden. Die zur Gewährung 
des Investitionszuschusses erforderlichen Mittel sind aus dem Ver-
rechnungspreis für sonstigen Ökostrom aufzubringen, wobei in den 
Jahren 2009 bis einschließlich 2012 jeweils ein Höchstbetrag von 
7,5 Mio. Euro pro Kalenderjahr anzuweisen ist. Der Investitionszu-
schuss ist mit der Vollinbetriebnahme der Anlage und der erfolgten 
Prüfung der vorgelegten Endabrechnungsunterlagen auszubezahlen. 
Die Endabrechnung ist durch einen Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. 
Ist das für Investitionszuschüsse akkumulierte Volumen ausge-
schöpft, werden weitere Investitionszuschüsse nicht gewährt. 

(2) Anträge gemäß Abs. 1 sind nach dem in § 32a Abs. 3 ge-
nannten Zeitpunkt und bis längstens 30. September 2012 einzubrin-
gen. Die von der Abwicklungsstelle gemäß § 13c Abs.1 zu leisten-
den Zahlungen an die Errichter der im Abs. 1 bezeichneten Anlagen 
werden vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für die jewei-
lige Anlage  bei Vorliegen der Voraussetzungen und unter Bedacht-
nahme auf die Empfehlung des Beirates gemäß § 13b unter Ab-
schluss eines Vertrages zugesichert. Den Anträgen auf Gewährung 
des Investitionszuschusses sind alle relevanten Daten und Unterla-
gen, die zur Beurteilung des Sachverhaltes erforderlich sind, beizu-
schließen, wobei insbesondere die in das öffentliche Netz eingespeis-
ten Strommengen, der Zeitpunkt der Inangriffnahme der Errichtung 
und der Zeitpunkt der Inbetriebnahme durch eine entsprechende Do-
kumentation nachzuweisen sind. 
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Beirat für Investitionszuschüsse  
§ 13b. Zur Beratung des Bundesministers für Wirtschaft und Ar-

beit bei der Erstellung der Richtlinien gemäß § 13d sowie bei der 
Entscheidung zur Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß § 
12 und § 13a ist ein Beirat einzurichten (§ 26b Energie-
Regulierungsbehördengesetz - E-RBG, BGBl. I Nr. 121/2000, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2006). 

 

Abwicklungsstelle für die Gewährung von Investitionszuschüs-
sen 

 

§ 13c. (1) Mit der Abwicklung der Gewährung der Investitions-
zuschüsse nach diesem Bundesgesetz ist die Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH als Abwicklungsstelle zu betrauen. Voraussetzung 
für die Betrauung ist, dass mit dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit ein Vertrag über die inhaltliche Ausgestaltung der Ab-
wicklung zu Stande kommt. Der Vertrag bedarf des Einvernehmens 
mit dem Bundesminister für Finanzen. 

§ 13c. (1) Für die Abwicklung der Gewährung der Investitions-
zuschüsse nach § 12, 12a und 13a hat der Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit die Tätigkeit einer mit der Abwicklung der Ge-
währung der Investitionszuschüsse nach diesem Bundesgesetz 
betrauten Abwicklungsstelle auszuschreiben und unter Anwendung 
der Bestimmungen für Dienstleistungskonzessionen an den Bestbie-
ter zu vergeben. Der Vertrag bedarf des Einvernehmens mit dem 
Bundesminister für Finanzen. 

(2) Der Vertrag hat insbesondere zu regeln 
 1. die Aufbereitung und Prüfung der Förderungsansuchen ge-

mäß den Bestimmungen dieses Gesetzes und den jeweiligen 
Richtlinien; 

 2. die Übermittlung der aufbereiteten Förderungsansuchen an 
den Beirat zur Beratung des Bundesministers für Wirtschaft 
und Arbeit hinsichtlich der Förderungsentscheidung; 

 3. den Abschluss der Verträge im Namen und auf Rechnung des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit mit den Förde-
rungswerbern, die Abrechnung und die Auszahlung der För-
derungsmittel sowie die Kontrolle der Einhaltung der Förde-
rungsbedingungen; 

 4. die Rückforderung von gewährten Investitionszuschüssen; 
 5. die Aufbereitung und die Erstellung von Unterlagen für den 

Beirat und die Durchführung der Entscheidung des Bundes-
ministers für Wirtschaft und Arbeit; 

 6. die jährliche Vorlage eines geprüften Rechnungsabschlusses 
bis spätestens 1. Mai des Folgejahres an den Bundesminister 

(2) Der Vertrag hat insbesondere zu regeln 
 1. die Aufbereitung und Prüfung der Förderungsansuchen ge-

mäß den Bestimmungen dieses Gesetzes und den jeweiligen 
Richtlinien; 

 2. die Übermittlung der aufbereiteten Förderungsansuchen an 
den Beirat zur Beratung des Bundesministers für Wirtschaft 
und Arbeit hinsichtlich der Förderungsentscheidung; 

 3. den Abschluss der Verträge im Namen des Bundesministers 
für Wirtschaft und Arbeit mit den Förderungswerbern, die 
Abrechnung und die Auszahlung der Förderungsmittel sowie 
die Kontrolle der Einhaltung der Förderungsbedingungen; 

 4. die Rückforderung von gewährten Investitionszuschüssen; 
 5. die Aufbereitung und die Erstellung von Unterlagen für den 

Beirat und die Durchführung der Entscheidung des Bundes-
ministers für Wirtschaft und Arbeit; 

 6. die jährliche Vorlage eines geprüften Rechnungsabschlusses 
bis spätestens 1. Mai des Folgejahres an den Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit, 
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für Wirtschaft und Arbeit, 
 7. die Vorlage eines Wirtschaftsplanes für das Folgejahr bis En-

de des Geschäftsjahres an den Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit; 

 8. die Vorlage von Tätigkeitsberichten an den Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit; 

 9. die Aufsichtsrechte des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit; 

 10. Vertragsauflösungsgründe; 
 11. den Gerichtsstand. 

 7. die Vorlage eines Wirtschaftsplanes für das Folgejahr bis 
Ende des Geschäftsjahres an den Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit; 

 8. die Vorlage von Tätigkeitsberichten an den Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit; 

 9. die Aufsichtsrechte des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit; 

 10. Vertragsauflösungsgründe; 
 11. den Gerichtsstand. 

(3) Für die Abwicklung der Förderung ist ein angemessenes Ent-
gelt unter Berücksichtigung der Kosten für die Abwicklung ver-
gleichbarer Förderungen festzusetzen. 

(3) Für die Abwicklung der Förderung ist ein angemessenes 
Entgelt unter Berücksichtigung der Kosten für die Abwicklung ver-
gleichbarer Förderungen festzusetzen. 

(4) Die Geschäfte sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes zu führen. Für die Abwicklung der Förderung ist ein 
gesonderter Rechnungskreis zu führen. 

(4) Die Geschäfte sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes zu führen. Für die Abwicklung der Förderung ist ein 
gesonderter Rechnungskreis zu führen. 

(5) Dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist jederzeit 
Einsicht insbesondere in die Förderungsansuchen und in die, deren 
Abwicklung betreffenden Unterlagen zu gewähren. 

(5) Dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist jederzeit 
Einsicht insbesondere in die Förderungsansuchen und in die, deren 
Abwicklung betreffenden Unterlagen zu gewähren. 

(6) Dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sind von der 
Abwicklungsstelle Auskünfte über Förderungsansuchen und deren 
Abwicklung zu erteilen und auf Verlangen entsprechende Berichte 
zu übermitteln. 

(6) Dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sind von der 
Abwicklungsstelle Auskünfte über Förderungsansuchen und deren 
Abwicklung zu erteilen und auf Verlangen entsprechende Berichte 
zu übermitteln. 

(7) Für die Prüfung der Tätigkeit der Abwicklungsstelle nach 
diesem Bundesgesetz hat der Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit einen Wirtschaftsprüfer zu bestellen, der nicht mit dem nach 
handelsrechtlichen Bestimmungen zu bestellenden Abschlussprüfer 
ident ist. Der Wirtschaftsprüfer hat auch die Angemessenheit des 
jährlich festzustellenden Entgelts und die Kosten zu prüfen. Der 
Wirtschaftsprüfer hat das Ergebnis der Prüfung dem Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit umgehend vorzulegen. 

(7) Für die Prüfung der Tätigkeit der Abwicklungsstelle nach 
diesem Bundesgesetz hat der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit einen Wirtschaftsprüfer zu bestellen, der nicht mit dem nach 
handelsrechtlichen Bestimmungen zu bestellenden Abschlussprüfer 
ident ist. Der Wirtschaftsprüfer hat auch die Angemessenheit des 
jährlich festzustellenden Entgelts und die Kosten zu prüfen. Der 
Wirtschaftsprüfer hat das Ergebnis der Prüfung dem Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Arbeit umgehend vorzulegen. 

(8) Die Abwicklungsstelle unterliegt hinsichtlich ihrer Tätigkeit 
nach diesem Gesetz der Kontrolle durch den Rechnungshof. 

(8) Die Abwicklungsstelle unterliegt hinsichtlich ihrer Tätigkeit 
nach diesem Gesetz der Kontrolle durch den Rechnungshof. 

(9) Kommt ein Vertrag mit der Kommunalkredit Public Consul-
ting GmbH gemäß Abs. 1 nicht zustande oder erfolgt zum gemäß 

(9) Die Abwicklungsstelle hat sich bei gerichtlicher Geltend-
machung von Ansprüchen nach diesem Bundesgesetz im Namen 
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Abs. 1 mit der Kommunalkredit Public Consulting GmbH abge-
schlossenen Vertrag kein Einvernehmen des Bundesministers für 
Finanzen, hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit die Tä-
tigkeit einer mit der Abwicklung der Gewährung der Investitionszu-
schüsse nach diesem Bundesgesetz betrauten Abwicklungsstelle aus-
zuschreiben und unter Anwendung der Bestimmungen für Dienst-
leistungskonzessionen an den Bestbieter zu vergeben. Bezüglich der 
vertraglichen inhaltlichen Ausgestaltung der Abwicklung findet Abs. 
1 sinngemäß Anwendung. 

des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit gemäß den Bestim-
mungen des Prokuraturgesetzes, BGBl. Nr. 172/1945, von der Fi-
nanzprokuratur vertreten zu lassen. 

(10) Die mit der Abwicklung der Investitionszuschüsse verbun-
denen Kosten sind für KWK-Anlagen und für mittlere Wasserkraft-
anlagen anteilsmäßig aus den Fördermitteln gemäß § 13 Abs. 10 und 
gemäß § 13a Abs. 1 in Verbindung mit § 22a Abs. 1 abzudecken. 

(10) Die mit der Abwicklung der Investitionszuschüsse verbun-
denen Kosten sind für KWK-Anlagen, Kleinwasserkraftanlagen 
und für mittlere Wasserkraftanlagen anteilsmäßig aus den Förder-
mitteln gemäß § 12a, § 13 Abs. 10 und § 13a Abs. 1 in Verbindung 
mit § 22b abzudecken. 

Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen  
§ 13d. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat 

Richtlinien für die Durchführung der Gewährung von Investitionszu-
schüssen zu erlassen. 

 

(2) Die Richtlinien haben insbesondere Bestimmungen zu ent-
halten über 
 1. den Gegenstand des Investitionszuschusses; 
 2. förderbare Investitionskosten; 
 3. persönliche und sachliche Voraussetzungen für das Erlangen 

von Investitionszuschüssen; 
 4. den Nachweis der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit 

des Vorhabens; 
 5. - soweit erforderlich - das Verfahren zur Vergabe der Leis-

tungen durch den Empfänger der Investitionszuschüsse; 
 6. Ausmaß und Art der Investitionszuschüsse; 
 7. das Verfahren 
 a) Ansuchen (Art, Inhalt und Ausstattung der Unterlagen); 
 b) Auszahlungsmodus; 
 c) Berichtslegung (Kontrollrechte); 
 d) Einstellung und Rückforderung der gewährten Investitions-

zuschüsse; 
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 8. den Gerichtsstand. 
(3) Die technischen Richtlinien haben insbesondere Bestimmun-

gen zu enthalten über 
 1. Grundsätze der Projektierung und Vorleistungen; 
 2. Umfang und Art der Planungsunterlagen, einschließlich der 

Variantenuntersuchungen; 
 3. Durchführung, Kontrolle, Abrechnung und Endüberprüfung; 
 4. Betriebsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen sowie 

die Gewährleistung der Wirksamkeit von Anlagen. 

 

(5) Bei der Erlassung der Richtlinien ist das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft herzustel-
len. Die Richtlinien sind im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu ver-
lautbaren. Diese Verlautbarung kann durch die Bekanntgabe der Er-
lassung der Richtlinien unter Angabe des Ortes ihres Aufliegens im 
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ ersetzt werden. Die Europäische 
Kommission ist vor der Erlassung dieser Richtlinien gemäß Art. 88 
Abs. 3 EGV zu unterrichten. Vor Abschluss des im Art. 88 E-GV 
vorgesehenen Verfahrens dürfen Investitionszuschüsse nicht gewährt 
werden. 

 

3.Teil 
 

Ökostromabwicklungsstelle  
Ausübungsvoraussetzungen  

§ 14. (1) Der Ankauf und Verkauf von Ökoenergie, für die ge-
mäß § 10 Ökostromgesetz eine Abnahmepflicht bestimmt ist (Öko-
stromabwicklungsstelle), bedarf einer Konzession. Die Konzession 
ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für das gesamte 
Bundesgebiet zu erteilen. 

 

(2) Die Konzession ist schriftlich zu erteilen und kann mit den 
zur Sicherstellung der Aufgaben der Ökostromabwicklungsstelle 
erforderlichen Bedingungen und Auflagen versehen werden. Die 
Ökostromabwicklungsstelle ist verpflichtet für jede Regelzone eine 
Ökobilanzgruppe zu errichten. 

 

148/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

48 von 76



(3) Die Bestimmungen über die Ausschreibung von Dienstleis-
tungskonzessionen sind anzuwenden. 

 

Antragsstellung  
§ 14a. Der Antragsteller hat dem Antrag auf Erteilung einer 

Konzession folgende Unterlagen anzuschließen: 
 1. Angaben über den Sitz und die Rechtsform; 
 2. die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag; 
 3. den Geschäftsplan, aus dem der organisatorische Aufbau des 

Unternehmens und die internen Kontrollverfahren hervorge-
hen; weiters hat der Geschäftsplan eine Budgetvorschau für 
die ersten drei Geschäftsjahre zu enthalten; 

 4. eine Beschreibung der zur Verfügung stehenden technischen 
und organisatorischen Infrastruktur; 

 5. ein Nachweis von zumindest drei Jahren praktischer Erfah-
rung im Fahrplan- und Bilanzgruppenmanagement; 

 6. die Höhe des den Vorständen im Inland unbeschränkt und 
ohne Belastung zur freien Verfügung stehenden Anfangskapi-
tals; 

 7. die Identität und die Höhe des Beteiligungsbetrages der Ei-
gentümer, die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen 
halten, sowie die Angabe der Konzernstruktur, sofern diese 
Eigentümer einem Konzern angehören; 

 8. die Namen der vorgesehenen Vorstände und deren Qualifika-
tion zum Betrieb des Unternehmens. 

 

Konzessionserteilung  
§ 14b. (1) Die Konzession für die Ökostromabwicklungsstelle 

(§ 14) ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für sämtli-
che Regelzonen schriftlich zu erteilen und kann mit den zur Sicher-
stellung der Aufgaben sowie zu deren kosteneffizienten Erfüllung 
erforderlichen Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

 

(2) Eine Konzession zur Ausübung der Tätigkeit einer Öko-
stromabwicklungsstelle (§ 14) darf nur erteilt werden, wenn 
 1. der Konzessionswerber die ihm durch das Ökostromgesetz in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2006, zur 
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Besorgung zugewiesenen Aufgaben kostengünstig und sicher 
zu erfüllen vermag; 

 2. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Unter-
nehmen halten, den im Interesse einer soliden und umsichti-
gen Führung des Unternehmens zu stellenden Ansprüche ge-
nügen und die in keinem unvereinbaren Interessenkonflikt mit 
den Zielen und Zwecken des Ökostromgesetzes stehen; 

 3. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen 
natürlichen oder juristischen Personen die Aufsichtsbehörden 
an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht 
nicht gehindert werden; 

 4. das Anfangskapital mindestens 5 Millionen Euro beträgt und 
dieses den Vorständen unbeschränkt und ohne Belastung zur 
freien Verfügung steht und durch die materielle und personel-
le Ausstattung des Unternehmens die Leitung und Verwal-
tung der Gesellschaft bestmöglich gewährleistet sind; 

 5. bei keinem der Vorstände ein Ausschließungsgrund im Sinne 
des § 13 Abs. 1 bis 6 GewO 1994 vorliegt; 

 6. gegen keinen Vorstand eine gerichtliche Voruntersuchung 
wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheits-
strafe bedrohten Handlung eingeleitet worden ist, bis zu der 
Rechtskraft der Entscheidung, die das Strafverfahren beendet; 

 7. die Vorstände auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet 
sind und die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen 
Eigenschaften und Erfahrungen haben. Die fachliche Eignung 
eines Vorstandes setzt voraus, dass dieser in ausreichendem 
Maße Kenntnisse von Fördermechanismen, EU-Beihilfen- 
und Förderschemata  und der Abrechnung von Ökostrom so-
wie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die Lei-
tung einer Abwicklungsstelle ist anzunehmen, wenn eine zu-
mindest dreijährige leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der E-
lektrizitätswirtschaft oder des Rechnungswesens nachgewie-
sen wird; 

 8. mindestens ein Vorstand den Mittelpunkt seiner Lebensinte-
ressen in Österreich hat; 

 9. kein Vorstand einen anderen Hauptberuf außerhalb des Un-
ternehmens ausübt, der geeignet ist, Interessenskonflikte her-
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vorzurufen; 
 10. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen; 
 11. wenn das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den 

Anforderungen eines zeitgemäßen Abrechnungssystems ge-
nügt; 

 12. die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit 
gegenüber Marktteilnehmern und die effiziente regionale 
Abwicklung gewährleistet sind und die effiziente regionale 
Abwicklung über zumindest eine regionale Abwicklungsstelle 
für die Regelzonen, in denen die Gesellschaft nicht ihren Sitz 
hat, gewährleistet ist. 

(3) Liegen mehrere Anträge auf Konzessionserteilung vor, ist die 
Konzession dem Konzessionswerber zu erteilen, der den Konzessi-
onsvoraussetzungen und dem volkswirtschaftlichen Interesse an ei-
nem funktionierenden Strommarkt und den Zwecken des Ökostrom-
gesetzes bestmöglich entspricht. 

 

Konzessionsrücknahme  
§ 14c. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann 

die Konzession zurücknehmen, wenn die Ökostrom-
abwicklungsstelle ihre Tätigkeit 
 1. nicht innerhalb von sechs Monaten nach Konzessionsertei-

lung aufnimmt oder 
 2. mehr als einen Monat lang nicht ausübt. 

 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat die Kon-
zession zurückzunehmen, wenn 
 1. sie durch unrichtige Angaben oder durch täuschende Hand-

lungen herbeigeführt oder sonst wie erschlichen worden ist, 
 2. die Ökostromabwicklungsstelle ihre Verpflichtungen gegen-

über ihren Gläubigern nicht erfüllt; 
 3. eine Konzessionsvoraussetzung nach § 14b Abs. 2 nach Ertei-

lung der Konzession nicht mehr vorliegt oder 
 4. die Ökostromabwicklungsstelle ihren Aufgaben nachhaltig 

nicht sachgerecht und vorschriftsgemäß nachkommt. 
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Erlöschen der Konzession  
§ 14d. (1) Die Konzession erlischt: 

 1. durch Zeitablauf; 
 2. bei Eintritt einer auflösenden Bedingung; 
 3. mit ihrer Zurücklegung; 
 4. mit der Beendigung der Abwicklung eines Konzessionsträ-

gers; 
 5. mit der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen 

der Ökostromabwicklungsstelle 

 

(2) Das Erlöschen der Konzession ist vom Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit durch Bescheid festzustellen. 

 

(3) Die Zurücklegung einer Konzession (Abs. 1 Z 3) ist nur 
schriftlich zulässig und nur dann, wenn zuvor die Leitung und Ver-
waltung der Ökostromabwicklungsstelle durch eine andere Öko-
stromabwicklungsstelle übernommen wurden. 

 

Änderung der Beteiligungsverhältnisse  
§ 14e. (1) Jeder, der beabsichtigt, eine qualifizierte Beteiligung 

an einer Ökostromabwicklungsstelle direkt oder indirekt zu halten, 
hat dies zuvor dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit unter 
Angabe des Betrages dieser Beteiligung schriftlich anzuzeigen. 

 

(2) Jeder, der beabsichtigt, seine qualifizierte Beteiligung an ei-
ner Ökostromabwicklungsstelle derart zu erhöhen, dass die Grenzen 
von 20 vH, 33 vH oder 50 vH der Stimmrechte oder des Kapitals 
erreicht oder überschritten werden oder dass die Ökostromabwick-
lungsstelle sein Tochterunternehmen wird, hat dies zuvor dem Bun-
desminister für Wirtschaft und Arbeit schriftlich anzuzeigen. 

 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat innerhalb 
von drei Monaten nach einer Anzeige gemäß Abs. 1 oder 2 die beab-
sichtigte Beteiligung zu untersagen, wenn die in den §§ 14a oder 14b 
genannten Voraussetzungen nicht vorliegen. Wird die Beteiligung 
nicht untersagt, so kann der Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit einen Termin vorschreiben, bis zu dem die in Abs. 4 und 5 ge-
nannten Absichten verwirklicht werden müssen. 

 

(4) Die Anzeigepflichten gemäß Abs. 1 und 2 gelten in gleicher  
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Weise für die beabsichtigte Aufgabe einer qualifizierten Beteiligung 
oder Unterschreitung der in Abs. 2 genannten Grenzen für Beteili-
gungen an einer Ökostromabwicklungsstelle. 

(5) Die Ökostromabwicklungsstelle hat dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit jeden Erwerb und jede Aufgabe von Anteilen 
sowie jedes Erreichen und jede Über- und Unterschreitung der Betei-
ligungsgrenzen im Sinne der Abs. 2 und 4 unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangt. Weiters hat die Öko-
stromabwicklungsstelle dem Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit mindestens einmal jährlich die Namen und Anschriften der Ak-
tionäre schriftlich anzuzeigen, die qualifizierte Beteiligungen halten. 

 

Aufgaben der Ökostromabwicklungsstelle  
§ 15. (1) Die Aufgaben der Ökostromabwicklungsstelle sind: 

 1. Ökostrom nach Maßgabe der §§ 10 und 10a zu den gemäß § 
11 bestimmten Preisen abzunehmen; 

 2. der Abschluss von Verträgen 
 a) mit den übrigen Bilanzgruppenverantwortlichen, Regelzo-

nenführern, Netzbetreibern und Elektrizitätsunternehmen 
(Erzeugern und Stromhändlern); 

 b) mit Einrichtungen, die Indizes erstellen, zum Zwecke des 
Datenaustausches; 

 c) mit Lieferanten (Erzeugern und Stromhändlern), Netz-
betreibern und Bilanzgruppenverantwortlichen über die 
Weitergabe von Daten; 

 3. die gemäß Z 1 erworbenen Mengen an elektrischer Energie 
gemäß den geltenden Marktregeln an Stromhändler, soweit 
sie Endverbraucher im Inland beliefern, gegen die Verrech-
nungspreise gemäß § 22b Abs. 2 und 3 täglich zuzuweisen. 
Die Zuweisung erfolgt in Form von Fahrplänen an die jewei-
lige Bilanzgruppe, in der der Stromhändler Mitglied ist, im 
Verhältnis der pro Kalendermonat an Endverbraucher in der 
Regelzone abgegebenen Strommengen. Die Verrechnungs-
stellen haben die erforderlichen Daten automationsunterstützt 
zur Verfügung zu stellen. Für den jeweiligen Kalendermonat 
berechnet sich die Quote nach dem Monat, welcher drei Mo-
nate zurückliegt. Bei neu eintretenden Stromhändlern wird 
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der Wert des ersten vollen Monats herangezogen. 
 4. dafür zu sorgen, dass in jeder Ökobilanzgruppe prozentuell 

der gleich hohe Anteil an Ökoenergie am Endverbrauch ge-
geben ist und die Aufbringung der Fördermittel gemäß § 19 
gleichmäßig auf die Ökobilanzgruppen entsprechend dem An-
teil am Endverbrauch der mit der Ökobilanzgruppe korres-
pondierenden Regelzone verteilt werden, wobei Mengen, die 
auf Grund allfälliger Zuschläge der Landeshauptleute gemäß 
§ 30 Abs. 4 gefördert werden, in den Ausgleich nicht einzu-
beziehen sind; 

 5. die Erstellung von Prognosen über die zukünftig eingespeiste 
elektrische Energie und daraus die Ableitung von Fahrplänen 
der abnahmepflichtigen elektrischen Energie (§ 10) und deren 
Zuweisung an Stromhändler. Dabei ist auf einen möglichst 
geringen Anfall von Ausgleichsenergie zu achten; 

 6. die Einhaltung der Marktregeln. 
(2) Die Ökostromabwicklungsstelle hat dem Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit sowie der Energie-Control GmbH alle für ihre 
Aufsichtstätigkeit erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Im 
Übrigen findet die Bestimmung des § 47 ElWOG sinngemäß An-
wendung. Sie hat der Energie-Control GmbH die für die Einrichtung 
einer Registerdatenbank für Herkunftsnachweise erforderlichen Da-
ten in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. 

 

(3) Die Ökostromabwicklungsstelle hat alle organisatorischen 
Vorkehrungen zu treffen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Sie 
nimmt die Funktion des Bilanzgruppenverantwortlichen (Ökobilanz-
gruppenverantwortlichen) wahr und hat für jede Regelzone eine Ö-
kobilanzgruppe einzurichten. 

 

(4) Die Ökostromabwicklungsstelle ist verpflichtet, alle Mög-
lichkeiten der Minimierung der Aufwendungen für die Ausgleichs-
energie auszuschöpfen. Sie ist ermächtigt, alle zur Einhaltung der 
Fahrpläne erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere 
auch den Ein- und Verkauf von elektrischer Energie vorzunehmen. 
Sie hat eine Abschätzung der für Windkraftanlagen erforderlichen 
Aufwendungen für Ausgleichsenergie in der Bilanz gesondert darzu-
stellen. 

 

148/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

54 von 76



(5) Die Ökostromabwicklungsstelle unterliegt unabhängig von 
ihren Eigentumsverhältnissen der Kontrolle des Rechnungshofes.“  

 

Ökobilanzgruppe   
§ 16. (1) In der Ökobilanzgruppe sind alle Ökostromanlagen zu-

sammengefasst, für die eine Abnahmeverpflichtung gemäß § 10 in 
Anspruch genommen wird. Betreiber von Ökostromanlagen, welche 
die Abnahmeverpflichtung gemäß § 10 in Anspruch nehmen, sind als 
Mitglied in die Ökobilanzgruppe aufzunehmen. 

 

„(2) Für die Ökobilanzgruppe ist vom Bilanzgruppenkoordinator 
keine Clearinggebühr zu verrechnen und es sind bei den Verrech-
nungsstellen keine Sicherheiten zu hinterlegen. Die  Ökostromab-
wicklungsstelle ist von Entgelten für die Netzbenutzung oder für die 
Netzverluste, insbesondere bei regelzonenüberschreitenden Fahrplä-
nen befreit.“  

 

Aufbringung der Mittel für die Tätigkeit der Ökobilanzgruppe  
§ 17. Die Aufbringung der mit der Erfüllung der Aufgaben der 

Ökobilanzgruppe erforderlichen Mittel erfolgt durch die aus dem 
Verkauf von abnahmepflichtiger elektrischer Energie erzielten Erlö-
se sowie durch die gemäß § 21 abzugeltenden Mehraufwendungen.  

 

Allgemeine Bedingungen  
§ 18. (1) Die Ökostromabwicklungsstelle hat die in §§ 10, 11 

und 15 angeführten Verträge, soweit sie die Abnahme und den Ein-
kauf von elektrischer Energie – einschließlich den Ausgleich gemäß 
§ 15 Abs. 1 Z 4 – betreffen, unter Zugrundelegung von Allgemeinen 
Bedingungen abzuschließen. Die Allgemeinen Bedingungen bedür-
fen der Genehmigung durch die Energie-Control GmbH. 

 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu ent-
halten: 
 1. Durchführung, Zeitpunkte und Methoden von Zahlungen; 
 2. Übermittlung von Daten und einzuhaltende Datenformate; 
 3. Art und Umfang von Prognosen über Einspeisefahrpläne; 
 4. Modalitäten über den Ausgleich der Ökostrommengen und 

Vergütungen gemäß § 15 Abs. 1 Z 4. 

 

(3) Die Genehmigung ist, gegebenenfalls unter Vorschreibung  
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von Auflagen, Bedingungen und Befristungen zu erteilen, wenn die 
Allgemeinen Bedingungen zur Erfüllung der in den §§ 10, 15 und 16 
Abs. 3 umschriebenen Aufgaben geeignet sind. 

(4) „Die Ökostromabwicklungsstelle“ ist verpflichtet, über Auf-
forderung der Energie-Control GmbH die Allgemeinen Bedingungen 
zu ändern oder neu zu erstellen.  

 

Pflichten der Stromhändler, Ökostromanlagenbetreiber und 
Netzbetreiber  

 

§ 19. (1) Die Stromhändler sind verpflichtet, die ihnen zugewie-
sene elektrische Energie (§ 10) zu kaufen und der Ökostromabwick-
lungsstelle das Entgelt jedenfalls in Höhe des Verrechnungspreises 
für sonstigen Ökostrom gemäß § 22b Abs. 3  und des Verrechnungs-
preises für Strom aus Kleinwasserkraftanlagen gemäß § 22b Abs. 2 
für die jeweiligen Mengen an elektrischer Energie monatlich zu ent-
richten. Fahrpläne, welche über die jeweiligen Bilanzgruppenver-
antwortlichen abzuwickeln sind, sind unter Bedachtnahme auf die 
Minimierung der Kosten für Ausgleichsenergie zu erstellen und von 
den Bilanzgruppenverantwortlichen zu übernehmen. 

 

(2) Die Ökostromanlagenbetreiber und Netzbetreiber haben „der 
Ökostromabwicklungsstelle“ die für eine optimale Fahrplanerstel-
lung und Minimierung des Ausgleichsenergiebedarfs erforderlichen 
Daten, wie die Ganglinien der Stromerzeugung für vergangene Peri-
oden sowie Prognosewerte, gestützt auf meteorologische und hydro-
logische Basisdaten, zur Verfügung zu stellen. 

 

Marktpreis  
§ 20. Die Energie-Control GmbH hat am Ende eines jeden Quar-

tals den durchschnittlichen Marktpreis elektrischer Grundlastenergie 
zu berechnen und zu veröffentlichen. Dieser Wert ermittelt sich als 
arithmetischer Durchschnitt der von der European Energy Exchange 
(EEX) festgelegten Preise für die nächsten vier aufeinander folgen-
den Grundlast-Quartalsfutures (Baseload Quarter Futures). Für die 
Ermittlung sind die entsprechenden Notierungen der letzten fünf 
Börsenhandelstage des unmittelbar vorangegangenen Quartals he-
ranzuziehen. Sollten diese von der EEX nicht mehr veröffentlicht 
werden, so sind vergleichbare Notierungen der EEX oder einer ande-
ren relevanten Strombörse heranzuziehen. 
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Abgeltung der Mehraufwendungen der Ökostromabwicklungs-
stelle 

 

§ 21. Der Ökostromabwicklungsstelle sind unter Berücksichti-
gung einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals im 
Sinne § 14b Abs. 2 Z 4 folgende Mehraufwendungen abzugelten: 
 1. Differenzbeträge, die sich aus den Erlösen aus dem Verkauf 

von elektrischer Energie aus Kleinwasserkraftanlagen und 
sonstigen Ökostromanlagen (§ 22b)  und den sich aus den 
gemäß § 11 bestimmten Preisen ergeben, 

 2. die mit der Erfüllung der Aufgaben der Ökostromabwick-
lungsstelle  verbundenen administrativen und finanziellen 
Aufwendungen, sowie 

 3. die Aufwendungen für die Ausgleichsenergie. 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat im Rahmen seiner 
Aufsichtsfunktion die vorgenannten Aufwendungen zu prüfen und 
mit Bescheid anzuerkennen. 

§ 21. Der Ökostromabwicklungsstelle sind unter Berücksichti-
gung einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals im 
Sinne § 14b Abs. 2 Z 4 folgende Mehraufwendungen abzugelten: 
 1. Differenzbeträge, die sich aus den Erlösen aus dem Verkauf 

von elektrischer Energie aus Kleinwasserkraftanlagen und 
sonstigen Ökostromanlagen (§ 22b) und den sich aus den 
gemäß § 11 bestimmten Preisen ergeben, 

 2. die mit der Erfüllung der Aufgaben der Ökostromabwick-
lungsstelle verbundenen administrativen und finanziellen 
Aufwendungen, 

 3. die Aufwendungen für die Ausgleichsenergie, 
 4. die für die Investitionszuschüsse (§§ 12a, 12 und 13a) und 

den Kostenersatz für KWK-Energie (§ 13) erforderlichen 
Mittel, 

 5. Aufwendungen für Rückvergütungen gemäß § 22c, 
 6. Aufwendungen für Ökostromanlagen mit Selbstvermarktung 

gemäß § 10a Abs. 10, 
 7. Aufwendungen zur Förderungen von neuen Technologien 

sowie zur Förderung von Energieeffizienzprogrammen ge-
mäß § 22b Abs. 6, 

 8. Aufwendungen für die Sonderunterstützung zur Erhaltung 
der Lebensfähigkeit von Ökostromanlagen auf Basis von 
flüssiger Biomasse oder von Biogas gemäß § 11a sowie 

 9. Aufwendungen für die Unterstützung von rohstoffabhängi-
gen Anlagen nach Ablauf der Kontrahierungs- und Vergü-
tungspflicht gemäß § 11b. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat im Rahmen sei-
ner Aufsichtsfunktion die vorgenannten Aufwendungen zu prüfen 
und mit Bescheid anzuerkennen. 
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3a. Teil  
Fördervolumen  

Kontrahierbares Einspeisetarifvolumen  
§ 21a. Für neu in Betrieb gehende sonstige Ökostromanlagen 

(§ 10 Z 4) wird das kontrahierbare Einspeisetarifvolumen aus dem 
zusätzlichen Unterstützungsvolumen (§ 5 Z 31 lit. a) gemäß § 22a im 
Kalenderjahr der Antragstellung gemäß § 10a Abs. 5, zuzüglich dem 
Wert des zu kontrahierenden Ökostroms zum durchschnittlichen 
Marktpreis im vorangegangenen Kalenderjahr (§ 20) abzüglich der 
aliquoten Aufwendungen gemäß § 21 Z 2 und 3 sowie abzüglich 
eines aliquoten Anteils der gemäß § 22b Abs. 6 an die Länder abzu-
führenden Mittel ermittelt. Allfällige Differenzbeträge, die sich in 
einem Kalenderjahr zwischen den gemäß § 22 vereinnahmten Mit-
teln und den sich gemäß § 21 ergebenden Mehraufwendungen erge-
ben, sind durch Verlustvorträge oder Rücklagenbildungen darzustel-
len und im nächsten Kalenderjahr durch eine Anpassung der Förder-
beiträge auszugleichen. Für die Kalenderjahre 2007 bis 2011 hat das 
zusätzliche jährliche Unterstützungsvolumen Euro 17 Mio. zu betra-
gen und darf nicht überschritten werden. Für das Kalenderjahr 2006 
beträgt das zusätzliche Unterstützungsvolumen mindestens 8,5 Mio. 
Euro; tritt § 21a in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 
105/2006, vor Ablauf des 30. Juni 2006 in Kraft, bemisst sich das 
zusätzliche Unterstützungsvolumen, das nicht überschritten werden 
darf, aus dem aliquoten Anteil des für die Kalenderjahre 2007 bis 
2011 festgesetzten jährlichen Unterstützungsvolumen von 17 Millio-
nen Euro. Nach diesem Zeitpunkt ist das zusätzliche Unterstützungs-
volumen durch Gesetz neu zu bestimmen. Die aliquoten Aufwen-
dungen gemäß § 21 Z 2 und 3 können durch Verordnung des Bun-
desministers für Wirtschaft und Arbeit bestimmt werden. Dabei sind 
die durch die jeweilige Technologie in den vorangegangen Jahren 
verursachten Kosten angemessen zu berücksichtigen. 

§ 21a. Für neu in Betrieb gehende sonstige Ökostromanlagen 
(§ 10 Z 4) wird das kontrahierbare Einspeisetarifvolumen aus dem 
zusätzlichen Unterstützungsvolumen (§ 5 Z 31 lit. a) gemäß § 22a 
im Kalenderjahr der Antragstellung gemäß § 10a Abs. 5, zuzüglich 
dem Wert des zu kontrahierenden Ökostroms zum durchschnittli-
chen Marktpreis im vorangegangenen Kalenderjahr (§ 20) abzüg-
lich der aliquoten Aufwendungen gemäß § 21 Z 2 und 3 sowie ab-
züglich eines aliquoten Anteils der gemäß § 22b Abs. 6 an die Län-
der abzuführenden Mittel ermittelt. Allfällige Differenzbeträge, die 
sich in einem Kalenderjahr zwischen den gemäß § 22 vereinnahm-
ten Mitteln und den sich gemäß § 21 ergebenden Mehraufwendun-
gen ergeben, sind durch Verlustvorträge oder Rücklagenbildungen 
darzustellen und im nächsten Kalenderjahr durch eine Anpassung 
der Förderbeiträge auszugleichen. Für das Kalenderjahr 2006 be-
trägt das zusätzliche Unterstützungsvolumen 8,5 Mio. Euro. Für das 
Kalenderjahr 2007 beträgt das zusätzlich jährliche Unterstützungs-
volumen 17 Mio. Euro. Für die Kalenderjahre 2008 bis 2011 hat 
das zusätzliche jährliche Unterstützungsvolumen 21 Mio. Euro zu 
betragen und darf nicht überschritten werden. Nach diesem Zeit-
punkt ist das zusätzliche Unterstützungsvolumen durch Gesetz neu 
zu bestimmen, soweit dies für die Erreichung der Ziele gemäß § 4 
erforderlich ist. Die aliquoten Aufwendungen gemäß § 21 Z 2 und 3 
können durch Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit bestimmt werden. Dabei sind die durch die jeweilige Tech-
nologie in den vorangegangen Jahren verursachten Kosten ange-
messen zu berücksichtigen. 

Aufteilung des Einspeisetarifvolumens  
§ 21b. Von dem Unterstützungsvolumen, von dem in weiterer 

Folge das kontrahierbare Einspeisetarifvolumen abgeleitet wird, ent-
fallen auf 

§ 21b. Von dem Unterstützungsvolumen, von dem nach Abzug 
der für die Sonderunterstützung zur Erhaltung der Lebensfähigkeit 
von Ökostromanlagen erforderlichen Mittel (§ 11a) und nach Ab-
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 1. Ökostromanlagen, die auf Basis von fester Biomasse oder 
Abfall mit hohem biogenen Anteil betrieben werden, 30 vH; 

 2. Ökostromanlagen, die auf Basis von Biogas betrieben wer-
den, 30 vH; 

 3. Windkraftanlagen 30 vH; 
 4. Photovoltaikanlagen sowie weitere Ökostromanlagen (Öko-

stromanlagen, die auf Basis von flüssiger Biomasse betrieben 
werden; Mischfeuerungsanlagen; Ökostromanlagen, auf Basis 
anderer Energieträger) 10 vH. 

zug des Unterstützungsvolumens für Ökostromanlagen mit Selbst-
vermarktung gemäß § 10a Abs. 10 in weiterer Folge das kontra-
hierbare Einspeisetarifvolumen abgeleitet wird, entfallen auf Pho-
tovoltaikanlagen 10 vH. 

4. Teil 
 

Fördermittel  

1. Abschnitt 
 

Aufbringung und Verwaltung der Fördermittel  
Aufbringung der Fördermittel  

§ 22. (1) Zur Aufbringung der Mehraufwendungen gemäß §§ 12, 
13, 13a und 21 (ausgenommen Mehraufwendungen für Kleinwasser-
kraft) ist von allen an das öffentliche Netz angeschlossenen Verbrau-
chern  ein Förderbeitrag (Zählpunktpauschale in EURO pro Zähl-
punkt) zu leisten, der von den Netzbetreibern in Rechnung zu stellen 
und gemeinsam mit dem jeweiligen Netznutzungsentgelt von den an 
ihren Netzen angeschlossenen Verbrauchern einzuheben ist. Die ver-
einnahmten Mittel sind vierteljährlich an die Ökostromabwicklungs-
stelle abzuführen. Die Ökostromabwicklungsstelle ist berechtigt, den 
Förderbeitrag vorab zu pauschalieren und vierteljährlich gegen nach-
trägliche jährliche Abrechnung einzuheben. Der Förderbeitrag ist auf 
den Rechnungen für die Netznutzung gesondert auszuweisen bzw. 
gesondert zu verrechnen. Die im Förderbeitrag enthaltenen Katego-
rien (KWK-Anlagen, mittlere Wasserkraftanlagen sowie sonstige 
Ökostromanlagen) sind anzuführen. Die Netzbetreiber und die Ver-
rechnungsstellen haben der Ökostromabwicklungsstelle sämtliche 
für die Bemessung der Förderbeiträge erforderlichen Daten und 
sonstigen Informationen zur Verfügung zu stellen. 

§ 22. (1) Die Ökostromabwicklungsstelle hat die aus dem Ver-
rechnungspreis vereinnahmten Mittel für Investitionszuschüsse der 
Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse zu überweisen. Die 
Überweisung hat vierteljährlich jeweils im Nachhinein zu erfolgen. 
Die Höhe der zu überweisenden Mittel bestimmt sich aus §§ 12, 
12a, 13 und 13a. 
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(2) In Streitigkeiten zwischen der Ökostromabwicklungsstelle 
und Endverbrauchern sowie Netzbetreibern, insbesondere auf Leis-
tung des Förderbeitrages, entscheiden die ordentlichen Gerichte. 

(2) In Streitigkeiten zwischen der Ökostromabwicklungsstelle 
und Endverbrauchern sowie Netzbetreibern, insbesondere auf Leis-
tung des Zählpunktpauschale, entscheiden die ordentlichen Gerich-
te. 

Zählpunktpauschale ab dem Kalenderjahr 2007 entfällt 
§ 22a. (1) Das Zählpunktpauschale beträgt für die Jahre 2007 bis 

einschließlich 2009: 
 1. für die an den Netzebenen 1 bis 3 angeschlossenen Netznutzer E
 2. .......................... für die an den Netzebenen 4 angeschlossenen 
  Netz ........................................................................................... .
 3. .......................... für die an den Netzebenen 5 angeschlossenen 
  Netznutzer .................................Euro 3 300 pro Kalenderjahr; 
 4. .......................... für die an den Netzebenen 6 angeschlossenen 
  Netznutzer ....................................Euro 300 pro Kalenderjahr; 
 5. .......................... für die an den Netzebenen 7 angeschlossenen 
  Netznutzer ......................................Euro 15 pro Kalenderjahr.

entfällt 

(2) Für die dem Kalenderjahr 2009 folgenden Jahre hat die E-
nergie-Control Kommission die für die einzelnen Netzebenen gel-
tenden Zählpunktpauschalen, beginnend mit dem Jahr 2010, alle drei 
Jahre mit Verordnung neu festzusetzen. Dabei ist von folgenden Kri-
terien auszugehen: Von dem für die Förderung von Ökoenergie (ein-
schließlich Investitionszuschüsse für mittlere Wasserkraft, jedoch 
ausgenommen Förderbedarf für Kleinwasserkraft) und Investitions-
zuschüssen fossiler KWK sowie Unterstützung bestehender und mo-
dernisierter KWK-Anlagen erforderlichen Unterstützungsvolumen 
sind – basierend auf Prognosen – 38 % durch jene Mittel abzude-
cken, die durch das Zählpunktpauschale vereinnahmt werden. Dabei 
sind die in Abs. 1 ausgewiesenen Zählpunktpauschalen im gleichen 
Verhältnis so anzupassen, dass 38% des erforderlichen Unterstüt-
zungsvolumens durch die aus der Verrechnung der Zählpunktpau-
schalen vereinnahmten Mittel abgedeckt werden. 

entfällt 

(3) Bei einer Nutzung des Netzes von weniger als einem Kalen-
derjahr ist pro angefangenem Kalendermonat ein Zwölftel des jewei-
ligen Zählpunktpauschales gemäß Abs. 1 zu entrichten. 

entfällt 

Verrechnungspreis  
§ 22b. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat für  
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die dem Kalenderjahr 2006 folgenden Jahre jährlich im Vorhinein 
durch Verordnung gesonderte Verrechnungspreise für Kleinwasser-
kraft sowie für sonstigen Ökostrom festzulegen. Unterjährige Anpas-
sungen sind zulässig. 

(1a) Sofern der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit keine 
Verordnung gemäß Abs. 1 erlässt, wird der Verrechnungspreis für 
das Jahr 2007 wie folgt bestimmt: 
 1. für die Förderung von Kleinwasserkraft mit .............................  
  6,47 Cent/kWh, 
 2. für die Förderung von sonstigem Ökostrom mit ......................  
  10,33 Cent/kWh. 

 

(2) Der Verrechnungspreis für Kleinwasserkraft ist in einer sol-
chen Höhe auf der Grundlage von Prognosen derart festzulegen, dass 
sämtliche Mehraufwendungen der Ökostromabwicklungsstelle ge-
mäß § 21 für Kleinwasserkraft abgedeckt sind. 

 

(3) Der Verrechnungspreis für sonstigen Ökostrom ist in einer 
solchen Höhe auf der Grundlage von Prognosen derart festzulegen, 
dass die Mehraufwendungen der Ökostromabwicklungsstelle gemäß 
§ 21 für sonstigen Ökostrom unter Berücksichtigung der Einnahmen 
aus der Zählpunktpauschale gemäß § 22a abgedeckt sind. 

(3) Der Verrechnungspreis für sonstigen Ökostrom ist in einer 
solchen Höhe auf der Grundlage von Prognosen derart festzulegen, 
dass die Mehraufwendungen der Ökostromabwicklungsstelle ge-
mäß § 21 für sonstigen Ökostrom abgedeckt sind. 

 
(4) Ein ausgeglichenes Ergebnis zwischen den im Folgejahr zu 

erwartenden Mehraufwendungen einerseits sowie den in diesem 
Zeitraum prognostizierten Erlösen aus dem Verkauf von Ökostrom 
und den durch die Zählpunktpauschalen vereinnahmten Mitteln an-
dererseits ist anzustreben. Allfällige Differenzbeträge zwischen den 
in einem Kalenderjahr durch die Förderbeiträge aufgebrachten För-
dermittel und den in diesem Zeitraum festgestellten Mehraufwen-
dungen gemäß § 21 sind im darauf folgenden Kalenderjahr aus-
zugleichen. 

(4) Ein ausgeglichenes Ergebnis zwischen den im Folgejahr zu 
erwartenden Mehraufwendungen einerseits sowie den in diesem 
Zeitraum prognostizierten Erlösen aus dem Verkauf von Ökostrom 
vereinnahmten Mitteln andererseits ist anzustreben. Allfällige Dif-
ferenzbeträge zwischen den in einem Kalenderjahr durch die För-
derbeiträge aufgebrachten Fördermittel und den in diesem Zeitraum 
festgestellten Mehraufwendungen gemäß § 21 sind im darauf fol-
genden Kalenderjahr auszugleichen. 

(5) Die Gesamteinnahmen aus dem Verrechnungspreis für 
Kleinwasserkraft abzüglich dem Produkt der Mengen aus geförder-
ten Kleinwasserkraftanlagen mit dem Marktpreis gemäß § 20 dürfen 
den Betrag von Euro 85 Mio. nicht übersteigen. 

 

(6) (Verfassungsbestimmung) In dem gemäß Abs. 3 bestimm-
ten Verrechnungspreis ist auch ein Anteil vorzusehen, der den Län-
dern zur Förderung von neuen Technologien zur Ökostromerzeu-
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gung, ausgenommen Wasserkraft, Klärschlamm, Tiermehl und 
Ablauge, sowie zur Förderung von Energieeffizienzprogrammen zur 
Verfügung zu stellen ist. Der den Ländern zu erstattende Anteil be-
trägt ab dem Jahr 2007 sieben Millionen Euro jährlich. Der den Län-
dern zu erstattende Anteil ist nach dem Verhältnis der Abgabe von 
elektrischer Energie an Endverbraucher im jeweiligen Land in einem 
Kalenderjahr zu bemessen. Über den Einsatz dieser Mittel ist von 
jedem Land getrennt an das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit sowie an die Energie-Control GmbH bis spätestens 30. Juni 
des Folgejahres ein schriftlicher Bericht vorzulegen. In diesem Be-
richt sind jedenfalls die unterstützten Ökostromprojekte mit ihrer 
Leistung, Technologie und jährlichen Stromerzeugung sowie die 
unterstützten Energieeffizienzprogramme jeweils mit Angabe des 
Unterstützungsausmaßes anzugeben. 

 Kostenbegrenzung für energieintensive Unternehmen 
 § 22c. (1) Über Antrag an die Energie-Control GmbH ist End-

verbrauchern ein Teil ihrer Ökostromaufwendungen rückzuvergü-
ten, wenn 
 1. der Nachweis erbracht wird, dass ein Anspruch auf Rück-

vergütung im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 1 des Energieabgaben-
vergütungsgesetzes, BGBl. I Nr. 201/1996, besteht, und 

 2. die Ökostromaufwendungen 0,5% des Nettoproduktionswer-
tes (§ 1 Abs. 1 des Energieabgabenvergütungsgesetzes) ü-
bersteigen. 

Die Höhe der Rückvergütung beträgt die Hälfte der die 0,5% des 
Nettoproduktionswertes übersteigenden Ökostromaufwendungen. 

 (2) Die Höhe der Rückvergütung ist von der Energie-Control 
GmbH mit Bescheid zu bestimmen. Die Auszahlung der Rückver-
gütung hat durch die Ökostromabwicklungsstelle zu erfolgen. Dem 
Antrag sind der Bescheid, in dem die Energieabgabenvergütung 
zugesprochen wird, sowie ein Nachweis über die Höhe des Netto-
produktionswertes anzuschließen. 

 (3) Die Energie-Control GmbH hat durch Verordnung auf Basis 
der bis zum 30. Juni des dem Abrechnungszeitraum folgenden Ka-
lenderjahres vorliegenden Daten die den Stromhändlern von der 
Ökostromabwicklungsstelle zugewiesenen Strommengen, aufgeteilt 
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nach Kleinwasserkraft und sonstigen Ökostrom, im Verhältnis zur 
Gesamtabgabe von elektrischer Energie aus öffentlichen Netzen an 
Endverbraucher in Österreich zu bestimmen. Die Höhe der Öko-
stromaufwendungen errechnet sich aus den zugewiesenen Klein-
wasserkraft- und sonstigen Ökostrommengen multipliziert mit der 
Differenz des jeweiligen Verrechnungspreises zu den gemäß § 20 
veröffentlichten Marktpreisen (Durchschnittswert des Kalenderjah-
res, das der Abrechnung zugrunde liegt). 

Verwaltung der Fördermittel  
§ 23. (1) Zur Verwaltung der für die Abgeltung der Mehrauf-

wendungen gemäß § 21 bestimmten Mittel (Fördermittel) hat die 
Ökostromabwicklungsstelle ein Konto einzurichten. 

 

(2) Die Fördermittel gemäß Abs. 1 werden aufgebracht:  
 1. aus Förderbeiträgen gemäß §§ 22 und 22a; entfällt. 
 2. aus dem Verkauf von Ökoenergie gemäß § 19 iVm. § 22b 

vereinnahmten Mitteln; 
 3. aus den vereinnahmten Beträgen der gemäß § 29 verhängten 

Verwaltungsstrafen; 
 4. durch sonstige Zuwendungen; 
 5. aus Zinsen der veranlagten Mittel. 

 

(3) Die Verwaltung des Kontos obliegt der Ökostromabwick-
lungsstelle. Sie haben die Mittel zinsbringend zu veranlagen. Dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, der Energie-Control 
GmbH sowie den herangezogenen Sachverständigen ist jederzeit 
Einsicht in sämtliche Unterlagen zu gewähren. 

 

(4) Die Ökostromabwicklungsstelle hat dem Elektrizitätsbeirat 
jährlich umfassend zu berichten. 

 

(5) Die Ökostromabwicklungsstelle hat die Mittel für die Förde-
rungen von Kraft-Wärme Kopplungsanlagen gemäß § 13 (Unterstüt-
zung für bestehende Kraft-Wärme Kopplungsanlagen) vierteljährlich 
an die Energie-Control GmbH zu überweisen. Die Mittel für die 
Förderungen gemäß § 12 (Investitionszuschüsse für neue KWK und 
mittlere Wasserkraft) sind vierteljährlich an die Abwicklungsstelle 
für Investitionszuschüsse zu überweisen. 
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2. Abschnitt 
 

Überwachungs- und Berichtspflichten 
 

Überwachung  
§ 24. (1) Die Energie-Control GmbH hat die Erreichung der Zie-

le gemäß § 4 laufend zu überwachen und Entwicklungen aufzuzei-
gen, welche der Erreichung der Ziele hinderlich sind. 

 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist unverzüg-
lich von Entwicklungen gemäß Abs. 1 zu informieren.  

 

Berichte  
§ 25. (1) Die Energie-Control GmbH hat dem Bundesminister 

für Wirtschaft und Arbeit sowie dem Elektrizitätsbeirat jährlich spä-
testens Ende Juni einen Bericht vorzulegen, in dem analysiert wird, 
inwieweit die Ziele des Gesetzes erreicht wurden und welche Verän-
derungen im Vergleich zu den Vorjahren erfolgt sind. Im Bericht 
können Vorschläge zur Verbesserung oder Adaptierung der Förder-
mechanismen und sonstiger Regelungen dieses Gesetzes enthalten 
sein. Überdies soll der Bericht die Mengen sowie die Aufwendungen 
für elektrische Energie aus anerkannten Anlagen auf Basis von Son-
ne, Erdwärme, Wind, Wellen- und Gezeitenenergie, Biomasse, Ab-
fall mit hohem biogenen Anteil, Deponiegas, Klärgas und Biogas 
(Ökostromanlagen sowie Hybrid- und Mischfeuerungsanlagen) bein-
halten.  

§ 25. (1) Die Energie-Control GmbH hat dem Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit sowie dem Elektrizitätsbeirat jährlich 
spätestens Ende Juni einen Bericht vorzulegen, in dem analysiert 
wird, inwieweit die Ziele des Gesetzes erreicht wurden und welche 
Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren erfolgt sind. Im 
Bericht sind detaillierte Analysen über Ausmaß und Ursache der 
Stromverbrauchsentwicklung, ergänzt mit Maßnahmenoptionen zur 
Reduktion des Stromverbrauchs anzuführen. Im Bericht können 
Vorschläge zur Verbesserung oder Adaptierung der Fördermecha-
nismen und sonstiger Regelungen dieses Gesetzes enthalten sein. 
Überdies soll der Bericht die Mengen sowie die Aufwendungen für 
elektrische Energie aus anerkannten Anlagen auf Basis von Sonne, 
Erdwärme, Wind, Wellen- und Gezeitenenergie, Biomasse, Abfall 
mit hohem biogenen Anteil, Deponiegas, Klärgas und Biogas (Öko-
stromanlagen sowie Hybrid- und Mischfeuerungsanlagen) beinhal-
ten. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat im Jahr 
2003 bis längstens 27. Oktober 2003 einen Bericht zu veröffentli-
chen und an die Europäische Kommission zu übermitteln, der die 
Themenbereiche  „rechtliche und andere Hemmnisse, die dem Aus-
bau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträger entgegen-
stehen“, „Vereinfachung und Beschleunigung bei Verwaltungsver-
fahren der Projekte mit erneuerbaren Energieträger“, „Bewertung der 
Objektivität, Transparenz und Nichtdiskriminierung der Vorschriften 
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im Umfeld der Förderung erneuerbarer Energieträger mit besonderer 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Technologien“ abdeckt und 
eine Bewertung dieser Punkte beinhaltet. Des weiteren hat der Be-
richt eine Darstellung der gesetzlichen und faktischen Rahmen zu 
beinhalten, der auch die Koordinierung zwischen den Verwaltungs-
stellen im Genehmigungsverfahren, die Leitlinien in relevanten Ver-
fahren sowie die Tätigkeit jener Behörden oder Institutionen, die in 
Streitigkeiten als Vermittler auftreten, zu enthalten hat. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat dem Nati-
onalrat einen Bericht vorzulegen, wenn die Ziele dieses Bundesge-
setzes, insbesondere die des § 4 Abs. 2, erfüllt sind. 

 

 (4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft hat jährlich bis spätestens Ende März des 
Folgejahres dem Nationalrat über den Bearbeitungsstand von Ge-
nehmigungsanträgen für die Errichtung, Erweiterung oder Anpas-
sung von Wasserkraftanlagen zu berichten. 

5. Teil 
 

Verordnungen, Auskunftspflicht, automationsunterstützter Datenver-
kehr, Strafbestimmungen 

 

Verordnungen  
§ 26. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann zur 

Feststellung der für die Erlassung von Verordnungen erforderlichen 
Voraussetzungen insbesondere auch Sachverständige beiziehen, die 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit sowie der Ener-
gie-Control GmbH zur Verfügung stehen. 

 

(2) Vor jeder Erlassung einer Verordnung nach diesem Bundes-
gesetz ist ein der Begutachtung durch den Elektrizitätsbeirat vorge-
lagertes Ermittlungsverfahren durchzuführen, in dem den Vertretern 
der im § 26 Abs. 3 E-RBG genannten Bundesministerien und Kör-
perschaften Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist.  

 

(3) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes treten, sofern 
nicht ein späterer Zeitpunkt für ihr Inkrafttreten bestimmt ist, mit 
Beginn des Tages ihrer Kundmachung in Kraft.  
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Auskunftspflicht  
§ 27. (Verfassungsbestimmung) Elektrizitätsunternehmen so-

wie Unternehmen, die mit der Ausstellung von Herkunftsnachweisen 
befasst sind, sind verpflichtet, den zuständigen Behörden jederzeit 
Einsicht in alle Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie 
Auskünfte über alle, den jeweiligen Vollzugsbereich betreffenden 
Sachverhalte zu erteilen. Diese Pflicht zur Duldung der Einsicht-
nahme und Erteilung der Auskunft besteht ohne konkreten Anlassfall 
auch dann, wenn diese Unterlagen oder Auskünfte zur Klärung oder 
zur Vorbereitung der Klärung entscheidungsrelevanter Sachverhalte 
in künftig durchzuführenden Verfahren erforderlich sind. 

 

Automationsunterstützter Datenverkehr  
§ 28. (1) Personenbezogene Daten, die für die Durchführung von 

Verfahren in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes erforderlich 
sind, welche die Behörde in Erfüllung in ihrer Aufsichtstätigkeit be-
nötigt, dürfen automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet wer-
den.  

 

(2) Die Energie-Control GmbH ist ermächtigt, bearbeitete Daten 
im Rahmen von Verfahren in Angelegenheiten, die in diesem Bun-
desgesetz geregelt sind, zu übermitteln an 
 1. die Parteien und sonstigen Beteiligten dieses Verfahrens; 
 2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden; 
 3. die Mitglieder des Elektrizitätsbeirates, in Angelegenheiten 

der Preisbestimmung jedoch nur an Mitglieder, die gemäß § 
26 Abs. 3 Z 1, 2 und 4 E-RBG ernannt wurden; 

 4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§55 AVG). 

 

Allgemeine Strafbestimmungen  
§ 29. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder 
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld-
strafe bis zu 20 000 € zu bestrafen, wer seiner Verpflichtung zur 
Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 27 nicht nach-
kommt. 

 

(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständig-  
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keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach 
anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe be-
droht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 13 000 € zu bestrafen, wer 
 1. der Verpflichtung zur Ausstellung von Herkunftsnachweisen 

gemäß § 8 nicht nachkommt; 
 2. seinen Verpflichtungen gemäß § 15 nicht nachkommt; 
 3. seinen Verpflichtungen gemäß § 19 nicht nachkommt. 

6. Teil 
 

Übergangs- und Schlussbestimmungen  
Übergangsbestimmungen  

§ 30. (Verfassungsbestimmung) (1) Die aufgrund des § 34 Abs. 
1 und 3 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz BGBl. I 
Nr. 143/1998 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
121/2000 erlassenen Verordnungen der Landeshauptmänner bleiben 
im jeweiligen Land bis zur Neuregelung der Sachmaterie aufgrund 
von Verordnungen auf Basis dieses Bundesgesetzes in Geltung.  

 

 (2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
aufgrund der Ausführungsgesetze zum Elektrizitätswirtschafts- und -
organisationsgesetz BGBl. I Nr. 143/1998 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 zu den §§ 40 und 41 anerkannten 
bzw. benannten Anlagen gelten als gemäß § 7 anerkannte Anlagen. 

 

(3) Für Altanlagen gelten die jeweiligen,  
 1. bis zum 31. Juli 2002 erlassenen Rechtsvorschriften gemäß § 

34 Abs. 1 ElWOG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
I Nr. 121/2000 oder  

 2. die gemäß § 66a Abs. 7 Elektrizitätswirtschafts- und -
organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1998 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 bestehenden 
Rechtsvorschriften 

weiter. Soweit diese Rechtsvorschriften keine Befristungen für die 
Gewährung der Einspeisetarife enthalten, gelten diese Tarife ab In-
betriebnahme der Anlage auf die Dauer von zehn Jahren.   
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(4) Sind für Neuanlagen, für die bis 31. Dezember 2004 die für 
die Errichtung erforderlichen Genehmigungen vorliegen und die bis 
31. Dezember 2005 nachweislich errichtet sind, die Preise gemäß § 
11 niedriger als die bis zum 1. Oktober 2001 in den Ländern auf 
Grundlage des § 34 Abs. 1 ElWOG verordneten Einspeisetarife, wird 
der Landeshauptmann ermächtigt, die Mindestpreise gemäß § 34 
Abs. 1 ElWOG durch Verordnung fortzuschreiben und die Bede-
ckung dieses Mehraufwandes aus den, durch einen mit Verordnung 
des Landeshauptmannes festzusetzenden, ergänzenden Zuschlag zum 
Netznutzungsentgelt für die gesamte Laufzeit der erhöhten Tarife für 
alle Endverbraucher im Bundesland vorzunehmen. Soweit diese 
Verordnungen keine Befristungen für die Gewährung der Einspeise-
tarife enthalten, gelten die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme gel-
tenden Tarife ab Inbetriebnahme der Anlage auf die Dauer von zehn 
Jahren weiter. Dieser Zuschlag zum Netznutzungsentgelt ist auf der 
Rechnung für Netznutzung gesondert auszuweisen. 

 

(5) Die aufgrund des § 34 Abs. 3 und 4 des Elektrizitätswirt-
schafts- und -organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1998 und in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 von den Netz-
betreibern bis zum In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes eingeho-
benen Zuschläge sind – soweit sie nicht zur Abdeckung der sich aus 
der Abnahmeverpflichtung für Ökoenergie bewirkten Mindererlösen 
verwendet wurden – den Ländern für Zwecke der Förderung von 
neuen Technologien zur Ökostromerzeugung zur Verfügung zu stel-
len. Nachgewiesene Mehraufwendungen von Netzbetreibern, die aus 
den gemäß § 34 Abs. 3 und 4 ElWOG eingehobenen Zuschlägen 
nicht abgegolten werden können, sind mit den gemäß § 22b Abs. 6 
zugewiesenen Mitteln vorrangig abzudecken. 

 

(6) Die Länder können die ihnen für Zwecke der Technologie-
förderung und Energieeffizienzprogramme gemäß Abs. 5 sowie § 
22b Abs. 6 zur Verfügung stehenden Mittel auch für die Gewährung 
von Produktionszuschüssen für Ökostromanlagen verwenden. 

 

(7) Als zweiter Nachweisstichtag im Sinne der Landesausfüh-
rungsbestimmungen zu den §§ 41, 43 Abs. 3 und 45 Abs. 2 Elektrizi-
tätswirtschafts- und -organisationsgesetz BGBl I Nr. 143/1998 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 wird der 31. De-
zember 2002 bestimmt; für den Nachweis – und gegebenenfalls die 

 

148/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

68 von 76



Vorschreibung der Ausgleichsabgabe – gelten unbeschadet des § 32 
Abs. 4 die Landesausführungsbestimmungen zum Kleinwasserkraft-
zertifikatsystem. Die Ausgleichsabgabe gemäß den Landesausfüh-
rungsbestimmungen zu § 61a ElWOG wird bundeseinheitlich 
 1. für jene Bundesländer, die bis zum 30. September 2002 

keine Ausgleichsabgabe festgelegt haben, sowie  
 2. in allen Bundesländern für die Nachweisperiode ab 1. Okto-

ber 2002  
mit 2,55 Cent/kWh festgelegt.  

(8) Verträge,  
 1. die Stromlieferungen aus Ökostromanlagen,  
 2. die Stromlieferungen aus Kleinwasserkraftwerksanlagen, oder 
 3. die die Einräumung von Rechten zum Bezug von Kleinwas-

serkraftzertifikaten oder zum Handel mit Kleinwasserkraft-
zertifikaten,  

zum Gegenstand haben, sind – soweit erforderlich – diesem 
Bundesgesetz anzupassen. Betreiber von Kleinwasserkraftwerksan-
lagen, die auf Bestandsdauer der Anlagen das Recht zum Bezug der 
in diesen Anlagen produzierten Energie sowie die zugehörigen Zerti-
fikate an Dritte übertragen haben, haben erst dann Anspruch auf ei-
nen Einspeisetarif gemäß § 11, wenn das Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Kleinwasserkraftwerksbetreiber und dem Zertifikatsbe-
rechtigten der neuen Erlösstruktur der Kleinwasserkraftwerke durch 
Einspeisetarife gemäß Ökostromgesetz bzw. durch den Entfall der 
Zertifikatsgenerierung ab 1. Jänner 2003 unter ausdrücklicher Zu-
stimmung beider Vertragspartner dahingehend angepasst wurden, 
dass der wirtschaftliche Vorteil aus der Förderung von Kleinwasser-
kraftwerksanlagen dem Bezugs- und Zertifikatsberechtigten zu-
kommt. 

 

(9) Die Ökostromabwicklungsstelle ist  verpflichtet, binnen zwei 
Monaten nach Kundmachung dieses Bundesgesetzes Allgemeine 
Bedingungen der Energie-Control GmbH vorzulegen. 

 

(10) Auf Verfahren betreffend Verwaltungsübertretungen, die 
vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 149/2002 be-
gangen wurden, finden weiterhin die Bestimmungen des Elektrizi-
tätswirtschafts- und -organisationsgesetzes Anwendung. 
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Abschluss eines Vertrags mit der Kommunalkredit Public Con-
sulting GmbH 

 

§ 30a. Der Vertragsabschluss über die inhaltliche Ausgestaltung 
der Abwicklung von Investitionszuschüssen zwischen dem Bundes-
minister für Wirtschaft und Arbeit und der Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH  hat spätestens drei Monate nach Verlautbarung 
des § 13c  in der Fassung des BGBl. I Nr. 105/2006 zu erfolgen. 
Kommt innerhalb dieser Frist ein Vertrag mit der Kommunalkredit 
Public Consulting GmbH nicht zustande, hat der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit die Abwicklung der Gewährung der Investiti-
onszuschüsse auszuschreiben. 

 

Übergang der Rechte und Pflichten auf die Ökostromabwick-
lungsstelle 

 

§ 30b. (1) Die Ökostromabwicklungsstelle ist Rechtsnachfolge-
rin der bisherigen Ökobilanzgruppenverantwortlichen (Regelzonen-
führer) und tritt mit dem der Konzessionserteilung (§14b) folgenden 
Monatsersten an die Stelle der bisherigen Ökobilanzgruppenverant-
wortlichen insbesondere in die mit den Ökostromerzeugern, Bilanz-
gruppenverantwortlichen, Stromhändlern und Netzbetreibern auf 
Grundlage der Allgemeinen Bedingungen (§ 18) bisher abgeschlos-
senen Verträge ein. Dieser Zeitpunkt ist von der Energie-Control 
GmbH umgehend im Internet unter www.e-control.at und im Amts-
blatt der Wiener Zeitung zu veröffentlichen. Die Regelzonenführer 
als Ökobilanzgruppenverantwortliche haben mit der Ökostromab-
wicklungsstelle Verträge über die wirtschaftliche Überführung der 
zur Besorgung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen, insbeson-
dere Daten und Datenbanken sowie die sonstigen Betriebsmittel 
(EDV-Ausstattung), abzuschließen. Rechte, Pflichten und Bewilli-
gungen, die die Regelzonenführer in ihrer Eigenschaft als Ökobi-
lanzgruppenverantwortliche erlangt haben, gehen mit dem Zeitpunkt 
der auf die Konzessionserteilung folgenden Monatsersten auf die 
Ökostromabwicklungsstelle über. Insbesondere haben die Regelzo-
nenführer die ihnen als Ökobilanzgruppenverantwortliche zugegan-
genen überschüssigen Mittel der Ökostromabwicklungsstelle auszu-
folgen. Allfällige Differenzbeträge im Sinne des § 22 Abs. 2 in der 
Fassung des BGBl. I Nr. 149/2002, sind zwischen der Ökostromab-
wicklungsstelle und den Regelzonenführern auszugleichen. Bis da-
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hin hat die Abrechnung noch durch die Regelzonenführer als Ökobi-
lanzgruppenverantwortliche zu erfolgen, denen bis dahin auch die 
Abgeltung der Mehraufwendungen gemäß § 21 gebührt. 

(2) Die gesetzlich angeordneten Vermögensübertragungen an die 
Ökostromabwicklungsstelle, insbesondere Vermögensübertragungen 
von den Regelzonenführern, sind von allen bundesgesetzlich gere-
gelten Steuern, Abgaben und Gebühren befreit. 

 

Übergangsbestimmung zu § 13 Abs. 3 und 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2006 

 

§ 30c. Die für die Jahre 2003 und 2004 abgeschlossenen Verfah-
ren, durch die Förderungen gemäß § 13 Abs. 3 und 4 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 149/2002 gewährt worden sind oder 
durch die Anträgen auf Gewährung einer Förderung nach diesen Be-
stimmungen nicht stattgegeben worden ist, sind gemäß § 69 AVG 
über Antrag einer Partei wieder aufzunehmen. Der Antrag auf Wie-
deraufnahme ist binnen drei Monaten nach In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes (§ 32a Abs. 3) beim Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit einzubringen. Förderungen, die auf Grund der zum Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes gewährt worden 
sind, sind anzurechnen. Der Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit hat in seiner Entscheidung von jenen Kriterien auszugehen, wie 
sie im § 13 Abs. 2 Ökostromgesetz, BGBl. I Nr. 149/2002, enthalten 
waren. 

 

Übergangsbestimmungen zu den §§ 22a und 22b  
§ 30d. (Verfassungsbestimmung) (1) Für den Zeitraum zwischen 

dem 1. Jänner 2003 und dem in § 32a Abs. 4 genannten Zeitpunkt 
sind Stromhändler, die Ökostrom oder KWK-Energie importieren 
und diesen importierten Ökostrom oder diese importierte KWK-
Energie an inländische Endverbraucher verkaufen, sowie End-
verbraucher, die Ökostrom oder KWK-Energie für den eigenen Be-
darf importieren, berechtigt, die Erstattung des Förderbeitrages für 
Kleinwasserkraft oder für sonstigen Ökostrom bei der Energie-
Control GmbH oder KWK-Zuschläge für KWK-Energie beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Arbeit zu verlangen. 

 

(2) Über die Anträge gemäß Abs. 1 ist mit Bescheid zu entschei-
den. Die Erstattung für Ökostrom erfolgt aus den Mitteln der Öko-
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stromförderung, die Erstattung für KWK-Energie erfolgt aus den 
Mitteln der KWK Förderung. Die für die Erstattung notwendigen 
Mittel sind bei der Bemessung  des Verrechnungspreises gemäß § 19 
und § 22b zu berücksichtigen. Die Höhe der Erstattung ist durch Be-
scheid des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit (KWK-
Zuschläge) und der Energie-Control GmbH zu bestimmen. Die Aus-
zahlung der bescheidmäßig bestimmten Beträge hat durch die Öko-
stromabwicklungsstelle zu erfolgen. 

(3) Die Höhe der Erstattung für die jeweiligen Stromhändler im 
Jahr 2006 darf nicht mehr als 110 % der Höhe der Erstattung für das 
Jahr 2005 betragen. Bei Geschäftsjahren abweichend von einem Ka-
lenderjahr darf die Höhe der Erstattung für die jeweiligen Strom-
händler, für die nach Jahresende 2005 abgeschlossenen Geschäfts-
jahre 110 % des jeweiligen Vorjahreszeitraumes nicht überschreiten. 
Stromhändler, die im Jahr 2005 keine inländischen Endverbraucher 
beliefert haben, können für das Jahr 2006 eine Erstattung für impor-
tierten Ökostrom oder KWK-Strom von höchstens 100 GWh bean-
tragen. Anträge für das Jahr 2006 dürfen nur von jenen Stromhänd-
lern gestellt werden, die ihre Tätigkeit vor dem 1. Mai 2006 ange-
zeigt haben. Die Höhe der Erstattung für die jeweiligen Endverbrau-
cher, die für den eigenen Bedarf Ökostrom oder KWK Energie im-
portieren, im Jahr 2006 darf nicht mehr als 110% der Höhe der Er-
stattung für das Jahr 2005 betragen. Bei Geschäftsjahren abweichend 
von einem Kalenderjahr darf die Höhe der Erstattung für die jeweili-
gen Endverbraucher, für die nach Jahresende 2005 abgeschlossenen 
Geschäftsjahre 110 % des jeweiligen Vorjahreszeitraums nicht über-
schreiten. 

 

(4) Ein Anspruch auf Erstattung des Förderbeitrages für Strom 
aus Kleinwasserkraft oder sonstigen Ökostrom oder KWK-
Zuschläge besteht nur dann, wenn 
 1. der vollständige Antrag binnen eines Monats nach dem in § 

32a Abs. 4 genannten Zeitpunkt gestellt wird; 
 2. dem Antrag die Herkunftsnachweise gemäß RL 2003/54/EG 

oder 2004/8/EG beigelegt sind; 
 3. die Herkunftsnachweise von der zuständigen Stelle des Her-

kunftslandes bestätigt und gelöscht sind und die Dokumenta-
tion darüber dem Antrag beigelegt ist und 
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 4. bei Stromhändlern die Herkunftsnachweise für die Dokumen-
tation der Stromkennzeichnung gemäß §§ 45 und  45a El-
WOG im jeweiligen Zeitraum nachweislich und explizit als 
Herkunftsnachweise eingesetzt wurden, wobei dies von jenem 
Wirtschaftsprüfer, der die Dokumentation gemäß § 45a 
Abs. 6 bestätigt hat, zu bestätigen ist und diese Bestätigung 
dem Antrag beigelegt ist; 

 5. bei Endverbrauchern, die für den eigenen Bedarf Strom aus 
Kleinwasserkraft oder sonstigen Ökostrom oder KWK Ener-
gie importieren, die Herkunftsnachweise nachweislich spätes-
tens drei Monate nach Ablauf des jeweiligen Geschäfts- oder 
Kalenderjahres diesem Endverbraucher vorgelegen sind. 

(5) Die Höhe der Erstattung pro kWh beträgt entsprechend den 
Förderbeitragsverordnungen für die Jahre 2003 bis 2006 für impor-
tierten sonstigen Ökostrom für den Zeitraum vom 1. Jänner 2003 bis 
31. März 2004 0,12 Cent/kWh, für den Zeitraum vom 1. April 2004 
bis 31. Dezember 2004 0,183 Cent/kWh, für den Zeitraum von 1. 
Jänner 2005 bis 31. Dezember 2005 0,242 Cent/kWh und für das 
Jahr 2006 0,416 Cent/kWh. Die Höhe der Erstattung pro kWh be-
trägt entsprechend den Förderbeitragsverordnungen für die Jahre 
2003 bis 2006 für importierten Ökostrom aus Wasserkraftanlagen für 
den Zeitraum vom 1. Jänner 2003 bis 31. März 2004 0,005 
Cent/kWh, für den Zeitraum vom 1. April 2004 bis 31. Dezember 
2004 0,035 Cent/kWh, für den Zeitraum von 1. Jänner 2005 bis 31. 
Dezember 2005 0,002 Cent/kWh und für das Jahr 2006 0,000 
Cent/kWh. Die Höhe der Erstattung für KWK-Energie beträgt für die 
Jahre 2003 und 2004 0,15 Cent/kWh, für das Jahr 2005 0,13 
Cent/kWh und für das Jahr 2006 0,07 Cent/kWh. 

 

(6) Soweit den Verträgen von Stromhändlern mit Endverbrau-
chern ein anderer Verrechnungspreis zugrunde liegt als der gemäß 
§ 22b Ökostromgesetz in der Fassung der Ökostromgesetz-Novelle 
2006 BGBl. I Nr. 105/2006 festgelegte und nach solchen Verträgen 
nicht an den gesetzlich festgelegten Verrechnungspreis angepasst 
werden kann, sind die Stromhändler berechtigt, unmittelbar aufgrund 
dieses Gesetzes durch gemäß § 22b Ökostromgesetz festgelegte, 
neue Verrechnungspreise entstandene Kostenänderungen an die 
Endverbraucher weiterzugeben. Endverbrauchern, die Verbraucher 
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im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, steht es frei, aus die-
sem Anlass den Vertrag innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Bekanntgabe der Preisanpassung zu kündigen. 

Schlussbestimmungen  
§ 31. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen an-

derer Bundesgesetze oder gemeinschaftsrechtlicher Rechtsakte ver-
wiesen wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

 

(2) Betreiber von anerkannten Anlagen auf Basis erneuerbarer 
Energieträger sind zur Ausgabe von handelbaren Zertifikaten berech-
tigt, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat, EWR-Vertragsstaat oder 
in einem Drittstaat Verwendung finden können.  

 

Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften   
§ 32. (1) (Verfassungsbestimmung) Die §§ 1 und 30 Abs. 4, 7 

und 8 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 

(2) Die §§ 2, 4 bis 7, 14 und 18 treten mit dem der Kundma-
chung folgenden Tag in Kraft. 

 

(3) Die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 
1. Jänner 2003 in Kraft.  

 

(4) Verordnungen und Entscheidungen nach diesem Bundesge-
setz können bereits vor den in Abs. 1 und 2 genannten Zeitpunkten 
ergehen, werden jedoch erst mit dem Inkrafttretenszeitpunkt der Be-
stimmungen, auf die sich diese Handlungen beziehen, wirksam.  

 

(5) (Verfassungsbestimmung) Soweit im Elektrizitätswirt-
schafts- und -organisationsgesetz, zuletzt geändert durch Bundesge-
setz BGBl. I Nr. 121/2000, in den von den Ländern hiezu erlassenen 
Ausführungsgesetzen sowie im Bundesgesetz über die Aufgaben der 
Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die 
Errichtung der Elektrizitäts-Control GmbH und der Elektrizitäts-
Control Kommission, BGBl. I Nr. 121/2000, Bestimmungen enthal-
ten sind, die zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes im Wider-
spruch stehen, treten diese nach Maßgabe der Abs. 1 und 2 außer 
Kraft. 
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In-Kraft-Treten der Ökostromgesetz-Novelle 2006  
§ 32a. (Verfassungsbestimmung) (1) Die §§ 14, 14a bis 14e 

sowie 30b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2006 
treten mit 1. Juli 2006 in Kraft. 

 

(2) Der § 10 Z 5 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag 
in Kraft. 

 

(3) Die übrigen Bestimmungen treten drei Monate nach dem in 
Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft. 

 

(4) §§ 22a und 22b treten am 1. Jänner 2007 in Kraft.  
In-Kraft-Treten der Ökostromgesetz-Novelle 2007  

§ 32b. (1) (Verfassungsbestimmung) § 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2007 tritt mit 1. Jänner 2007 in 
Kraft. 

 

(2) § 22b Abs. 1 und 1a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 10/2007, treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft. Die § 5 
Abs. 1 Z 23 tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft. 

 

 Inkrafttreten der Ökostromgesetz-Novelle 2008 
 § 32c. (1) Die Bestimmungen dieser Novelle treten, mit Aus-

nahme der in Abs. 2 geregelten Bestimmungen, nach Entscheidung 
der Europäischen Kommission gemäß Art. 88 Abs. 3 EGV in Kraft. 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat diesen Zeitpunkt 
im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

 (2) § 5 Abs. 1 Z 31, § 12 Abs. 5, § 13a Abs. 1, § 22 und § 22b 
Abs. 3 und 4, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/20xx, treten mit Ablauf des durch Abs. 1 bestimmten Kalen-
derjahres in Kraft. 

 (3) (Verfassungsbestimmung) § 13 Abs. 10 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/20xx tritt mit Ablauf des durch 
Abs. 1 bestimmten Kalenderjahres in Kraft. 

 (4) (Verfassungsbestimmung) § 1 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. xx/20xx tritt mit dem durch Abs. 1 bestimm-
ten Zeitpunkt in Kraft. 

 (5) § 5 Abs. 1 Z 34a tritt mit Ablauf des durch Abs. 1 bestimm-
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ten Kalenderjahres außer Kraft. §§ 22a und 23 Abs. 2 Z 1, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2007, treten mit Ab-
lauf des durch Abs. 1 bestimmten Kalenderjahres außer Kraft. 

Vollziehung  
§ 33. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. (Verfassungsbestimmung) Hinsichtlich der §§ 1, 13 Abs. 10, 
15 Abs. 3, 22 Abs. 3 und 4, 27, 30, 31 Abs. 1, und 32  Abs. 4 
die Bundesregierung; 

 2. hinsichtlich der §§ 11 Abs. 1, 19 Abs. 2 und 22 Abs. 2 der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft; 

 3. im Übrigen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. 
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